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Vorwort zur vierten Auflage 

Dass dieser Kommentar z u m Strafvollzugsgesetz (StVollzG) in die vierte Auflage gehen 
kann, zeigt, dass er sich als „Praktiker-Kommentar" durchgesetzt hat: e in Kommentar 
von Praktikern für Praktiker, der aber zugleich in Anspruch nimmt, die Auseinanderset-
zung mit Rechtsprechung und wissenschaftlichen Auffassungen angemessen zu führen. 

Der Kreis der Herausgeber ist u m Jörg-Martin Jehle erweitert worden. Im Team der Mit-
arbeiter gab es gleichfalls Wechsel: Walter Ittel hat uns der Tod entrissen; aus beruflichen 
Gründen bzw. aus Altersgründen standen Michael Matzke, Hans-Georg Mey, Johannes 
Müller und Karl Peter Rotthaus nicht mehr zur Verfügung. Ihre bisherigen Beiträge sind 
teils durch andere Mitarbeiter, teils durch neu berufene Co-Autoren überarbeitet worden: 
Rudolf Egg, Ulrich Freise, Burghardt Hasenpusch, Klaus Laubenthal, Bernd Wischka und 
Bernhard Wydra. 

Die Bearbeitung bringt den Kommentar wieder auf den neuesten Stand (April 2005). 
Insoweit wurden die seit der letzten Auflage veröffentlichte Rechtsprechung und Literatur 
bzw. publizierte Forschung, Statistiken sowie neue gesetzliche Regelungen und Gesetzes-
änderungen berücksichtigt. Dabei konnte auch auf intensive Recherchen in der Juris-
Datenbank für Rechtsprechung und Literatur zurückgegriffen werden. Die bedeutsamsten 
Änderungen haben sich im Bereich der Sozialtherapie, der Arbeit, insbesondere der Arbeits-
entlohnung, im Datenschutz, bei der Sicherungsverwahrung und nicht zuletzt im Hin-
blick auf die Sozialgesetzgebung ergeben, wobei bereits die am 1.1.2005 in Kraft ge-
tretenen Gesetzesänderungen berücksichtigt worden sind. Bei dieser Gelegenheit sind auch 
eine Reihe von Vorschriften verändert bzw. ergänzt worden, die ebenfalls eine entspre-
chende Neukommentierung erforderlich machten. Auch das Siebte Gesetz zur Änderung 
des Strafvollzugsgesetzes vom 23. März 2005 konnte noch berücksichtigt werden. 

Für die gute Zusammenarbeit bei diesem Unterfangen bedanken wir uns bei allen Mit-
arbeitern und Mitarbeiterinnen dieses Bandes sowie nicht zuletzt bei Frau Dr. Ute von der 
Aa vom de Gruyter Verlag. Besonderen Dank schulden wir darüber hinaus Frau Dr. Brigitta 
Goldberg, Bochum, sowie Frau Diplomjuristin Katja Goedelt und Herrn Diplomjurist Kai-
Michael Meier, Göttingen, für die Unters tützung bei der Redaktionsarbeit. Schließlich 
möchten wir an dieser Stelle betonen, dass wir uns über eine ganze Reihe freundlicher Re-
zensionen zu den Vorauflagen gefreut haben, und hoffen, dass sich dieser Hand-Kommen-
tar weiterhin als hilfreich erweist. 

Osnabrück, Rockenberg, Göttingen, im April 2005 Hans-Dieter Schwind 
AlexanderBöhm 
Jörg-Martin Jehle 
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Vorwort zur ersten Auflage 

Das Strafvollzugsgesetz (StVollzG) ist vor nunmehr sechs Jahren (am 1.1.1977) in Kraft ge-
treten. Zahlreiche Verbesserungen der Vollzugssituation sind seither in den Bundeslän-
dern erreicht worden. Gleichwohl darf nicht verkannt werden, daß viele Erwartungen ent-
täuscht worden sind: insbesondere derjenigen, die eine weit raschere Verwirklichung der 
Reform des Vollzuges vom Verwahrvollzug zum Behandlungsvollzug erhofft hat ten. Ein 
Vollzug, wie ihn das Strafvollzugsgesetz anstrebt, kann aber schon der erforderlichen er-
heblichen finanziellen Mittel wegen nicht von heute auf morgen erreicht werden. 

Die beträchtlichen Anstrengungen zur Verwirklichung des Reformgedankens können 
sich weithin nur deshalb nicht erwartungsgemäß auswirken, weil die Gefangenenzahlen 
von Jahr zu Jahr steigen und dem Vollzug damit zusätzliche Belastungen bringen. In einer 
erheblich überbelegten Justizvollzugsanstalt wird der vom Strafvollzugsgesetz postulierte 
Behandlungsvollzug schon durch die räumliche Enge erschwert. Hinzu treten Personal-
probleme. Der Behandlungsvollzug erfordert naturgemäß eine größere Zahl von Mitarbei-
tern als sie der Verwahrvollzug hatte; notwendig ist vor allem die Verstärkung der Fach-
dienste (Psychologen, Werkbeamte, Sozialarbeiter usw.), die inzwischen wesentlich voran-
getrieben wurde. Allerdings stellen sich nun Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit 
zwischen dem allgemeinen Vollzugsdienst und den Fachdiensten ein, sie bleiben auch 
zwischen den erfahrenen älteren und den noch unerfahrenen jüngeren Mitarbeitern nicht 
aus (Rollenkonflikte, Zielkonflikte, Generationsprobleme usw.). 

Diese, wie viele andere Schwierigkeiten, die zum Alltag des heutigen Vollzuges ge-
hören, werden oft - insbesondere von Außenstehenden - nicht erkannt. Auch mancher 
Vollzugswissenschaftler übersieht sie in seiner verständlichen Reformungeduld. Ohne Be-
rücksichtigung derartiger Hintergrundinformationen aus der Vollzugspraxis erscheint 
indessen eine Kommentierung der Strafvollzugsvorschriften gewagt, da die Gefahr un-
realistischer Entscheidungen gegeben ist. 

Die rechtlichen Probleme des Vollzuges und deren Auswirkungen in der Praxis sind 
realistisch nur für denjenigen zu ermessen, der im Vollzug oder seiner Verwaltung selbst 
tätig war oder ist. Ziel dieses Kommentars war die praxisnahe Darstellung durch ein Team 
von Praktikern, die im Vollzug Verantwortung tragen oder wenigstens für einige Jahre ge-
tragen haben. Die Herausgeber stellen mit Zufriedenheit fest, daß es gelungen ist, nam-
hafte Vollzugsexperten für die Bearbeitung zu gewinnen. Unter ihnen befinden sich allein 
acht amtierende bzw. ehemalige Anstaltsleiter, so daß wohl von einem Praktikerkommen-
tar gesprochen werden darf. 

Anliegen aller Mitarbeiter des Werkes war es, die Vorschriften des Strafvollzugsgesetzes 
vor dem Hintergrund der Realitäten des Vollzuges zu erläutern und auch einschlägige 
Informationen über die Situation der Praxis in die Erörterungen einzubringen. Diese 
werden als Allgemeine Hinweise jeweils unter I der eigentlichen Kommentierung (II) voran-
gestellt. Zur weiteren Förderung des Verständnisses werden am Schluß der Kommentie-
rung zahlreicher zentraler Vorschriften typische Beispiele aus dem Vollzugsalltag angeführt 
(III). Dabei wurde der Begriff des Beispiels bewußt weit gefaßt verstanden, etwa auch zur 
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Vorwort 

Vermittlung von Zusatzinformationen über die ärztliche Sprechstunde u. dgl. Jeweils 
anschließend an den Gesetzestext sind (deutlich durch Kursivdruck hervorgehoben) die 
Verwaltungsvorschriften (W) abgedruckt. 

Zu Einzelfragen des Strafvollzugsgesetzes gibt es teilweise sehr umfangreiches Schrift-
tum, das nicht vollständig dokumentiert ist. Um den Kommentar übersichtlich und für 
den Praktiker gut lesbar und leicht benutzbar zu gestalten, wurden nur grundsätzliche 
oder praxiserhebliche Veröffentlichungen e r f a ß t U n t e r Gesichtpunkten der Praxis wurde 
der Kommentierung auch solcher Vorschriften breiter Raum eingeräumt, die in anderen 
Werken weniger ausführlich behandelt werden, die aber für den modernen Strafvollzug 
von Bedeutung sind; so etwa die Vorschriften zum ärztlichen Dienst (§$ 21,56-66,92,158, 
sowie $ 101), über die Seelsorge ($S 53-55), die Entlassenenhilfe ($$ 74,75) und zur krimi-
nologischen Vollzugsforschung (§ 166), die nicht nur dem Praktiker des Vollzuges, sondern 
auch dem verantwortlichen Politiker (Ressortminister) die Rückmeldung über Erfolg oder 
Mißerfolg der investierten Mittel bringen kann. 
Rechtsprechung und Literatur sind bis einschließlich Januar 1983 berücksichtigt. 

Hannover/Bochum und Mainz, im Februar 1983 Hans-Dieter Schwind 
AlexanderBöhm 

1 Nach den Vorgaben des Verlages wurde das Schrifttum wie folgt zitiert: 
a) Häufig zitierte Veröffentlichungen (z. B. andere Kommentare) sind bei der Kommentierung in Kurz-

form angegeben; die vollständigen bibliographischen Angaben finden sich im Abkürzungsverzeich-
nis (s. XVII-XXIII). 

b) Literatur, die in der Kommentierung einer Vorschrift mehrfach zitiert wird, ist im Text in Kurzform 
zitiert; die vollständigen bibliographischen Angaben sind in der der Kommentierung vorangestell-
ten Schrifttums-Übersicht angeführt. 

c) Selten zitierte Literatur wird bei der jeweiligen Vorschrift mit vollständigen bibliographischen An-
gaben angeführt. 

d) Im Text nicht zitierte, aber gleichwohl im Zusammenhang mit einer Vorschrift bedeutsame Literatur 
wurde der jeweiligen Texterläuterung vorangestellt (vgl. z. B. Schrifttum vor $$ 37 ff). 
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Gesetzestext 1 

Kommentar 

Erster Abschnitt: Anwendungsbereich $ 1 63 

Zweiter Abschnitt: Vollzug der Freiheitsstrafe SS 2 -126 67 

Erster Titel: Grundsätze SS 2 - 4 67 
Zweiter Titel: Planung des Vollzuges SS 5 -16 105 
Dritter Titel: Unterbringung und Ernährung des Gefangenen . . . $$17 -22 265 
Vierter Titel: Besuche, Schriftwechsel sowie Urlaub, Ausgang und 

Ausführung aus besonderem Anlass SS 2 3 - 3 6 292 
Fünfter Titel: Arbeit, Ausbildung und Weiterbildung SS 37-52 365 
Sechster Titel: Religionsausübung SS 53-55 456 
Siebter Titel: Gesundheitsfürsorge SS 5 6 - 6 6 473 
Achter Titel: Freizeit $567-70 526 
Neunter Titel: Soziale Hilfe SS 71-75 559 
Zehnter Titel: Besondere Vorschriften für den Frauenstrafvollzug . SS 7 6 - 8 0 613 
ElfterTitel: Sicherheit und Ordnung SS 81-93 630 
Zwölfter Titel: Unmittelbarer Zwang SS 94-101 691 
Dreizehnter Titel: Disziplinarmaßnahmen SS 102-107 724 
Vierzehnter Titel: Rechtsbehelfe SS 108-121 747 
Fünfzehnter Titel: Strafvollstreckung und Untersuchungshaft . . . § 122 832 
Sechzehnter Titel: Sozialtherapeutische Anstalten SS 123-126 835 

Dritter Abschnitt: Besondere Vorschriften über den Vollzug 
der freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung 
und Sicherung §$129-138 841 

Erster Titel: Sicherungsverwahrung $$129-135 841 
Zweiter Titel: Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus 

und in einer Entziehungsanstalt $$ 136-138 852 

Vierter Abschnitt: Vollzugsbehörden $5139-166 861 

Erster Titel: Arten und Einrichtung der Justizvollzugsanstalten . . $$139-150 861 
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Zweiter Titel: Aufsicht über die Justizvollzugsanstalten $$151-153 903 
Dritter Titel: Innerer Aufbau der Justizvollzugsanstalten $$154-161 924 
Vierter Titel: Anstaltsbeiräte $$162-165 970 
Fünfter Titel: Kriminologische Forschung im Strafvollzug $166 975 

Fünfter Abschnitt: Vollzug weiterer freiheitsentziehender 
Maßnahmen in Justizvollzugsanstalten, Datenschutz, 
Sozial-und Arbeitslosenversicherung, Schlussvorschriften . . $$167-202 987 

Erster Titel: Vollzug des Strafarrestes in Justizvollzugsanstalten . . §§ 167-170 987 
Zweiter Titel: Vollzug von Ordnungs-, Sicherungs-, Zwangs- und 

Erzwingungshaft $$171-175 989 
Dritter Titel: Arbeitsentgelt in Jugendstrafanstalten und im Vollzug 

der Untersuchungshaft $$ 176-177 995 
Vierter Titel: Unmittelbarer Zwang in Justizvollzugsanstalten . . . $178 1000 
Fünfter Titel: Datenschutz $$179-187 1002 
Sechster Titel: Anpassung des Bundesrechts $$188-189 1090 
Siebter Titel: Sozial-und Arbeitslosenversicherung $$190-195 1090 
Achter Titel: Einschränkung von Grundrechten. Inkrafttreten . . . $$196-202 1100 

Anhang 

1. Dienst-und Sicherheitsvorschriften für den Strafvollzug (DSVollz) 1107 
2. Strafvollzugsvergütungsordnung (StVollzVergO) 1113 
3. Auszug aus dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 1115 

Stichwortverzeichnis 1133 
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Paragraphen ohne Gesetzesangaben sind solche des StVollzG; Absätze oder Richtlinien 
ohne Paragraphenangaben beziehen sich auf den eben erläuterten Paragraphen. Rand-
nummern ohne vorangestellte Paragraphenbezeichnung im Text bezeichnen Randnum-
mern des eben erläuterten Paragraphen. Andere Kommentare werden gleicherweise mit 
Randnummern zitiert. Gesetzesblätter, Zeitschriften und Entscheidungssammlungen 
werden grundsätzlich nach Jahrgang und Seite zitiert; dies gilt nur dann nicht, wenn eine 
andere Zitierweise allgemein üblich ist (z. B. BGHSt). Literatur, die im jeweiligen Text 
mehrfach zitiert wird, ist unter der Bezeichnung „Schrifttum" der Kommentierung der 
einzelnen Paragraphen vorangestellt worden. Wird eine C&ielle nur einmal erwähnt, wird 
die Fundstelle nur im Text angegeben. 

a. A. 
aaO 
abl. 
ABl. 
Abs. 
a.E. 
AE 
AE-StVollzG 

a. F. 
AFG 
AFKG 
Afp 

AK-iBearbeiter) 

AK Erg .-{Bearbeiter) 

A/L-CBearbeiter) 

Anm. 
AnwBl 
Art. 
Auernhammer 

anderer Ansicht 
am angegebenen Ort 
ablehnend 
Amtsblatt 
Absatz 
am Ende 
Alternativentwurf 
Altemativ-Entwurf eines Strafvollzugsgesetzes, vorgelegt 
von einem Arbeitskreis deutscher und schweizerischer 
Strafrechtslehrer, Tübingen 1973 
alte Fassung 
Arbeitsförderungsgesetz 
Arbeitsförderungs-Konsolidierungsgesetz 
Zeitschrift für Medien- und Kommunikationsrecht; frü-
her Archiv für Presserecht 
Feest (Hrsg.), Kommentar zum Strafvollzugsgesetz (Reihe 
Alternativkommentare, hrsg. von Rudolf Wassermann), 
4. Aufl., Neuwied u. a. 2000 
Feest (Hrsg.), Ergänzung des Kommentars zum Strafvoll-
zugsgesetz (AK-StVollzG) nach den Gesetzesänderungen 
vom 2.8.2000 (BGBl.I S. 1253,1261) und vom 
27.12.2000 (BGBl. IS. 2043), Luchterhand 2001 
Arloth/Lückemann, Strafvollzugsgesetz. Kommentar, 
München 2004 
Anmerkung 
Anwaltsblatt 
Artikel 
Auernhammer, Bundesdatenschutzgesetz, 3. Aufl., Köln/ 
Berlin/Bonn/München 1993 
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Aufl. Auflage 
AusIG Ausländergesetz 
AV Ausführungsvorschrift 

Β Bungert, Aus der Rechtsprechung zum Strafvollzugs-
gesetz, in: NStZ 

BAföG Bundesausbildungsförderungsgesetz 
BAG Bundesarbeitsgericht 
BAnz Bundesanzeiger 
Baumbach/Lauterbach/Albers/ Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, Zivilprozess-
Hartmann Ordnung. Kommentar, 62. Aufl., München 2004 
BayLSG Bayerisches Landessozialgericht 
BayObLG Bayerisches Oberstes Landesgericht; auch Entscheidungs-

sammlung des BayObLG in Strafsachen 
BayVGH Bayerischer Verwaltungsgerichtshof 
BayWStVollzG Bayerische Verwaltungsvorschriften zum Strafvollzugs-

gesetz 
Bbg Brandenburg 
Bd. Band 
BDSG Bundesdatenschutzgesetz 
BefrVO Befreiungsverordnung 
Begr. Begründung 
Bek. Bekanntmachung 
ber. berichtigt 
Beschl. Beschluss 
Bew. Bewährung, auch in Zusammensetzung, z. B. BewHelfer 
BewHi Zeitschrift für „Bewährungshilfe" 
BGB Bürgerliches Gesetzbuch 
BGBl. Bundesgesetzblatt 
BGH Bundesgerichtshof 
BGHSt Entscheidungen des BGH in Strafsachen 
BGHZ Entscheidungen des BGH in Zivilsachen 
BKA Bundeskriminalamt (Wiesbaden) 
BlGefK Blätter für Gefängniskunde 
BIStV Blätter für Strafvollzugskunde (Beilage zum Vollzugs-

dienst) 
BMI Bundesministerium des Innern 
BMJ Bundesministerium der Justiz 
Böhm Böhm, Strafvollzug, 3. Aufl., Neuwied und Kriftel 2003 
Böhm/Schäfer Böhm/Schäfer (Hrsg.), Vollzugslockerungen im Span-

nungsfeld unterschiedlicher Instanzen und Interessen, 
2. Aufl., Wiesbaden 1989 

BRAGO Bundesrechtsanwaltsgebührenordnung 
BR-Drucks. Bundesratsdrucksache 

XX 



Zitierweise und Abkürzungen 

BRRG Beamtenrechtsrahmengesetz 
Brunner/Dölling Brunner/Dölling, Jugendgerichtsgesetz. Kommentar, 

12. Aufl., Berlin/New York 2002 
BSeuchG Bundesseuchengesetz 
BSG Bundessozialgericht 
BSHG Bundessozialhilfegesetz 
BT-Drucks. Bundestagsdrucksache 
BtM(G) Betäubungsmittel(gesetz) 
Buchst. Buchstabe 
BVerfG Bundesverfassungsgericht 
BVerfGE Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 
BVerfSchG Gesetz über die Zusammenarbeit des Bundes und der 

Länder in den Angelegenheiten des Verfassungsschutzes 
und über das Bundesamt für Verfassungsschutz 

BVerwG Bundesverwaltungsgericht 
bzgl. bezüglich 
BZRG Bundeszentralregistergesetz 
bzw. beziehungsweise 

Calliess Calliess, Strafvollzugsrecht, 3. Aufl., München 1992 
C/MD Calliess/Müller-Dietz, Strafvollzugsgesetz, 10. Aufl., 

München 2005 
CR Computer und Recht 

DÄBl. Deutsches Ärzteblatt 
dass. dasselbe 
DB Der Betrieb 
ders. derselbe 
d. h. das heißt 
dies. dieselbe 
Diss. Dissertation 
div. diverse 
Dörr/Schmidt Dörr/Schmidt, Neues Bundesdatenschutzgesetz. Hand-

kommentar, 3. Aufl., Köln 1997 
DÖV Die Öffentliche Verwaltung 
DOG Dienstordnung für das Gesundheitswesen 
DRiZ Deutsche Richterzeitung 
DStRE Deutsches Steuerrecht Entscheidungsdienst 
DSVollz Dienst- und Sicherheitsvorschriften für den Strafvollzug 
DuD Datenschutz und Datensicherung 
Dünkel Dünkel, Empirische Forschung im Strafvollzug. Bestands-

aufnahme und Perspektiven, Bonn 1996 
Dünkel/Rosner Dünkel/Rosner, Die Entwicklung des Strafvollzugs in der 

Bundesrepublik Deutschland seit 1970 - Materialien und 
Analysen, 2. Aufl., Freiburg 1982 
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DVBl. Deutsches Verwaltungsblatt 
DVO Durchführungsverordnung 
DVollzO Dienst- und Vollzugsordnung der Länder 

Ε Entwurf 
Eds. englisch für Herausgeber 
EG Einführungsgesetz 
EG/EU Europäische Gemeinschaft/Europäische Union 
EGGVG Einführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz 
EGMR Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (in Straß-

burg) 
EGStGB Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch 
Eisenberg Eisenberg, Jugendgerichtsgesetz, 10. Aufl., München 

2004 
EKD Evangelische Kirche in Deutschland 
EMRK (Europäische) Konvention zum Schutz der Menschen-

rechte und Grundfreiheiten 
ERJuKoG Gesetz über elektronische Register und Justizkosten für 

Telekommunikation 
Εschke Eschke, Mängel im Rechtsschutz gegen Strafvollstre-

ckungs- und Strafvollzugsmaßnahmen. Eine Darstellung 
ausgewählter Probleme mit Lösungsvorschlägen, Heidel-
berg 1993 

EuStVollzGrds Europäische Strafvollzugsgrundsätze 
Eyermann-(Bearbeiter) Eyermann, Verwaltungsgerichtsordnung, Kommentar, 

11. Aufl., München 2000/2002 

F Franke, Aus der Rechtsprechung zum Strafvollzugs-
gesetz, in: NStZ 

f, ff folgende (r, s) 
FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung 
FH Fachhochschule 
Fn. Fußnote 
FPR Familie, Partnerschaft, Recht. Interdisziplinäres 

Fachjournal für die Praxis 
FreihEntzG Gesetz über die Entziehung der Freiheit geisteskranker, 

geistesschwacher, rauschgift- oder alkoholsüchtiger Per-
sonen 

FS Festschrift 

g Gramm 
GA Goltdammer's Archiv für Strafrecht 
GBl. Gesetzblatt 
Geb. Geburtstag 
gem. gemäß 
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GG Grundgesetz 
ggf. gegebenenfalls 
GKG Gerichtskostengesetz 
GMV Gefangenenmitverantwortung 
GOÄ Gebührenordnung für Ärzte 
Göhler Göhler, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten. Kommentar, 

13. Aufl., München 2002 
Gola/Schomerus Gola/Schomerus, Bundesdatenschutzgesetz mit Erläute-

rungen, 7. Aufl., München 2002 
Grunau/Tiesler Grunau/Tiesler, Strafvollzugsgesetz, 2. Aufl., Köln u. a. 

1982 
GS Gedächtnisschrift 
GUV Gemeindeunfallversicherungsverbände 
GVB1. Gesetz- und Verordnungsblatt 
GVG Gerichtsverfassungsgesetz 

H. Heft 
Häuf Häuf, Strafvollzug. Kurzlehrbuch, Neuwied/Kriftel/Ber-

lin 1994 
HdbStKirchR Listl/Pirson, Handbuch des Staatskirchenrechts der Bun-

desrepublik Deutschland, 2. Aufl., Berlin 1994-1995 
HdbStR Isensee/Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts der Bundes-

republik Deutschland, Heidelberg 1987-2000 
Hess Hessisch/hessischer/hessischen 
Hess.Verf. Hessische Verfassung 
h. L. herrschende Lehre 
h. M. herrschende Meinung 
Höflich/Schriever Höflich/Schriever, Grundriss Vollzugsrecht. Das Recht des 

Strafvollzugs und der Untersuchungshaft für Ausbil-
dung, Studium und Praxis, 3. Aufl., 
Berlin/Heidelberg/New York 2003 

Hrsg. Herausgeber 
HS. Halbsatz 

IAO Internationale Arbeitsorganisation 
i. d. Bek. in der Bekanntmachung 
i. d. F. in der Fassung 
i. d. R. in der Regel 
i. d. S. in diesem Sinne 
IRG Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen 
i. S. im Sinne 
i. S. d. im Sinne des 
i. V. in Verbindung 
i. V. m. in Verbindung mit 
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JGG Jugendgerichtsgesetz 
JGH Jugendgerichtshilfe 
JHG Jugendhilfegesetz 
JMB1. Justizministerialblatt (z. B. NW = für Nordrhein-West-

falen) 
JR Juristische Rundschau 
JStrVK Jugendstrafvollzugskommission 
jur. juristisch(e) 
Jura Juristische Ausbildung 
JuS Juristische Schulung 
JVA(en) Justizvollzugsanstalt(en) 
JV KostO Verordnung über Kosten im Bereich der Justiz-

verwaltung 
JWG Jugendwohlfahrtsgesetz 
JZ Juristenzeitung 

Kamann Kamann, Handbuch für die Strafvollstreckung und den 
Strafvollzug, Recklinghausen 2002 

KD Kriminologischer Dienst 
KE Kommissionsentwurf 
KG Kammergericht 
Kissel Kissel, Gerichtsverfassungsgesetz, 3. Auflage, München 

2001 
KK-(Bearbeiter) Pfeiffer (Hrsg.), Karlsruher Kommentar zur Strafprozess-

ordnung und zum Gerichtsverfassungsgesetz mit 
Einführungsgesetz, 5. Aufl., München 2003 

KjK/S-{Bearbeiter) Kaiser/Kerner/Schöch. Strafvollzug, 4. Aufl., Heidelberg 
1992 

Knopp/Fichtner Knopp/Fichtner, Bundessozialhilfegesetz. Kommentar, 
7. Aufl., München 1992 

Kopp/Schenke Kopp/Schenke, Verwaltungsgerichtsordnung. Kommen-
tar, 13. Aufl., München 2003 

Kopp/Ramsauer Kopp/Ramsauer, Verwaltungsverfahrensgesetz. Kommen-
tar, 8. Aufl., München 2003 

KrimBull Kriminologisches Bulletin 
KrimGegfr. Kriminologische Gegenwartsfragen 
KrimJ Kriminologisches Journal 
KrimPäd Kriminalpädagogische Praxis 
KrimZ Kriminologische Zentralstelle e. V. (Wiesbaden) 
krit. kritisch 
KritJ Kritische Justiz 
K/S-(Bearbeiter) Kaiser/Schöch, Strafvollzug, 5. Aufl., Heidelberg 2002 
KVLG Gesetz über die Krankenversicherung für Landwirte 
KZfSS Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 
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LAG 
Laubenthal 

LDSG 
LG 

Litwinski/Bublies 

LK-iBearbeiter) 

LKA 
LPartG 
LR-{Bearbeiter) 

LS 
LSA 
LSG 
LT 
LV, LVerf 

Μ 

m. 
Maunz/Dürig-(ßear6e<ier) 

MdJ 
MDR 
MedR 
Meyer-Goßner 

Minima 

MiStra 
MJ 
MR 
MRK 

MRVG 

Landesarbeitsgericht 
Laubenthal, Strafvollzug, 3. Aufl., 
Berlin/Heidelberg/New York 2003 
Landesdatenschutzgesetz 
Landgericht 
Litwinski/Bublies, Strafverteidigung im Strafvollzug, 
München 1989 
Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, 10. Aufl., Berlin/ 
New York 1985-1989; zumeist schon 11. Aufl., 
Berlin/New York 1992-2004 (Stand 47. Lieferung) 
Landeskriminalamt 
Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft 
Löwe/Rosenberg, Die Strafprozessordnung und das Ge-
richtsverfassungsgesetz, 25. Aufl., Berlin/New York 
1997-2005 
Leitsatz 
Land Sachsen-Anhalt 
Landessozialgericht 
Landtag 
Landesverfassung 

Matzke, Aus der Rechtsprechung zum Strafvollzugs-
gesetz, in: NStZ 
mit 
Maunz/Dürig, Grundgesetz. Kommentar, München, 
Stand Februar 2004 
Minister(ium) der Justiz 
Monatsschrift für Deutsches Recht 
Medizinrecht 
Meyer-Goßner, Strafprozessordnung, Gerichtsverfas-
sungsgesetz, Nebengesetze. Kommentar, 47. Aufl., Mün-
chen 2004 
Europäische Strafvollzugsgrundsätze, überarbeitete 
europäische Fassung der Mindestgrundsätze für die Be-
handlung der Gefangenen - Entschließung des Minister-
komitees des Europarates vom 12.2.1987 bei der 404. Ta-
gung der Ministerstellvertreter (Empfehlung Nr. R [87] 3), 
Heidelberg 1988 
Anordnung über Mitteilungen in Strafsachen 
Ministerium der Justiz 
Mutterschaftsrichtlinien 
(Europäische) Konvention zum Schutz der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten 
Maßregelvollzugsgesetz (Landesgesetze) 
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MschrKrim Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform 
MünchKommStGB Joecks/Miebach (Hrsg.), Strafgesetzbuch, Münchner Kom-

mentar, München 2003-2004 
MuSchG Mutterschutzgesetz 
M-V Mecklenburg-Vorpommern 
m. w. N. mit weiteren Nachweisen 

NAV Niedersächsische Ausführungsvorschrift 
nds. niedersächsisch 
Nds MVollzG Niedersächsisches Maßregelvollzugsgesetz 
NdsRpfl. Niedersächsische Rechtspflege 
NDV Nachrichtendienst des Deutschen Vereins für öffentliche 

und private Fürsorge 
n. F. neue Fassung 
NJW Neue Juristische Wochenschrift 
NK Neue Kriminalpolitik 
Nr. Nummer 
NRW, NW Nordrhein-Westfalen 
NStE Neue Entscheidungssammlung für Strafrecht 
NStZ Neue Zeitschrift für Strafrecht 
NStZ-RR NStZ-Rechtsprechungsreport 
NVwZ Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 
NZS Neue Zeitschrift für Sozialrecht 

OEG Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalt-
taten 

o.J. ohne Jahresangabe 
OK Organisierte Kriminalität 
OLG Oberlandesgericht 
OVG Oberverwaltungsgericht 
OWiG Ordnungswidrigkeitengesetz 

PFA Polizeiführungsakademie (Hiltrup) 
PKS Bundeskriminalamt (Hrsg.), Polizeiliche Kriminalstatis-

tik Bundesrepublik Deutschland 2003, Wiesbaden 2004 
Prot. Protokolle der Sitzungen des Bundestags-Sonderaus-

schusses für die Strafrechtsreform (Deutscher Bundestag, 
7. Wahlperiode, Stenographischer Dienst) 

PsychKG Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychi-
schen Krankheiten (Landesgesetze) 

RBerG Rechtsberatungsgesetz 
RdJ Recht der Jugend und des Bildungs wesens 
Rdn. Randnummer 
RDV Recht der Datenverarbeitung 
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RE, RegE 

Rebmann/Roth/Herrmann 

Redeker/von Oertzen 

RG 
RGBl. 
RGSt 
RiStBV 

RK 

R&P 
Rpfleger 
Rspr. 
RV 
RVG 
RVO 

s. 
S. 
SA 

sächs. 
Schaffland/Wiltfang 

Schellhorn 

SchlHA 
SchlußB 
Schott 

Schüler-Springorum 

SchwbG 

Schwind/Blau 

Entwurf eines Gesetzes über den Vollzug der Freiheits-
strafe und freiheitsentziehenden Maßregeln der Besse-
rung und Sicherung (Regierungsentwurf) 
Rebmann/Roth/Herrmann, Gesetz über Ordnungswid-
rigkeiten. Kommentar, 3. Aufl., Stuttgart u. a., Stand 
Januar 2003 
Redeker/von Oertzen, Verwaltungsgerichtsordnung. 
Kommentar, 14. Aufl., Stuttgart u. a. 2003 
Reichsgericht 
Reichsgesetzblatt 
Entscheidungen des RG in Strafsachen 
Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfah-
ren 
Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Deut-
schen Reich (Reichskonkordat) vom 20.7.1933 
Recht und Psychiatrie 
Der Deutsche Rechtspfleger 
Rechtsprechung 
Rundverfügung 
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz 
Reichsversicherungsordnung 

siehe 
Seite 
Sonderausschuss (Bericht und Antrag des Bundestags-
Sonderausschusses für die Strafrechtsreform) 
sächsisch(e) 
Schaffland/Wiltfang, Bundesdatenschutzgesetz. Ergänz-
barer Kommentar nebst einschlägigen Rechtsvorschrif-
ten, Berlin 1977, Stand März 2003 
Schellhorn, Das Bundessozialhilfegesetz. Ein Kommentar 
für Ausbildung, Praxis und Wissenschaft, 16. Aufl., Neu-
wied/Darmstadt 2002 
Schleswig-Holsteinische Anzeigen 
Schlussbericht (der JStrVK, hrsg. vom BMJ, 1980) 
Schott, Strafvollzugsrecht für Sozialarbeiterinnen, 
Baden-Baden 2002 
Schüler-Springorum, Strafvollzug im Übergang. Studien 
zum Stand der Vollzugsrechtslehre, Göttingen 1969 
Gesetz zur Sicherung der Eingliederung Schwerbehinder-
ter in Arbeit, Beruf und Gesellschaft (Schwerbehinderten-
gesetz) 
Schwind/Blau (Hrsg.), Strafvollzug in der Praxis. Eine 
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Gesetzestext 

Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe und 
der freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und Sicherung 

Strafvollzugsgesetz (StVollzG) 

Vom 16. März 1976 (BGB1.1S. 581, ber. S. 2088 und 1977 S. 436) 
(BGBl. III 312-9-1) 

Geändert durch Gesetze vom 18. August 1976 (BGBl. IS . 2181), vom 22. Dezember 1981 (BGBl. IS . 1523), 
vom 20. Januar 1984 (BGBl. IS. 97,360), vom 20. Dezember 1984 (BGBl. IS . 1654, ber. 1985 S. 1266), vom 27. Fe-
bruar 1985 (BGBl. IS. 461), vom 27. Januar 1987 (BGBl. IS . 475), vom 20. Dezember 1988 (BGBl. IS. 2477), vom 
18. Dezember 1989 (BGBl. I S. 2261), vom 23. September 1990 (Einigungsvertragsgesetz BGBl. Π S. 885,956, 
957,959), vom 17. Dezember 1990 (BGBl. IS . 2847), vom 24. März 1997 (BGBl. IS . 594), vom 26. Januar 1998 
(BGBl. IS. 160), vom 26. August 1998 (BGBl. IS. 2461), vom 2. August 2000 (BGBl. IS. 1253), vom 27. Dezember 
2000 (BGBl. IS. 2043), vom 18. Mai 2001 (BGBl. IS . 904), vom 10. Dezember 2001 (BGBl. IS . 3422), vom 22. Au-
gust 2002 (BGBl. IS. 3390), vom 5. Oktober 2002 (BGBl. IS. 3954), vom 25. November 2003 (BGBl. IS. 2300), vom 
23. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3002) und vom 27. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3022). Zuletzt geändert durch 
Art. 1 G v. 23.3.2005 (BGBl. IS. 930). 

Erster Abschnitt 

Anwendungsbereich 

S1 
Dieses Gesetz regel t d e n Vollzug der Freihei tss trafe in Jus t izvol lzugsansta l ten u n d d e r 

f re ihei t sentz iehenden M a ß r e g e l n d e r B e s s e r u n g u n d Sicherung . 

Zweiter Abschnitt 

Vollzug der Freiheitsstrafe 

E R S T E R T I T E L 

Grundsätze 

$2 
Aufgaben des Vollzuges 

I m Vollzug der Freihei tss trafe soll d e r G e f a n g e n e fähig werden , k ü n f t i g in sozialer Ver-

a n t w o r t u n g ein Leben o h n e Straf taten z u f ü h r e n (Vollzugsziel) . Der Vollzug der Freihei ts -

strafe dient a u c h d e m S c h u t z der A l l g e m e i n h e i t vor wei teren Straf taten. 
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S 3 
Gestaltung des Vollzuges 

(1) Das Leben im Vollzug soll den allgemeinen Lebensverhältnissen soweit als möglich 
angeglichen werden. 

(2) Schädlichen Folgen des Freiheitsentzuges ist entgegenzuwirken. 
(3) Der Vollzug ist darauf auszurichten, dass er dem Gefangenen hilft, sich in das Leben 

in Freiheit einzugliedern. 

$ 4 

Stellung des Gefangenen 
(1) Der Gefangene wirkt an der Gestaltung seiner Behandlung und an der Erreichung 

des Vollzugszieles mit. Seine Bereitschaft hierzu ist zu wecken und zu fördern. 
(2) Der Gefangene unterliegt den in diesem Gesetz vorgesehenen Beschränkungen sei-

ner Freiheit. Soweit das Gesetz eine besondere Regelung nicht enthält, dürfen ihm nur 
Beschränkungen auferlegt werden, die zur Aufrechterhaltung der Sicherheit oder zur Ab-
wendung einer schwerwiegenden Störung der Ordnung der Anstalt unerlässlich sind. 

ZWEITER TITEL 

Planung des Vollzuges 

5 5 
Aufnahmeveifahren 

(1) Beim Aufnahmeverfahren dürfen andere Gefangene nicht zugegen sein. 
(2) Der Gefangene wird über seine Rechte und Pflichten unterrichtet. 
(3) Nach der Aufnahme wird der Gefangene alsbald ärztlich untersucht und dem Leiter 

der Anstalt oder der Aufnahmeabteilung vorgestellt. 

5 6 
Behandlungsuntersuchung, Beteiligung des Gefangenen 

(1) Nach dem Aufnahmeverfahren wird damit begonnen, die Persönlichkeit und die 
Lebensverhältnisse des Gefangenen zu erforschen. Hiervon kann abgesehen werden, wenn 
dies mit Rücksicht auf die Vollzugsdauer nicht geboten erscheint. 

(2) Die Untersuchung erstreckt sich auf die Umstände, deren Kenntnis für eine plan-
volle Behandlung des Gefangenen im Vollzuge und für die Eingliederung nach seiner Ent-
lassung notwendig ist. Bei Gefangenen, die wegen einer Straftat nach den §§ 174 bis 180 
oder 182 des Strafgesetzbuches verurteilt worden sind, ist besonders gründlich zu prüfen, 
ob die Verlegung in eine sozialtherapeutische Anstalt angezeigt ist. 

(3) Die Planung der Behandlung wird mit dem Gefangenen erörtert. 
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§7 
Vollzugsplan 

(1) Auf Grand der Behandlungsuntersuchung (§ 6) wird ein Vollzugsplan erstellt. 
(2) Der Vollzugsplan enthält Angaben mindestens über folgende Behandlungsmaß-

nahmen: 
1. die Unterbringung im geschlossenen oder offenen Vollzug, 
2. die Verlegung in eine sozialtherapeutische Anstalt, 
3. die Zuweisung zu Wohngruppen und Behandlungsgruppen, 
4. den Arbeitseinsatz sowie Maßnahmen der beruflichen Ausbildung oder Weiterbil-

dung, 
5. die Teilnahme an Veranstaltungen der Weiterbildung, 
6. besondere Hilfs- und Behandlungsmaßnahmen, 
7. Lockerungen des Vollzuges und 
8. notwendige Maßnahmen zur Vorbereitung der Entlassung. 

(3) Der Vollzugsplan ist mit der Entwicklung des Gefangenen und weiteren Ergebnis-
sen der Persönlichkeitserforschung in Einklang zu halten. Hierfür sind im Vollzugsplan 
angemessene Fristen vorzusehen. 

(4) Bei Gefangenen, die wegen einer Straftat nach den §5174bis 180 oder 182 des Straf-
gesetzbuches zu Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren verurteilt worden sind, ist über 
eine Verlegung in eine sozial therapeutische Anstalt jeweils nach Ablauf von sechs Monaten 
neu zu entscheiden. 

§ 8 
Verlegung, Überstellung 

(1) Der Gefangene kann abweichend vom Vollstreckungsplan in eine andere für den 
Vollzug der Freiheitsstrafe zuständige Anstalt verlegt werden, 
1. wenn die Behandlung des Gefangenen oder seine Eingliederung nach der Entlassung 

hierdurch gefördert wird oder 
2. wenn dies aus Gründen der Vollzugsorganisation oder aus anderen wichtigen Gründen 

erforderlich ist. 
(2) Der Gefangene darf aus wichtigem Grund in eine andere Vollzugsanstalt überstellt 

werden. 

S 9 
Verlegung in eine sozialtherapeutische A nstalt 

(1) Ein Gefangener ist in eine sozialtherapeutische Anstalt zu verlegen, wenn er wegen 
einer Straftat nach den SS 174 bis 180 oder 182 des Strafgesetzbuches zu zeitiger Freiheits-
strafe von mehr als zwei Jahren verurteilt worden ist und die Behandlung in einer 
sozialtherapeutischen Anstalt nach § 6 Abs. 2 Satz 2 oder $ 7 Abs. 4 angezeigt ist. Der 
Gefangene ist zurückzuverlegen, wenn der Zweck der Behandlung aus Gründen, die in der 
Person des Gefangenen liegen, nicht erreicht werden kann. 

(2) Andere Gefangene können mit ihrer Zustimmung in eine sozialtherapeutische An-
stalt verlegt werden, wenn die besonderen therapeutischen Mittel und sozialen Hilfen der 
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Anstalt zu ihrer Resozialisierung angezeigt sind. In diesen Fällen bedarf die Verlegung der 
Zustimmung des Leiters der sozialtherapeutischen Anstalt. 

(3) Die §§ 8 und 85 bleiben unberührt. 

§ 1 0 
Offener und geschlossener Vollzug 

(1) Ein Gefangener soll mit seiner Zustimmung in einer Anstalt oder Abteilung des 
offenen Vollzuges untergebracht werden, wenn er den besonderen Anforderungen des 
offenen Vollzuges genügt und namentlich nicht zu befürchten ist, dass er sich dem Vollzug 
der Freiheitsstrafe entziehen oder die Möglichkeiten des offenen Vollzuges zu Straftaten 
missbrauchen werde. 

(2) Im übrigen sind die Gefangenen im geschlossenen Vollzug unterzubringen. Ein Ge-
fangener kann auch dann im geschlossenen Vollzug untergebracht oder dorthin zurück-
verlegt werden, wenn dies zu seiner Behandlung notwendig ist. 

S U 
Lockerungen des Vollzuges 

(1) Als Lockerung des Vollzuges kann namentlich angeordnet werden, dass der Gefan-
gene 
1. außerhalb der Anstalt regelmäßig einer Beschäftigung unter Aufsicht (Außenbeschäfti-

gung) oder ohne Aufsicht eines Vollzugsbediensteten (Freigang) nachgehen darf oder 
2. für eine bestimmte Tageszeit die Anstalt unter Aufsicht (Ausführung) oder ohne Auf-

sicht eines Vollzugsbediensteten (Ausgang) verlassen darf. 
(2) Diese Lockerungen dürfen mit Zustimmung des Gefangenen angeordnet werden, 

wenn nicht zu befürchten ist, dass der Gefangene sich dem Vollzug der Freiheitsstrafe ent-
ziehen oder die Lockerungen des Vollzuges zu Straftaten missbrauchen werde. 

$ 1 2 
Ausführung aus besonderen Gründen 

Ein Gefangener darf auch ohne seine Zustimmung ausgeführt werden, wenn dies aus 
besonderen Gründen notwendig ist. 

$ 1 3 
Urlaub aus der Haft 

(1) Ein Gefangener kann bis zu einundzwanzig Kalendertagen in einem Jahr aus der 
Haft beurlaubt werden. § 11 Abs. 2 gilt entsprechend. 

(2) Der Urlaub soll in der Regel erst gewährt werden, wenn der Gefangene sich mindes-
tens sechs Monate im Strafvollzug befunden hat. 

(3) Ein zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilter Gefangener kann beurlaubt werden, 
wenn er sich einschließlich einer vorhergehenden Untersuchungshaft oder einer anderen 
Freiheitsentziehung zehn Jahre im Vollzug befunden hat oder wenn er in den offenen Voll-
zug überwiesen ist. 
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(4) Gefangenen, die sich für den offenen Vollzug eignen, aus besonderen Gründen aber 
in einer geschlossenen Anstalt untergebracht sind, kann nach den für den offenen Vollzug 
geltenden Vorschriften Urlaub erteilt werden. 

(5) Durch den Urlaub wird die Strafvollstreckung nicht unterbrochen. 

$ 1 4 
Weisungen, Aufhebungvon Lockerungen und Urlaub 

(1) Der Anstaltsleiter kann dem Gefangenen für Lockerungen und Urlaub Weisungen 
erteilen. 

(2) Er kann Lockerungen und Urlaub widerrufen, wenn 
1. er auf Grund nachträglich eingetretener Umstände berechtigt wäre, die Maßnahmen 

zu versagen, 
2. der Gefangene die Maßnahmen missbraucht oder 
3. der Gefangene Weisungen nicht nachkommt. 

Er kann Lockerungen und Urlaub mit Wirkung für die Zukunft zurücknehmen, wenn 
die Voraussetzungen für ihre Bewilligung nicht vorgelegen haben. 

$ 1 5 
Entlassungsvorbereitung 

(1) Um die Entlassung vorzubereiten, soll der Vollzug gelockert werden ($11). 
(2) Der Gefangene kann in eine offene Anstalt oder Abteilung ($ 10) verlegt werden, 

wenn dies der Vorbereitung der Entlassung dient. 
(3) Innerhalb von drei Monaten vor der Entlassung kann zu deren Vorbereitung Son-

derurlaub bis zu einer Woche gewährt werden. S i l Abs. 2, $ 13 Abs. 5 und $ 14 gelten ent-
sprechend. 

(4) Freigängern ($11 Abs. 1 Nr. 1) kann innerhalb von neun Monaten vor der Entlas-
sung Sonderurlaub bis zu sechs Tagen im Monat gewährt werden. $ 11 Abs. 2, $ 13 Abs. 5 
und $ 14 gelten entsprechend. Absatz 3 Satz 1 findet keine Anwendung. 

$ 1 6 
Entlassungszeitpunkt 

(1) Der Gefangene soll am letzten Tag seiner Strafzeit möglichst frühzeitig, jedenfalls 
noch am Vormittag entlassen werden. 

(2) Fällt das Strafende auf einen Sonnabend oder Sonntag, einen gesetzlichen Feiertag, 
den ersten Werktag nach Ostern oder Pfingsten oder in die Zeit vom 22. Dezember bis zum 
2. Januar, so kann der Gefangene an dem diesem Tag oder Zeitraum vorhergehenden Werk-
tag entlassen werden, wenn dies nach der Länge der Strafzeit vertretbar ist und fürsorgeri-
sche Gründe nicht entgegenstehen. 

(3) Der Entlassungszeitpunkt kann bis zu zwei Tagen vorverlegt werden, wenn drin-
gende Gründe dafür vorliegen, dass der Gefangene zu seiner Eingliederung hierauf an-
gewiesen ist. 
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DRITTER TITEL 

Unterbringung und Ernährung des Gefangenen 

§ 1 7 
Unterbringungwährend der Arbeit und Freizeit 

(1) Die Gefangenen arbeiten gemeinsam. Dasselbe gilt für Berufsausbildung, berufli-
che Weiterbildung sowie arbeitstherapeutische und sonstige Beschäftigung während der 
Arbeitszeit. 

(2) Während der Freizeit können die Gefangenen sich in der Gemeinschaft mit den 
anderen aufhalten. Für die Teilnahme an gemeinschaftlichen Veranstaltungen kann der 
Anstaltsleiter mit Rücksicht auf die räumlichen, personellen und organisatorischen Ver-
hältnisse der Anstalt besondere Regelungen treffen. 

(3)1 Die gemeinschaftliche Unterbringung während der Arbeitszeit und Freizeit kann 
eingeschränkt werden, 
1. wenn ein schädlicher Einfluss auf andere Gefangene zu befürchten ist, 
2. wenn der Gefangene nach § 6 untersucht wird, aber nicht länger als zwei Monate, 
3. wenn es die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt erfordert oder 
4. wenn der Gefangene zustimmt. 

1 Vgl. auch Übergangsbestimmung in $ 201 Nr. 2. 

§ 1 8 
Unterbringung während der Ruhezeit 

(1) Gefangene werden während der Ruhezeit allein in ihren Hafträumen unter-
gebracht.1 Eine gemeinsame Unterbringung ist zulässig, sofern ein Gefangener hilfs-
bedürftig ist oder eine Gefahr für Leben oder Gesundheit eines Gefangenen besteht. 

(2) Im offenen Vollzug dürfen Gefangene mit ihrer Zustimmung während der Ruhezeit 
gemeinsam untergebracht werden, wenn eine schädliche Beeinflussung nicht zu befürch-
ten ist. Im geschlossenen Vollzug ist eine gemeinschaftliche Unterbringung zur Ruhezeit 
außer in den Fällen des Absatzes 1 nur vorübergehend und aus zwingenden Gründen 
zulässig. 

1 Vgl. auch Übergangsbestimmung in $ 201 Nr. 3. 

§ 1 9 
Ausstattung des Haftraumes durch den Gefangenen und sein persönlicher Besitz 

(1) Der Gefangene darf seinen Haftraum in angemessenem Umfang mit eigenen Sachen 
ausstatten. Lichtbilder nahestehender Personen und Erinnerungsstücke von persönlichem 
Wert werden ihm belassen. 

(2) Vorkehrungen und Gegenstände, die die Übersichtlichkeit des Haftraumes behin-
dern oder in anderer Weise Sicherheit oder Ordnung der Anstalt gefährden, können ausge-
schlossen werden. 
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§ 2 0 
Kleidung 

(1) Der Gefangene trägt Anstaltskleidung. Für die Freizeit erhält er eine besondere 
Oberbekleidung. 

(2) Der Anstaltsleiter gestattet dem Gefangenen, bei einer Ausführung eigene Kleidung 
zu tragen, wenn zu erwarten ist, dass er nicht entweichen wird. Er kann dies auch sonst ge-
statten, sofern der Gefangene für Reinigung, Instandsetzung und regelmäßigen Wechsel 
auf eigene Kosten sorgt. 

$ 2 1 

Anstaltsverpflegung 
Zusammensetzung und Nährwert der Anstaltsverpflegung werden ärztlich überwacht. 

Auf ärztliche Anordnung wird besondere Verpflegung gewährt. Dem Gefangenen ist zu 
ermöglichen, Speisevorschriften seiner Religionsgemeinschaft zu befolgen. 

§ 2 2 
Einkauf 

(1) Der Gefangene kann sich von seinem Hausgeld (§ 47) oder von seinem Taschengeld 
($ 46) aus einem von der Anstalt vermittelten Angebot Nahrungs- und Genussmittel sowie 
Mittel zur Körperpflege kaufen. Die Anstalt soll für ein Angebot sorgen, das auf Wünsche 
und Bedürfnisse der Gefangenen Rücksicht nimmt. 

(2) Gegenstände, die die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt gefährden, können vom 
Einkauf ausgeschlossen werden. Auf ärztliche Anordnung kann dem Gefangenen der Ein-
kauf einzelner Nahrungs- und Genussmittel ganz oder teilweise untersagt werden, wenn 
zu befürchten ist, dass sie seine Gesundheit ernsthaft gefährden. In Krankenhäusern und 
Krankenabteilungen kann der Einkauf einzelner Nahrungs- und Genussmittel auf ärzt-
liche Anordnung allgemein untersagt oder eingeschränkt werden. 

(3) Verfügt der Gefangene ohne eigenes Verschulden nicht über Haus- oder Taschen-
geld, wird ihm gestattet, in angemessenem Umfang vom Eigengeld einzukaufen. 

VIERTER TITEL 

Besuche, Schriftwechsel sowie Urlaub, Ausgang und Ausführung 
aus besonderem Anlass 

§ 2 3 
Grundsatz 

Der Gefangene hat das Recht, mit Personen außerhalb der Anstalt im Rahmen der Vor-
schriften dieses Gesetzes zu verkehren. Der Verkehr mit Personen außerhalb der Anstalt ist 
zu fördern. 
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§ 2 4 
Recht auf Besuch 

(1) Der Gefangene darf regelmäßig Besuch empfangen. Die Gesamtdauer beträgt min-
destens eine Stunde im Monat. Das Weitere regelt die Hausordnung. 

(2) Besuche sollen darüber hinaus zugelassen werden, wenn sie die Behandlung oder 
Eingliederung des Gefangenen fördern oder persönlichen, rechtlichen oder geschäftlichen 
Angelegenheiten dienen, die nicht vom Gefangenen schriftlich erledigt, durch Dritte wahr-
genommen oder bis zur Entlassung des Gefangenen aufgeschoben werden können. 

(3) Aus Gründen der Sicherheit kann ein Besuch davon abhängig gemacht werden, dass 
sich der Besucher durchsuchen lässt. 

§ 2 5 
Besuchsverbot 

Der Anstaltsleiter kann Besuche untersagen, 
1. wenn die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt gefährdet würde, 
2. bei Besuchern, die nicht Angehörige des Gefangenen im Sinne des Strafgesetzbuches 

sind, wenn zu befürchten ist, dass sie einen schädlichen Einfluss auf den Gefangenen 
haben 
oder seine Eingliederung behindern würden. 

§ 2 6 
Besuche von Verteidigern, Rechtsanwälten und Notaren 

Besuche von Verteidigern sowie von Rechtsanwälten oder Notaren in einer den Gefan-
genen betreffenden Rechtssache sind zu gestatten. § 24 Abs. 3 gilt entsprechend. Eine 
inhaltliche Überprüfung der vom Verteidiger mitgeführten Schriftstücke und sonstigen 
Unterlagen ist nicht zulässig. $ 29 Abs. 1 Satz 2 und 3 bleibt unberührt. 

§ 2 7 
Überwachung der Besuche 

(1) Die Besuche dürfen aus Gründen der Behandlung oder der Sicherheit oder Ordnung 
der Anstalt überwacht werden, es sei denn, es liegen im Einzelfall Erkenntnisse dafür vor, 
dass es der Überwachung nicht bedarf. Die Unterhaltung darf nur überwacht werden, so-
weit dies im Einzelfall aus diesen Gründen erforderlich ist. 

(2) Ein Besuch darf abgebrochen werden, wenn Besucher oder Gefangene gegen die 
Vorschriften dieses Gesetzes oder die auf Grund dieses Gesetzes getroffenen Anordnungen 
trotz Abmahnung verstoßen. Die Abmahnung unterbleibt, wenn es unerlässlich ist, den 
Besuch sofort abzubrechen. 

(3) Besuche von Verteidigern werden nicht überwacht. 
(4) Gegenstände dürfen beim Besuch nur mit Erlaubnis übergeben werden. Dies gilt 

nicht für die bei dem Besuch des Verteidigers übergebenen Schriftstücke und sonstigen 
Unterlagen sowie für die bei dem Besuch eines Rechtsanwalts oder Notars zur Erledigung 
einer den Gefangenen betreffenden Rechtssache übergebenen Schriftstücke und sonstigen 
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Unterlagen; bei dem Besuch eines Rechtsanwalts oder Notars kann die Übergabe aus Grün-
den der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt von der Erlaubnis abhängig gemacht werden. 
§ 29 Abs. 1 Satz 2 und 3 bleibt unberührt. 

§ 2 8 
Recht auf Schriftwechsel 

(1) Der Gefangene hat das Recht, unbeschränkt Schreiben abzusenden und zu empfan-
gen. 

(2) Der Anstaltsleiter kann den Schriftwechsel mit bestimmten Personen untersagen, 
1. wenn die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt gefährdet würde, 
2. bei Personen, die nicht Angehörige des Gefangenen im Sinne des Strafgesetzbuches 

sind, wenn zu befürchten ist, dass der Schriftwechsel einen schädlichen Einfluss auf 
den Gefangenen haben oder seine Eingliederung behindern würde. 

§ 2 9 
Überwachung des Schriftwechsels 

(1) Der Schriftwechsel des Gefangenen mit seinem Verteidiger wird nicht überwacht. 
Liegt dem Vollzug der Freiheitsstrafe eine Straftat nach des § 129a, auch in Verbindung mit 
$ 129b Abs. 1, des Strafgesetzbuches zugrunde, gelten $ 148 Abs. 2, $ 148a der Strafprozess-
ordnung entsprechend; dies gilt nicht, wenn der Gefangene sich in einer Einrichtung des 
offenen Vollzuges befindet oder wenn ihm Lockerungen des Vollzuges gemäß $ 11 Abs. 1 
Nr. 1 oder 2 zweiter Halbsatz oder Urlaub gemäß $ 13 oder $ 15 Abs. 3 gewährt worden sind 
und ein Grund, der den Anstaltsleiter nach $ 14 Abs. 2 zum Widerruf oder zur Zurück-
nahme von Lockerungen und Urlaub ermächtigt, nicht vorliegt. Satz 2 gilt auch, wenn 
gegen einen Strafgefangenen im Anschluss an die dem Vollzug der Freiheitsstrafe zu-
grundeliegende Verurteilung eine Freiheitsstrafe wegen einer Straftat nach § 129a, auch in 
Verbindung mit § 129b Abs. 1, des Strafgesetzbuches zu vollstrecken ist. 

(2) Nicht überwacht werden ferner Schreiben des Gefangenen an Volksvertretungen 
des Bundes und der Länder sowie an deren Mitglieder, soweit die Schreiben an die An-
schriften dieser Volksvertretungen gerichtet sind und den Absender zutreffend angeben. 
Entsprechendes gilt für Schreiben an das Europäische Parlament und dessen Mitglieder, 
den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, die Europäische Kommission für Men-
schenrechte, den Europäischen Ausschuss zur Verhütung von Folter und unmenschlicher 
oder erniedrigender Behandlung oder Strafe und die Datenschutzbeauftragten des Bundes 
und der Länder. Schreiben der in den Sätzen 1 und 2 genannten Stellen, die an den Gefan-
genen gerichtet sind, werden nicht überwacht, sofern die Identität des Absenders zweifels-
frei feststeht. 

(3) Der übrige Schriftwechsel darf überwacht werden, soweit es aus Gründen der Be-
handlung oder der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt erforderlich ist. 
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§ 3 0 
Weiterleitungvon Schreiben, Aufbewahrung 

(1) Der Gefangene hat Absendung und Empfang seiner Schreiben durch die Anstalt ver-
mitteln zu lassen, soweit nichts anderes gestattet ist. 

(2) Eingehende und ausgehende Schreiben sind unverzüglich weiterzuleiten. 
(3) Der Gefangene hat eingehende Schreiben unverschlossen zu verwahren, sofern 

nichts anderes gestattet wird; er kann sie verschlossen zu seiner Habe geben. 

§ 3 1 
Anhalten von Schreiben 

(1) Der Anstaltsleiter kann Schreiben anhalten, 
1. wenn das Ziel des Vollzuges oder die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt gefährdet 

würde, 
2. wenn die Weitergabe in Kenntnis ihres Inhalts einen Straf- oder Bußgeldtatbestand ver-

wirklichen würde, 
3. wenn sie grob unrichtige oder erheblich entstellende Darstellungen von Anstaltsver-

hältnissen enthalten, 
4. wenn sie grobe Beleidigungen enthalten, 
5. wenn sie die Eingliederung eines anderen Gefangenen gefährden können oder 
6. wenn sie in Geheimschrift, unlesbar, unverständlich oder ohne zwingenden Grund in 

einer fremden Sprache abgefasst sind. 
(2) Ausgehenden Schreiben, die unrichtige Darstellungen enthalten, kann ein Begleit-

schreiben beigefügt werden, wenn der Gefangene auf der Absendung besteht. 
(3) Ist ein Schreiben angehalten worden, wird das dem Gefangenen mitgeteilt. Ange-

haltene Schreiben werden an den Absender zurückgegeben oder, sofern dies unmöglich 
oder aus besonderen Gründen untunlich ist, behördlich verwahrt. 

(4) Schreiben, deren Überwachung nach $ 29 Abs. 1 und 2 ausgeschlossen ist, dürfen 
nicht angehalten werden. 

§ 3 2 

Femgespräche und Telegramme 
Dem Gefangenen kann gestattet werden, Ferngespräche zu führen oder Telegramme 

aufzugeben. Im übrigen gelten für Ferngespräche die Vorschriften über den Besuch und für 
Telegramme die Vorschriften über den Schriftwechsel entsprechend. Ist die Überwachung 
der fernmündlichen Unterhaltung erforderlich, ist die beabsichtigte Überwachung dem 
Gesprächspartner des Gefangenen unmittelbar nach Herstellung der Verbindung durch 
die Vollzugsbehörde oder den Gefangenen mitzuteilen. Der Gefangene ist rechtzeitig vor 
Beginn der fernmündlichen Unterhaltung über die beabsichtigte Überwachung und die 
Mitteilungspflicht nach Satz 3 zu unterrichten. 
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§ 3 3 
Pakete 

(1) Der Gefangene darf dreimal jährlich in angemessenen Abständen ein Paket mit 
Nahrungs- und Genussmitteln empfangen. Die Vollzugsbehörde kann Zeitpunkt und 
Höchstmengen für die Sendung und für einzelne Gegenstände festsetzen. Der Empfang 
weiterer Pakete oder solcher mit anderem Inhalt bedarf ihrer Erlaubnis. Für den Aus-
schluss von Gegenständen gilt $ 22 Abs. 2 entsprechend. 

(2) Pakete sind in Gegenwart des Gefangenen zu öffnen. Ausgeschlossene Gegenstände 
können zu seiner Habe genommen oder dem Absender zurückgesandt werden. Nicht aus-
gehändigte Gegenstände, durch die bei der Versendung oder Aufbewahrung Personen ver-
letzt oder Sachschäden verursacht werden können, dürfen vernichtet werden. Die hiernach 
getroffenen Maßnahmen werden dem Gefangenen eröffnet. 

(3) Der Empfang von Paketen kann vorübergehend versagt werden, wenn dies wegen 
Gefährdung der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt unerlässlich ist. 

(4) Dem Gefangenen kann gestattet werden, Pakete zu versenden. Die Vollzugsbehörde 
kann ihren Inhalt aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt überprüfen. 

§ 3 4 
(weggefallen) 

§ 3 5 
Urlaub, Ausgang und Ausführung aus wichtigem Anlass 

(1) Aus wichtigem Anlass kann der Anstaltsleiter dem Gefangenen Ausgang gewähren 
oder ihn bis zu sieben Tagen beurlauben; der Urlaub aus anderem wichtigen Anlass als 
wegen einer lebensgefährlichen Erkrankung oder wegen des Todes eines Angehörigen 
darf sieben Tage im Jahr nicht übersteigen. § 11 Abs. 2, § 13 Abs. 5 und $ 14 gelten entspre-
chend. 

(2) Der Urlaub nach Absatz 1 wird nicht auf den regelmäßigen Urlaub angerechnet. 
(3) Kann Ausgang oder Urlaub aus den in $ 11 Abs. 2 genannten Gründen nicht gewährt 

werden, kann der Anstaltsleiter den Gefangenen ausführen lassen. Die Aufwendungen 
hierfür hat der Gefangene zu tragen. Der Anspruch ist nicht geltend zu machen, wenn dies 
die Behandlung oder die Eingliederung behindern würde. 

§ 3 6 
Gerichtliche Termine 

(1) Der Anstaltsleiter kann einem Gefangenen zur Teilnahme an einem gerichtlichen 
Termin Ausgang oder Urlaub erteilen, wenn anzunehmen ist, dass er der Ladung folgt und 
keine Entweichungs- oder Missbrauchsgefahr ($11 Abs. 2) besteht. §13 Abs. 5 und § 14 gel-
ten entsprechend. 

(2) Wenn ein Gefangener zu einem gerichtlichen Termin geladen ist und Ausgang oder 
Urlaub nicht gewährt wird, lässt der Anstaltsleiter ihn mit seiner Zustimmung zu dem Ter-
min ausführen, sofern wegen Entweichungs- oder Missbrauchsgefahr (§11 Abs. 2) keine 
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überwiegenden Gründe entgegenstehen. Auf Ersuchen eines Gerichts lässt er den Gefange-
nen vorführen, sofern ein Vorführungsbefehl vorliegt. 

(3) Die Vollzugsbehörde unterrichtet das Gericht über das Veranlasste. 

FÜNFTER TITEL 

Arbeit, Ausbildung und Weiterbildung 

$ 3 7 
Zuweisung 

(1) Arbeit, arbeitstherapeutische Beschäftigung, Ausbildung und Weiterbildung die-
nen insbesondere dem Ziel, Fähigkeiten für eine Erwerbstätigkeit nach der Entlassung zu 
vermitteln, zu erhalten oder zu fördern. 

(2) Die Vollzugsbehörde soll dem Gefangenen wirtschaftlich ergiebige Arbeit zuweisen 
und dabei seine Fähigkeiten, Fertigkeiten und Neigungen berücksichtigen. 

(3) Geeigneten Gefangenen soll Gelegenheit zur Berufsausbildung, beruflichen Weiter-
bildung oder Teilnahme an anderen ausbildenden oder weiterbildenden Maßnahmen ge-
geben werden. 

(4) Kann einem arbeitsfähigen Gefangenen keine wirtschaftlich ergiebige Arbeit oder 
die Teilnahme an Maßnahmen nach Absatz 3 zugewiesen werden, wird ihm eine angemes-
sene Beschäftigung zugeteilt. 

(5) Ist ein Gefangener zu wirtschaftlich ergiebiger Arbeit nicht fähig, soll er arbeits-
therapeutisch beschäftigt werden. 

§ 3 8 
Unterricht 

(1) Für geeignete Gefangene, die den Abschluss der Hauptschule nicht erreicht haben, 
soll Unterricht in den zum Hauptschulabschluss führenden Fächern oder ein der Sonder-
schule entsprechender Unterricht vorgesehen werden. Bei der beruflichen Ausbildung ist 
berufsbildender Unterricht vorzusehen; dies gilt auch für die berufliche Weiterbildung, so-
weit die Art der Maßnahme es erfordert. 

(2) Unterricht soll während der Arbeitszeit stattfinden. 

§ 3 9 
Freies Beschäftigungsverhältnis, Selbstbeschäftigung 

(1) Dem Gefangenen soll gestattet werden, einer Arbeit, Berufsausbildung oder beruf-
lichen Weiterbildung auf der Grundlage eines freien Beschäftigungsverhältnisses außer-
halb der Anstalt nachzugehen, wenn dies im Rahmen des Vollzugsplanes dem Ziel dient, 
Fähigkeiten für eine Erwerbstätigkeit nach der Entlassung zu vermitteln, zu erhalten oder 
zu fördern und nicht überwiegende Gründe des Vollzuges entgegenstehen. § 11 Abs. 1 
Nr. 1, Abs. 2 und $ 14 bleiben unberührt. 
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(2) Dem Gefangenen kann gestattet werden, sich selbst zu beschäftigen. 
(3) Die Vollzugsbehörde kann verlangen, dass ihr das Entgelt zur Gutschrift für den Ge-

fangenen überwiesen wird. 

$ 4 0 
Abschlusszeugnis 

Aus dem Abschlusszeugnis über eine ausbildende oder weiterbildende Maßnahme darf 
die Gefangenschaft eines Teilnehmers nicht erkennbar sein. 

$ 4 1 
Arbeitspflicht 

(1) Der Gefangene ist verpflichtet, eine ihm zugewiesene, seinen körperlichen Fähig-
keiten angemessene Arbeit, arbeitstherapeutische oder sonstige Beschäftigung auszuüben, 
zu deren Verrichtung er auf Grund seines körperlichen Zustandes in der Lage ist. Er kann 
jährlich bis zu drei Monaten zu Hilfstätigkeiten in der Anstalt verpflichtet werden, mit sei-
ner Zustimmung auch darüber hinaus. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Gefangene, die 
über 65 Jahre alt sind, und nicht für werdende und stillende Mütter, soweit gesetzliche 
Beschäftigungsverbote zum Schutz erwerbstätiger Mütter bestehen. 

(2) Die Teilnahme an einer Maßnahme nach § 37 Abs. 3 bedarf der Zustimmung des 
Gefangenen. Die Zustimmung darf nicht zur Unzeit widerrufen werden. 

(3)1 Die Beschäftigung in einem von privaten Unternehmen unterhaltenen Betriebe (JT 149 Abs. 4) 
bedarf der Zustimmung des Gefangenen. Der Widenuf der Zustimmung wird erst wirksam, wenn der 
Arbeitsplatz von einem anderen Gefangenen eingenommen werden kann, spätestens nach sechs Wochen. 

1 $41 Abs. 3 wird durch besonderes Bundesgesetz in Kraft gesetzt (vgl. $ 198 Abs. 3). 

§ 4 2 
Freistellung von der Arbeitspflicht 

(1) Hat der Gefangene ein Jahr lang zugewiesene Tätigkeit nach § 37 oder Hilfstätigkei-
ten nach §41 Abs. 1 Satz 2 ausgeübt, so kann er beanspruchen, achtzehn Werktage von der 
Arbeitspflicht freigestellt zu werden. Zeiten, in denen der Gefangene infolge Krankheit an 
seiner Arbeitsleistung verhindert war, werden auf das Jahr bis zu sechs Wochen jährlich an-
gerechnet. 

(2) Auf die Zeit der Freistellung wird Urlaub aus der Haft (§§ 13,35) angerechnet, so-
weit er in die Arbeitszeit fällt und nicht wegen einer lebensgefährlichen Erkrankung oder 
des Todes eines Angehörigen erteilt worden ist. 

(3) Der Gefangene erhält für die Zeit der Freistellung seine zuletzt gezahlten Bezüge 
weiter. 

(4) Urlaubsregelungen der Beschäftigungsverhältnisse außerhalb des Strafvollzuges 
bleiben unberührt. 
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§ 4 3 

Arbeitsentgelt, Arbeitsurlaub und Anrechnung der Freistellung auf den Entlassungszeitpunkt 
(1) Die Arbeit des Gefangenen wird anerkannt durch Arbeitsentgelt und eine Freistel-

lung von der Arbeit, die auch als Urlaub aus der Haft (Arbeitsurlaub) genutzt oder auf den 
Entlassungszeitpunkt angerechnet werden kann. 

(2) Übt der Gefangene eine zugewiesene Arbeit, sonstige Beschäftigung oder eine 
Hilfstätigkeit nach $ 41 Abs. 1 Satz 2 aus, so erhält er ein Arbeitsentgelt. Der Bemessung des 
Arbeitsentgelts ist der in § 200 bestimmte Satz der Bezugsgröße nach $ 18 des Vierten Bu-
ches Sozialgesetzbuch zu Grunde zu legen (Eckvergütung). Ein Tagessatz ist der zweihun-
dertfünfzigste Teil der Eckvergütung; das Arbeitsentgelt kann nach einem Stundensatz 
bemessen werden. 

(3) Das Arbeitsentgelt kann je nach Leistung des Gefangenen und der Art der Arbeit ge-
stuft werden. 75 vom Hundert der Eckvergütung dürfen nur dann unterschritten werden, 
wenn die Arbeitsleistungen des Gefangenen den Mindestanforderungen nicht genügen. 

(4) Übt ein Gefangener zugewiesene arbeitstherapeutische Beschäftigung aus, erhält er 
ein Arbeitsentgelt, soweit dies der Art seiner Beschäftigung und seiner Arbeitsleistung ent-
spricht. 

(5) Das Arbeitsentgelt ist dem Gefangenen schriftlich bekannt zu geben. 
(6) Hat der Gefangene zwei Monate lang zusammenhängend eine zugewiesene Tätig-

keit nach § 37 oder eine Hilfstätigkeit nach $ 41 Abs. 1 Satz 2 ausgeübt, so wird er auf seinen 
Antrag hin einen Werktag von der Arbeit freigestellt. Die Regelung des § 42 bleibt un-
berührt. Durch Zeiten, in denen der Gefangene ohne sein Verschulden durch Krankheit, 
Ausführung, Ausgang, Urlaub aus der Haft, Freistellung von der Arbeitspflicht oder sons-
tige nicht von ihm zu vertretende Gründe an der Arbeitsleistung gehindert ist, wird die 
Frist nach Satz 1 gehemmt. Beschäftigungszeiträume von weniger als zwei Monaten blei-
ben unberücksichtigt. 

(7) Der Gefangene kann beantragen, dass die Freistellung nach Absatz 6 in Form von 
Urlaub aus der Haft gewährt wird (Arbeitsurlaub). $ 11 Abs. 2, $ 13 Abs. 2 bis 5 und $ 14 gel-
ten entsprechend. 

(8) $ 42 Abs. 3 gilt entsprechend. 
(9) Stellt der Gefangene keinen Antrag nach Absatz 6 Satz 1 oder Absatz 7 Satz 1 oder 

kann die Freistellung nach Maßgabe der Regelung des Absatzes 7 Satz 2 nicht gewährt wer-
den, so wird die Freistellung nach Absatz 6 Satz 1 von der Anstalt auf den Entlassungszeit-
punkt des Gefangenen angerechnet. 

(10) Eine Anrechnung nach Absatz 9 ist ausgeschlossen, 
1. soweit eine lebenslange Freiheitsstrafe oder Sicherungsverwahrung verbüßt wird und 

ein Entlassungszeitpunkt noch nicht bestimmt ist, 
2. bei einer Aussetzung der Vollstreckung des Restes einer Freiheitsstrafe oder einer 

Sicherungsverwahrung zur Bewährung, soweit wegen des von der Entscheidung des 
Gerichts bis zur Entlassung verbleibenden Zeitraums eine Anrechnung nicht mehr 
möglich ist, 

3. wenn dies vom Gericht angeordnet wird, weil bei einer Aussetzung der Vollstreckung 
des Restes einer Freiheitsstrafe oder einer Sicherungsverwahrung zur Bewährung die 
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Lebensverhältnisse des Gefangenen oder die Wirkungen, die von der Aussetzung für 
ihn zu erwarten sind, die Vollstreckung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erfordern, 

4. wenn nach $ 456a Abs. 1 der Strafprozessordnung von der Vollstreckung abgesehen 
wird, 

5. wenn der Gefangene im Gnadenwege aus der Haft entlassen wird. 
(11) Soweit eine Anrechnung nach Absatz 10 ausgeschlossen ist, erhält der Gefangene 

bei seiner Entlassung für seine Tätigkeit nach Absatz 2 als Ausgleichsentschädigung zu-
sätzlich 15 vom Hundert des ihm nach den Absätzen 2 und 3 gewährten Entgelts oder der 
ihm nach § 44 gewährten Ausbildungsbeihilfe. Der Anspruch entsteht erst mit der Entlas-
sung; vor der Entlassung ist der Anspruch nicht verzinslich, nicht abtretbar und nicht ver-
erblich. Einem Gefangenen, bei dem eine Anrechnung nach Absatz 10 Nr. 1 ausgeschlossen 
ist, wird die Ausgleichszahlung bereits nach Verbüßung von jeweils zehn Jahren der le-
benslangen Freiheitsstrafe oder Sicherungsverwahrung zum Eigengeld ($ 52) gutgeschrie-
ben, soweit er nicht vor diesem Zeitpunkt entlassen wird; $57 Abs. 4 des Strafgesetzbuches 
gilt entsprechend. 

§44 
Ausbildungsbeihilfe 

(1) Nimmt der Gefangene an einer Berufsausbildung, beruflichen Weiterbildung oder 
an einem Unterricht teil und ist er zu diesem Zweck von seiner Arbeitspflicht freigestellt, so 
erhält er eine Ausbildungsbeihilfe, soweit ihm keine Leistungen zum Lebensunterhalt zu-
stehen, die freien Personen aus solchem Anlass gewährt werden. Der Nachrang der Sozial-
hilfe nach § 2 Abs. 2 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch wird nicht berührt. 

(2) Für die Bemessung der Ausbildungsbeihilfe gilt $ 43 Abs. 2 und 3 entsprechend. 
(3) Nimmt der Gefangene während der Arbeitszeit stunden- oder tageweise am Unter-

richt oder an anderen zugewiesenen Maßnahmen gemäß § 37 Abs. 3 teil, so erhält er in 
Höhe des ihm dadurch entgehenden Arbeitsentgelts eine Ausbildungsbeihilfe. 

§ 451 

Ausfallentschädigung 
(1) Kann einem arbeitsfähigen Gefangenen aus Gründen, die nicht in seiner Person liegen, länger als 

eine Woche eine Arbeit oderBeschäftigungim Sinne des §37 Abs.4 nicht zugewiesen werden, erhält er eine 
Ausfallentschädigung. 

(2) Wird ein Gefangener nach Beginn der Arbeit oder Beschäftigung infolge Krankheit länger als eine 
Woche an seiner Arbeitsleistung verhindert, ohne dass ihn ein Verschulden trifft, so erhält er ebenfalls 
eine Α usfallentschädigung. Gleiches gilt für Gefangene, die eine A usbildungsbeihilfe nach §44 oder Aus-
fallentschädigungnach Absatz 1 bezogen haben. 

(3) Werdende Mütter, die eine Arbeit oder Beschäftigung im Sinne des §37 nicht verrichten, erhalten 
Α usfallentschädigung in den letzten sechs Wochen vor der Entbindung und bis zum Ablauf von acht Wo-
chen, bei Früh- und Mehrlingsgeburten bis zu zwölf Wochen nach der Entbindung. 

(4) Die Ausfallentschädigung darf 60 vom Hundert der Eckvergütung nach §43 Abs. 1 nur dann un-
terschreiten, wenn der Gefangene das Mindestentgelt des §43 Abs. 2 vorder Arbeitslosigkeit oder Krank-
heit nicht erreicht hat. 
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(5) Ausfallentschädigung wird unbeschadet der Regelung nach Absatz 3 insgesamt bis zur Höchst-
dauer von sechs Wochen jährlich gewährt. Eine weitere Ausfallentschädigung wird erst gewährt, wenn 
der Gefangene erneut wenigstens ein Jahr Arbeitsentgelt oder Ausbildungsbeihilfe bezogen hat. 

(6) Soweit der Gefangene nach $ 566 Abs. 2 der Reichsversicherungsordnung Übergangsgeld erhält, 
ruht der Anspruch auf Ausfallentschädigung. 

1 § 45 wird durch besonderes Bundesgesetz in Kraft gesetzt; vgl. $198 Abs. 3. 

S 4 6 1 

Taschengeld 

Wenn ein Gefangener wegen Alters oder Gebrechlichkeit nicht mehr arbeitet oder ihm eine Ausfall-
entschädigung nicht oder nicht mehr gewährt wird, erhält er ein angemessenes Taschengeld, falls er 
bedürftig ist. Gleiches gilt für Gefangene, dießr eine Beschäfiigung nach JT 37 Abs. 5 kein Arbeitsentgelt 
erhalten. 

1 $ 4 6 wird durch besonderes Bundesgesetz in Kraft gesetzt; vgl. $ 198 Abs. 3. Bis zum Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes gilt § 46 in der Fassung gemäß $ 199 Nr. 1. 

§ 4 7 1 

Hausgeld 
(1) Der Gefangene darf von seinen in diesem Gesetz geregelten Bezügen mindestens dreißigDeutsche 

Mark monatlich (Hausgeld) und das Taschengeld ($ 46) für den Einkauf (§ 22 Abs. 1) oder anderweitig 
verwenden. 

(2) Der Mindestbetrag des Hausgeldes erhöht sich um jeweils zehn vom Hundert der dreihundert 
Deutsche Mark übersteigenden monatlichen Bezüge. Die Vollzugsbehörde kann höhere Beträge von der 
Höhe des Überbrückungsgeldes abhängig machen. 

(3) Für Gefangene, die in einem freien Beschäftigungsverhältnis stehen (J 39 Abs. 1) oder denen ge-
stattet ist, sich selbst zu beschäftigen (f 39 Abs. 2) wird aus ihren Bezügen ein angemessenes Hausgeld 
festgesetzt. 

1 $ 47 wird durch besonderes Bundesgesetz in Kraft gesetzt; vgl. $ 198 Abs. 3. Bis zum Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes gilt $ 47 in der Fassung gemäß § 199 Nr. 2. 

S 4 8 
Rechtsverordnung 

Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium für Wirtschaft und Arbeit mit Zustimmung des Bundesrates zur Durch-
führung der SS 43 bis 45 Rechtsverordnungen über die Vergütungsstufen zu erlassen.1 

1 Vgl. Strafvollzugsvergütungsordnung, abgedruckt: Anhang 2. 
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§ 491 

Unterhaltsbeitrag 
(1) Auf Antrag des Gefangenen ist zur Erfüllung einer gesetzlichen Unterhaltspflicht aus seinen 

Bezügen an den Berechtigten oder einen Dritten ein Unterhaltsbeitragzuzahlen. 
(2) Reichen die Einkünfte des Gefangenen nach Abzug des Hausgeldes und des Unterhaltsbeitrages 

nicht aus, um den Haftkostenbeitrag zu begleichen, so wird ein Unterhaltsbeitrag nur bis zur Höhe des 
nach § 850c der Zivilprozessordnung unpfdndbaren Betrages gezahlt. Bei der Bemessung des nach Satz 1 
maßgeblichen Betrages wird die Zahl der unterhaltsberechtigten Personen um eine vermindert. 

1 $ 4 9 wird durch besonderes Bundesgesetz in Kraft gesetzt; vgl. $198 Abs. 3. 

$50 
Haftkostenbeitrag 

(1) Als Teil der Kosten der Vollstreckung der Rechtsfolgen einer Tat ($ 464a Abs. 1 Satz 2 
der Strafprozessordnung) erhebt die Vollzugsanstalt von dem Gefangenen einen Haft-
kostenbeitrag. Ein Haftkostenbeitrag wird nicht erhoben, wenn der Gefangene 
1. Bezüge nach diesem Gesetz erhält oder 
2. ohne sein Verschulden nicht arbeiten kann oder 
3. nicht arbeitet, weil er nicht zur Arbeit verpflichtet ist. 

Hat der Gefangene, der ohne sein Verschulden während eines zusammenhängenden 
Zeitraumes von mehr als einem Monat nicht arbeiten kann oder nicht arbeitet, weil er nicht 
zur Arbeit verpflichtet ist, auf diese Zeit entfallende Einkünfte, so hat er den Haftkosten-
beitrag für diese Zeit bis zur Höhe der auf sie entfallenden Einkünfte zu entrichten. Dem 
Gefangenen muss ein Betrag verbleiben, der dem mittleren Arbeitsentgelt in den Vollzugs-
anstalten des Landes entspricht. Von der Geltendmachung des Anspruchs ist abzusehen, 
soweit dies notwendig ist, um die Wiedereingliederung des Gefangenen in die Gemein-
schaft nicht zu gefährden. 

(2) Der Haftkostenbeitrag wird in Höhe des Betrages erhoben, der nach $ 17 Abs. 1 Nr. 3 
des Vierten Buches Sozialgesetzbuch durchschnittlich zur Bewertung der Sachbezüge fest-
gesetzt ist. Das Bundesministerium der Justiz stellt den Durchschnittsbetrag für jedes Ka-
lenderjahr nach den am 1. Oktober des vorhergehenden Jahres geltenden Bewertungen der 
Sachbezüge, jeweils getrennt für das in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannte Gebiet 
und für das Gebiet, in dem das Strafvollzugsgesetz schon vor dem Wirksam werden des Bei-
tritts gegolten hat, fest und macht ihn im Bundesanzeiger bekannt. Bei Selbstverpflegung 
entfallen die für die Verpflegung vorgesehenen Beträge. Für den Wert der Unterkunft ist 
die festgesetzte Belegungsfähigkeit maßgebend. Der Haftkostenbeitrag darf auch von dem 
unpfändbaren Teil der Bezüge, nicht aber zu Lasten des Hausgeldes und der Ansprüche un-
terhaltsberechtigter Angehöriger angesetzt werden. 

(3) Im Land Berlin gilt einheitlich der für das in Artikel 3 des Einigungsvertrages ge-
nannte Gebiet geltende Durchschnittsbetrag. 

(4) Die Selbstbeschäftigung ($ 39 Abs. 2) kann davon abhängig gemacht werden, dass 
der Gefangene einen Haftkostenbeitrag bis zur Höhe des in Absatz 2 genannten Satzes mo-
natlich im Voraus entrichtet. 
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(5) Für die Erhebung des Haftkostenbeitrages können die Landesregierungen durch 
Rechtsverordnung andere Zuständigkeiten begründen. Auch in diesem Fall ist der Haft-
kostenbeitrag eine Justizverwaltungsabgabe; auf das gerichtliche Verfahren finden die 
§§ 109 bis 121 entsprechende Anwendung. 

§ 5 1 
Überbrückungsgeld 

(1) Aus den in diesem Gesetz geregelten Bezügen und aus den Bezügen der Gefange-
nen, die in einem freien Beschäftigungsverhältnis stehen (§ 39 Abs. 1) oder denen gestattet 
ist, sich selbst zu beschäftigen (§ 39 Abs. 2), ist ein Überbrückungsgeld zu bilden, das den 
notwendigen Lebensunterhalt des Gefangenen und seiner Unterhaltsberechtigten für die 
ersten vier Wochen nach seiner Entlassung sichern soll. 

(2) Das Überbrückungsgeld wird dem Gefangenen bei der Entlassung in die Freiheit 
ausgezahlt. Die Vollzugsbehörde kann es auch ganz oder zum Teil dem Bewährungshelfer 
oder einer mit der Entlassenenbetreuung befassten Stelle überweisen, die darüber ent-
scheiden, wie das Geld innerhalb der ersten vier Wochen nach der Entlassung an den Ge-
fangenen ausgezahlt wird. Der Bewährungshelfer und die mit der Entlassenenbetreuung 
befasste Stelle sind verpflichtet, das Überbrückungsgeld von ihrem Vermögen gesondert 
zu halten. Mit Zustimmung des Gefangenen kann das Überbrückungsgeld auch dem Un-
terhaltsberechtigten überwiesen werden. 

(3) Der Anstaltsleiter kann gestatten, dass das Überbrückungsgeld für Ausgaben in An-
spruch genommen wird, die der Eingliederung des Gefangenen dienen. 

(4) Der Anspruch auf Auszahlung des Überbrückungsgeldes ist unpfändbar. Erreicht es 
nicht die in Absatz 1 bestimmte Höhe, so ist in Höhe des Unterschiedsbetrages auch der An-
spruch auf Auszahlung des Eigengeldes unpfändbar. Bargeld des entlassenen Gefangenen, 
an den wegen der nach Satz 1 oder Satz 2 unpfändbaren Ansprüche Geld ausgezahlt wor-
den ist, ist für die Dauer von vier Wochen seit der Entlassung insoweit der Pfändung nicht 
unterworfen, als es dem Teil der Ansprüche für die Zeit von der Pfändung bis zum Ablauf 
der vier Wochen entspricht. 

(5) Absatz 4 gilt nicht bei einer Pfändung wegen der in $ 850d Abs. 1 Satz 1 der Zivil-
prozessordnung bezeichneten Unterhaltsansprüche. Dem entlassenen Gefangenen ist je-
doch so viel zu belassen, als er für seinen notwendigen Unterhalt und zur Erfüllung seiner 
sonstigen gesetzlichen Unterhaltspflichten für die Zeit von der Pfändung bis zum Ablauf 
von vier Wochen seit der Entlassung bedarf. 

§ 5 2 
Eigengeld 

Bezüge des Gefangenen, die nicht als Hausgeld, Haftkostenbeitrag, Unterhaltsbeitrag 
oder Überbrückungsgeld in Anspruch genommen werden, sind dem Gefangenen zum 
Eigengeld gutzuschreiben. 
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SECHSTER TITEL 

Religionsausübung 

S 53 
Seelsorge 

(1) Dem Gefangenen darf religiöse Betreuung durch einen Seelsorger seiner Religions-
gemeinschaft nicht versagt werden. Auf seinen Wunsch ist ihm zu helfen, mit einem Seel-
sorger seiner Religionsgemeinschaft in Verbindung zu treten. 

(2) Der Gefangene darf grundlegende religiöse Schriften besitzen. Sie dürfen ihm nur 
bei grobem Missbrauch entzogen werden. 

(3) Dem Gefangenen sind Gegenstände des religiösen Gebrauchs in angemessenem 
Umfang zu belassen. 

§54 
Religiöse Veranstaltungen 

(1) Der Gefangene hat das Recht, am Gottesdienst und an anderen religiösen Veranstal-
tungen seines Bekenntnisses teilzunehmen. 

(2) Zu dem Gottesdienst oder zu religiösen Veranstaltungen einer anderen Religions-
gemeinschaft wird der Gefangene zugelassen, wenn deren Seelsorger zustimmt. 

(3) Der Gefangene kann von der Teilnahme am Gottesdienst oder anderen religiösen 
Veranstaltungen ausgeschlossen werden, wenn dies aus überwiegenden Gründen der 
Sicherheit oder Ordnung geboten ist; der Seelsorger soll vorher gehört werden. 

$55 
Weltanschauungsgemeinschaften 

Für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse gelten die §§ 53 und 54 entsprechend. 

SIEBTER TITEL 

Gesundheitsfürsorge 

§56 
Allgemeine Regeln 

(1) Für die körperliche und geistige Gesundheit des Gefangenen ist zu sorgen. $ 101 
bleibt unberührt. 

(2) Der Gefangene hat die notwendigen Maßnahmen zum Gesundheitsschutz und zur 
Hygiene zu unterstützen. 
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$ 5 7 
Gesundheitsuntersuchungen, medizinische Vorsorgeleistungen 

(1) Gefangene, die das fünfunddreißigste Lebensjahr vollendet haben, haben jedes 
zweite Jahr Anspruch auf eine ärztliche Gesundheitsuntersuchung zur Früherkennung 
von Krankheiten, insbesondere zur Früherkennung von Herz-Kreislauf- und Nieren-
erkrankungen sowie der Zuckerkrankheit. 

(2) Gefangene haben höchstens einmal jährlich Anspruch auf eine Untersuchung zur 
Früherkennung von Krebserkrankungen, Frauen frühestens vom Beginn des zwanzigsten 
Lebensjahres an, Männer frühestens vom Beginn des fünfundvierzigsten Lebensjahres an. 

(3) Voraussetzung für die Untersuchungen nach den Absätzen 1 und 2 ist, dass 
1. es sich um Krankheiten handelt, die wirksam behandelt werden können, 
2. das Vor- oder Frühstadium dieser Krankheiten durch diagnostische Maßnahmen 

erfassbar ist, 
3. die Krankheitszeichen medizinisch-technisch genügend eindeutig zu erfassen sind, 
4. genügend Ärzte und Einrichtungen vorhanden sind, um die aufgefundenen Verdachts-

fälle eingehend zu diagnostizieren und zu behandeln. 
(4) Gefangene Frauen haben für ihre Kinder, die mit ihnen in der Vollzugsanstalt un-

tergebracht sind, bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres Anspruch auf Unter-
suchungen zur Früherkennung von Krankheiten, die die körperliche oder geistige Ent-
wicklung ihrer Kinder in nicht geringfügigem Maße gefährden. 

(5) Gefangene, die das vierzehnte, aber noch nicht das zwanzigste Lebensjahr vollendet 
haben, können sich zur Verhütung von Zahnerkrankungen einmal in jedem Kalenderhalb-
jahr zahnärztlich untersuchen lassen. Die Untersuchungen sollen sich auf den Befund des 
Zahnfleisches, die Aufklärung über Krankheitsursachen und ihre Vermeidung, das Erstel-
len von diagnostischen Vergleichen zur Mundhygiene, zum Zustand des Zahnfleisches 
und zur Anfälligkeit gegenüber Karieserkrankungen, auf die Motivation und Einweisung 
bei der Mundpflege sowie auf Maßnahmen zur Schmelzhärtung der Zähne erstrecken. 

(6) Gefangene haben Anspruch auf ärztliche Behandlung und Versorgung mit Arznei-, 
Verband-, Heil- und Hilfsmitteln, wenn diese notwendig sind, 
1. eine Schwächung der Gesundheit, die in absehbarer Zeit voraussichtlich zu einer 

Krankheit führen würde, zu beseitigen, 
2. einer Gefährdung der gesundheitlichen Entwicklung eines Kindes entgegenzuwirken 

oder 
3. Pflegebedürftigkeit zu vermeiden. 

§ 5 8 
Krankenbehandlung 

Gefangene haben Anspruch auf Krankenbehandlung, wenn sie notwendig ist, um eine 
Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheits-
beschwerden zu lindern. Die Krankenbehandlung umfasst insbesondere 
1. ärztliche Behandlung, 
2. zahnärztliche Behandlung einschließlich der Versorgung mit Zahnersatz, 
3. Versorgung mit Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmitteln, 
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4. medizinische und ergänzende Leistungen zur Rehabilitation sowie Belastungserpro-
bung und Arbeitstherapie, soweit die Belange des Vollzuges dem nicht entgegenstehen. 

§ 5 9 
Versorgung mit Hilfsmitteln 

Gefangene haben Anspruch auf Versorgung mit Seh- und Hörhilfen, Körperersatz-
stücken, orthopädischen und anderen Hilfsmitteln, die im Einzelfall erforderlich sind, um 
den Erfolg der Krankenbehandlung zu sichern oder eine Behinderung auszugleichen, so-
fern dies nicht mit Rücksicht auf die Kürze des Freiheitsentzugs ungerechtfertigt ist und 
soweit die Hilfsmittel nicht als allgemeine Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens an-
zusehen sind. Der Anspruch umfasst auch die notwendige Änderung, Instandsetzung und 
Ersatzbeschaffung von Hilfsmitteln sowie die Ausbildung in ihrem Gebrauch, soweit die 
Belange des Vollzuges dem nicht entgegenstehen. Ein erneuter Anspruch auf Versorgung 
mit Sehhilfen besteht nur bei einer Änderung der Sehfähigkeit um mindestens 0,5 Diop-
trien. Anspruch auf Versorgung mit Kontaktlinsen besteht nur in medizinisch zwingend 
erforderlichen Ausnahmefällen. 

§ 6 0 
Krankenbehandlung im Urlaub 

Während eines Urlaubs oder Ausgangs hat der Gefangene gegen die Vollzugsbehörde 
nur einen Anspruch auf Krankenbehandlung in der für ihn zuständigen Vollzugsanstalt. 

§ 6 1 

Art und Umfang der Leistungen 
Für die Art der Gesundheitsuntersuchungen und medizinischen Vorsorgeleistungen 

sowie für den Umfang dieser Leistungen und der Leistungen zur Krankenbehandlung 
einschließlich der Versorgung mit Hilfsmitteln gelten die entsprechenden Vorschriften des 
Sozialgesetzbuchs und die auf Grund dieser Vorschriften getroffenen Regelungen. 

§ 6 2 
Zuschüsse zu Zahnersatz und Zahnkronen 

Die Landesjustizverwaltungen bestimmen durch allgemeine Verwaltungsvorschriften 
die Höhe der Zuschüsse zu den Kosten der zahnärztlichen Behandlung und der zahntech-
nischen Leistungen bei der Versorgung mit Zahnersatz. Sie können bestimmen, dass die 
gesamten Kosten übernommen werden. 

§ 62a 
Ruhen der Ansprüche 

Der Anspruch auf Leistungen nach den SS 57 bis 59 ruht, solange der Gefangene auf 
Grund eines freien Beschäftigungsverhältnisses ($ 39 Abs. 1) krankenversichert ist. 
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§ 6 3 
Ärztliche Behandlungzur sozialen Eingliederung 

Mit Zustimmung des Gefangenen soll die Vollzugsbehörde ärztliche Behandlung, 
namentlich Operationen oder prothetische Maßnahmen durchführen lassen, die seine 
soziale Eingliederung fördern. Er ist an den Kosten zu beteiligen, wenn dies nach seinen 
wirtschaftlichen Verhältnissen gerechtfertigt ist und der Zweck der Behandlung dadurch 
nicht in Frage gestellt wird. 

S 6 4 
Aufenthalt im Freien 

Arbeitet ein Gefangener nicht im Freien, so wird ihm täglich mindestens eine Stunde 
Aufenthalt im Freien ermöglicht, wenn die Witterung dies zu der festgesetzten Zeit zu-
lässt. 

§ 6 5 
Verlegung 

(1) Ein kranker Gefangener kann in ein Anstaltskrankenhaus oder in eine für die Be-
handlung seiner Krankheit besser geeignete Vollzugsanstalt verlegt werden. 

(2) Kann die Krankheit eines Gefangenen in einer Vollzugsanstalt oder einem Anstalts-
krankenhaus nicht erkannt oder behandelt werden oder ist es nicht möglich, den Gefange-
nen rechtzeitig in ein Anstaltskrankenhaus zu verlegen, ist dieser in ein Krankenhaus 
außerhalb des Vollzuges zu bringen. Ist während des Aufenthalts des Gefangenen in einem Kran-
kenhaus die Strafvollstreckung unterbrochen worden, hat der Versicherte nach den Vorschriften der ge-
setzlichen KrankenversicherungAnspruch auf die erforderlichen Leistungen.1 

1 s 65 Abs. 2 Satz 2 wird durch besonderes Bundesgesetz in Kraft gesetzt; vgl. $ 198 Abs. 3. 

S 6 6 
Benachrichtigung bei Erkrankung oder Todesfall 

(1) Wird ein Gefangener schwer krank, so ist ein Angehöriger, eine Person seines Ver-
trauens oder der gesetzliche Vertreter unverzüglich zu benachrichtigen. Dasselbe gilt, 
wenn ein Gefangener stirbt. 

(2) Dem Wunsch des Gefangenen, auch andere Personen zu benachrichtigen, soll nach 
Möglichkeit entsprochen werden. 
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ACHTER TITEL 

Freizeit 

$ 6 7 
Allsemeines 

Der Gefangene erhält Gelegenheit, sich in seiner Freizeit zu beschäftigen. Er soll Gele-
genheit erhalten, am Unterricht einschließlich Sport, an Fernunterricht, Lehrgängen und 
sonstigen Veranstaltungen der Weiterbildung, an Freizeitgruppen, Gruppengesprächen 
sowie an Sportveranstaltungen teilzunehmen und eine Bücherei zu benutzen. 

S 6 8 
Zeitungen und Zeitschriften 

(1) Der Gefangene darf Zeitungen und Zeitschriften in angemessenem Umfang durch 
Vermittlung der Anstalt beziehen. 

(2) Ausgeschlossen sind Zeitungen und Zeitschriften, deren Verbreitung mit Strafe 
oder Geldbuße bedroht ist. Einzelne Ausgaben oder Teile von Zeitungen oder Zeitschriften 
können dem Gefangenen vorenthalten werden, wenn sie das Ziel des Vollzuges oder die 
Sicherheit oder Ordnung der Anstalt erheblich gefährden würden. 

§ 6 9 
Hörfunk und Fernsehen 

(1) Der Gefangene kann am Hörfunkprogramm der Anstalt sowie am gemeinschaft-
lichen Fernsehempfang teilnehmen. Die Sendungen sind so auszuwählen, dass Wünsche 
und Bedürfnisse nach staatsbürgerlicher Information, Bildung und Unterhaltung ange-
messen berücksichtigt werden. Der Hörfunk- und Fernsehempfang kann vorübergehend 
ausgesetzt oder einzelnen Gefangenen untersagt werden, wenn dies zur Aufrechterhal-
tung der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt unerlässlich ist. 

(2) Eigene Hörfunk- und Fernsehgeräte werden unter den Voraussetzungen des § 70 
zugelassen. 

$ 7 0 
Besitz von Gegenständen für die Freizeitbeschäftigung 

(1) Der Gefangene darf in angemessenem Umfang Bücher und andere Gegenstände zur 
Fortbildung oder zur Freizeitbeschäftigung besitzen. 

(2) Dies gilt nicht, wenn der Besitz, die Überlassung oder die Benutzung des Gegen-
stands 
1. mit Strafe oder Geldbuße bedroht wäre oder 
2. das Ziel des Vollzuges oder die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt gefährden würde. 

(3) Die Erlaubnis kann unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 widerrufen werden. 
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NEUNTER TITEL 

Soziale Hilfe 

§ 7 1 
Grundsatz 

Der Gefangene kann die soziale Hilfe der Anstalt in Anspruch nehmen, um seine per-
sönlichen Schwierigkeiten zu lösen. Die Hilfe soll darauf gerichtet sein, den Gefangenen in 
die Lage zu versetzen, seine Angelegenheiten selbst zu ordnen und zu regeln. 

§ 7 2 
Hilfe bei der Aufnahme 

(1) Bei der Aufnahme wird dem Gefangenen geholfen, die notwendigen Maßnahmen 
für hilfsbedürftige Angehörige zu veranlassen und seine Habe außerhalb der Anstalt si-
cherzustellen. 

(2) Der Gefangene ist über die Aufrechterhaltung einer Sozialversicherung zu beraten. 

§ 7 3 
Hilfe während des Vollzuges 

Der Gefangene wird in dem Bemühen unterstützt, seine Rechte und Pflichten wahrzu-
nehmen, namentlich sein Wahlrecht auszuüben sowie für Unterhaltsberechtigte zu sorgen 
und einen durch seine Straftat verursachten Schaden zu regeln. 

§ 7 4 
Hilfe zur Entlassung 

Um die Entlassung vorzubereiten, ist der Gefangene bei der Ordnung seiner persön-
lichen, wirtschaftlichen und sozialen Angelegenheiten zu beraten. Die Beratung erstreckt 
sich auch auf die Benennung der für Sozialleistungen zuständigen Stellen. Dem Gefange-
nen ist zu helfen, Arbeit, Unterkunft und persönlichen Beistand für die Zeit nach der Ent-
lassung zu finden. 

§ 7 5 
Entlassungsbeihilfe 

(1) Der Gefangene erhält, soweit seine eigenen Mittel nicht ausreichen, von der Anstalt 
eine Beihilfe zu den Reisekosten sowie eine Überbrückungsbeihilfe und erforderlichenfalls 
ausreichende Kleidung. 

(2) Bei der Bemessung der Höhe der Überbrückungsbeihilfe sind die Dauer des Frei-
heitsentzuges, der persönliche Arbeitseinsatz des Gefangenen und die Wirtschaftlichkeit 
seiner Verfügungen über Eigengeld und Hausgeld während der Strafzeit zu berücksichti-
gen. § 51 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Die Überbrückungsbeihilfe kann ganz oder 
teilweise auch dem Unterhaltsberechtigten überwiesen werden. 
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(3) Der Anspruch auf Beihilfe zu den Reisekosten und die ausgezahlte Reisebeihilfe 
sind unpfändbar. Für den Anspruch auf Überbrückungsbeihilfe und für Bargeld nach Aus-
zahlung einer Überbrückungsbeihilfe an den Gefangenen gilt § 5 1 Abs. 4 Satz 1 und 3, 
Abs. 5 entsprechend. 

ZEHNTER TITEL 

Besondere Vorschriften für den Frauenvollzug 

$ 7 6 
Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft 

(1) Bei einer Schwangeren oder einer Gefangenen, die unlängst entbunden hat, ist auf 
ihren Zustand Rücksicht zu nehmen. Die Vorschriften des Gesetzes zum Schutz der er-
werbstätigen Mutter über die Gestaltung des Arbeitsplatzes sind entsprechend anzuwen-
den. 

(2) Die Gefangene hat während der Schwangerschaft, bei und nach der Entbindung An-
spruch auf ärztliche Betreuung und auf Hebammenhilfe in der Vollzugsanstalt. Zur ärzt-
lichen Betreuung während der Schwangerschaft gehören insbesondere Untersuchungen 
zur Feststellung der Schwangerschaft sowie Vorsorgeuntersuchungen einschließlich der 
laborärztlichen Untersuchungen. 

(3) Zur Entbindung ist die Schwangere in ein Krankenhaus außerhalb des Vollzuges zu 
bringen. Ist dies aus besonderen Gründen nicht angezeigt, so ist die Entbindung in einer 
Vollzugsanstalt mit Entbindungsabteilung vorzunehmen. Bei der Entbindung wird Hilfe 
durch eine Hebamme und, falls erforderlich, durch einen Arzt gewährt. 

S 7 7 
Arznei-, Verband- und Heilmittel 

Bei Schwangerschaftsbeschwerden und im Zusammenhang mit der Entbindung wer-
den Arznei-, Verband- und Heilmittel geleistet. 

$ 7 8 
Art, Umfang und Ruhen der Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft 

Die SS 60, 61, 62a und 65 gelten für die Leistungen nach den SS 76 und 77 entspre-
chend. 

$ 7 9 
Geburtsanzeige 

In der Anzeige der Geburt an den Standesbeamten dürfen die Anstalt als Geburtsstätte 
des Kindes, das Verhältnis des Anzeigenden zur Anstalt und die Gefangenschaft der Mutter 
nicht vermerkt sein. 
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S 8 0 
Mütter mit Kindern 

(1) Ist das Kind einer Gefangenen noch nicht schulpflichtig, so kann es mit Zustim-
mung des Inhabers des Aufenthaltsbestimmungsrechts in der Vollzugsanstalt unter-
gebracht werden, in der sich seine Mutter befindet, wenn dies seinem Wohl entspricht. Vor 
der Unterbringung ist das Jugendamt zu hören. 

(2) Die Unterbringung erfolgt auf Kosten des für das Kind Unterhaltspflichtigen. Von 
der Geltendmachung des Kostenersatzanspruchs kann abgesehen werden, wenn hierdurch 
die gemeinsame Unterbringung von Mutter und Kind gefährdet würde. 

ELFTER TITEL 

Sicherheit und Ordnung 

§ 8 1 
Grundsatz 

(1) Das Verantwortungsbewusstsein des Gefangenen für ein geordnetes Zusammen-
leben in der Anstalt ist zu wecken und zu fördern. 

(2) Die Pflichten und Beschränkungen, die dem Gefangenen zur Aufrechterhaltung der 
Sicherheit oder Ordnung der Anstalt auferlegt werden, sind so zu wählen, dass sie in einem 
angemessenen Verhältnis zu ihrem Zweck stehen und den Gefangenen nicht mehr und 
nicht länger als notwendig beeinträchtigen. 

§ 8 2 
Verhaltensvorschriften 

(1) Der Gefangene hat sich nach der Tageseinteilung der Anstalt (Arbeitszeit, Freizeit, 
Ruhezeit) zu richten. Er darf durch sein Verhalten gegenüber Vollzugsbediensteten, Mitge-
fangenen und anderen Personen das geordnete Zusammenleben nicht stören. 

(2) Der Gefangene hat die Anordnungen der Vollzugsbediensteten zu befolgen, auch 
wenn er sich durch sie beschwert fühlt. Einen ihm zugewiesenen Bereich darf er nicht ohne 
Erlaubnis verlassen. 

(3) Seinen Haftraum und die ihm von der Anstalt überlassenen Sachen hat er in Ord-
nung zu halten und schonend zu behandeln. 

(4) Der Gefangene hat Umstände, die eine Gefahr für das Leben oder eine erhebliche Ge-
fahr für die Gesundheit einer Person bedeuten, unverzüglich zu melden. 

§ 8 3 
Persönlicher Gewahrsam, Eigengeld 

(1) Der Gefangene darf nur Sachen in Gewahrsam haben oder annehmen, die ihm von 
der Vollzugsbehörde oder mit ihrer Zustimmung überlassen werden. Ohne Zustimmung 
darf er Sachen von geringem Wert von einem anderen Gefangenen annehmen; die Voll-
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zugsbehörde kann Annahme und Gewahrsam auch dieser Sachen von ihrer Zustimmung 
abhängig machen. 

(2) Eingebrachte Sachen, die der Gefangene nicht in Gewahrsam haben darf, sind für 
ihn aufzubewahren, sofern dies nach Art und Umfang möglich ist. Geld wird ihm als 
Eigengeld gutgeschrieben. Dem Gefangenen wird Gelegenheit gegeben, seine Sachen, die 
er während des Vollzuges und für seine Entlassung nicht benötigt, abzusenden oder über 
sein Eigengeld zu verfügen, soweit dieses nicht als Überbrückungsgeld notwendig ist. 

(3) Weigert sich ein Gefangener, eingebrachtes Gut, dessen Aufbewahrung nach Art 
und Umfang nicht möglich ist, aus der Anstalt zu verbringen, so ist die Vollzugsbehörde 
berechtigt, diese Gegenstände auf Kosten des Gefangenen aus der Anstalt entfernen zu las-
sen. 

(4) Aufzeichnungen und andere Gegenstände, die Kenntnisse über Sicherungsvorkeh-
rungen der Anstalt vermitteln, dürfen von der Vollzugsbehörde vernichtet oder unbrauch-
bar gemacht werden. 

§ 8 4 
Durchsuchung 

(1) Gefangene, ihre Sachen und die Hafträume dürfen durchsucht werden. Die Durch-
suchung männlicher Gefangener darf nur von Männern, die Durchsuchung weiblicher Ge-
fangener darf nur von Frauen vorgenommen werden. Das Schamgefühl ist zu schonen. 

(2) Nur bei Gefahr im Verzug oder auf Anordnung des Anstaltsleiters im Einzelfall ist es 
zulässig, eine mit einer Entkleidung verbundene körperliche Durchsuchung vorzuneh-
men. Sie darf bei männlichen Gefangenen nur in Gegenwart von Männern, bei weiblichen 
Gefangenen nur in Gegenwart von Frauen erfolgen. Sie ist in einem geschlossenen Raum 
durchzuführen. Andere Gefangene dürfen nicht anwesend sein. 

(3) Der Anstaltsleiter kann allgemein anordnen, dass Gefangene bei der Aufnahme, 
nach Kontakten mit Besuchern und nach jeder Abwesenheit von der Anstalt nach Absatz 2 
zu durchsuchen sind. 

$ 8 5 
Sichere Unterbringung 

Ein Gefangener kann in eine Anstalt verlegt werden, die zu seiner sicheren Unterbrin-
gung besser geeignet ist, wenn in erhöhtem Maß Fluchtgefahr gegeben ist oder sonst sein 
Verhalten oder sein Zustand eine Gefahr für die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt dar-
stellt. 

§ 8 6 
Erkennungsdienstliche Maßnahmen 

(1) Zur Sicherung des Vollzuges sind als erkennungsdienstliche Maßnahmen zulässig 
1. die Abnahme von Finger- und Handflächenabdrücken, 
2. die Aufnahme von Lichtbildern mit Kenntnis des Gefangenen, 
3. die Feststellung äußerlicher körperlicher Merkmale, 
4. Messungen. 
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(2) Die gewonnenen erkennungsdienstlichen Unterlagen werden zu den Gefangenen-
personalakten genommen. Sie können auch in kriminalpolizeilichen Sammlungen ver-
wahrt werden. Die nach Absatz 1 erhobenen Daten dürfen nur für die in Absatz 1, S 87 
Abs. 2 und $ 180 Abs. 2 Nr. 4 genannten Zwecke verarbeitet und genutzt werden. 

(3) Personen, die aufgrund des Absatzes 1 erkennungsdienstlich behandelt worden 
sind, können nach der Entlassung aus dem Vollzug verlangen, dass die gewonnenen erken-
nungsdienstlichen Unterlagen mit Ausnahme von Lichtbildern und der Beschreibung von 
körperlichen Merkmalen vernichtet werden, sobald die Vollstreckung der richterlichen 
Entscheidung, die dem Vollzug zugrunde gelegen hat, abgeschlossen ist. Sie sind über die-
ses Recht bei der erkennungsdienstlichen Behandlung und bei der Entlassung aufzu-
klären. 

§ 86a 
Lichtbilder 

(1) Unbeschadet des § 86 dürfen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung 
der Anstalt Lichtbilder der Gefangenen aufgenommen und mit den Namen der Gefange-
nen sowie deren Geburtsdatum und -ort gespeichert werden. Die Lichtbilder dürfen nur 
mit Kenntnis der Gefangenen aufgenommen werden. 

(2) Die Lichtbilder dürfen nur 
1. genutzt werden von Justizvollzugsbediensteten, wenn eine Überprüfung der Identität 

der Gefangenen im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung erforderlich ist, 
2. übermittelt werden 

a) an die Polizeivollzugsbehörden des Bundes und der Länder, soweit dies zur Abwehr 
einer gegenwärtigen Gefahr für erhebliche Rechtsgüter innerhalb der Anstalt erfor-
derlich ist, 

b) nach Maßgabe des $ 8 7 Abs. 2. 
(3) Die Lichtbilder sind nach der Entlassung der Gefangenen aus dem Vollzug oder 

nach ihrer Verlegung in eine andere Anstalt zu vernichten oder zu löschen. 

§ 8 7 
Festnahmerecht 

(1) Ein Gefangener, der entwichen ist oder sich sonst ohne Erlaubnis außerhalb der An-
stalt aufhält, kann durch die Vollzugsbehörde oder auf ihre Veranlassung hin festgenom-
men und in die Anstalt zurückgebracht werden. 

(2) Nach § 86 Abs. 1 erhobene und nach $$ 86a, 179 erhobene und zur Identifizierung 
oder Festnahme erforderliche Daten dürfen den Vollstreckungs- und Strafverfolgungs-
behörden übermittelt werden, soweit dies für Zwecke der Fahndung und Festnahme des 
entwichenen oder sich sonst ohne Erlaubnis außerhalb der Anstalt aufhaltenden Gefange-
nen erforderlich ist. 
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$ 8 8 
Besondere Sicherungsmaßnahmen 

(1) Gegen einen Gefangenen können besondere Sicherungsmaßnahmen angeordnet 
werden, wenn nach seinem Verhalten oder auf Grund seines seelischen Zustandes in er-
höhtem Maße Fluchtgefahr oder die Gefahr von Gewalttätigkeiten gegen Personen oder 
Sachen oder die Gefahr des Selbstmordes oder der Selbstverletzung besteht. 

(2) Als besondere Sicherungsmaßnahmen sind zulässig: 
1. der Entzug oder die Vorenthaltung von Gegenständen, 
2. die Beobachtung bei Nacht, 
3. die Absonderung von anderen Gefangenen, 
4. der Entzug oder die Beschränkung des Aufenthalts im Freien, 
5. die Unterbringung in einem besonders gesicherten Haftraum ohne gefährdende Ge-

genstände und 
6. die Fesselung. 

(3) Maßnahmen nach Absatz 2 Nr. 1,3 bis 5 sind auch zulässig, wenn die Gefahr einer 
Befreiung oder eine erhebliche Störung der Anstaltsordnung anders nicht vermieden oder 
behoben werden kann. 

(4) Bei einer Ausführung, Vorführung oder beim Transport ist die Fesselung auch dann 
zulässig, wenn aus anderen Gründen als denen des Absatzes 1 in erhöhtem Maß Flucht-
gefahr besteht. 

(5) Besondere Sicherungsmaßnahmen dürfen nur soweit aufrechterhalten werden, als 
es ihr Zweck erfordert. 

$ 8 9 
Einzelhaft 

(1) Die unausgesetzte Absonderung eines Gefangenen (Einzelhaft) ist nur zulässig, 
wenn dies aus Gründen, die in der Person des Gefangenen liegen, unerlässlich ist. 

(2) Einzelhaft von mehr als drei Monaten Gesamtdauer in einem Jahr bedarf der Zu-
stimmung der Aufsichtsbehörde. Diese Frist wird nicht dadurch unterbrochen, dass der 
Gefangene am Gottesdienst oder an der Freistunde teilnimmt. 

$ 9 0 
Fesselung 

In der Regel dürfen Fesseln nur an den Händen oder an den Füßen angelegt werden. Im 
Interesse des Gefangenen kann der Anstaltsleiter eine andere Art der Fesselung anordnen. 
Die Fesselung wird zeitweise gelockert, soweit dies notwendig ist. 

$ 9 1 
Anordnungbesonderer Sicherungsmaßnahmen 

(1) Besondere Sicherungsmaßnahmen ordnet der Anstaltsleiter an. Bei Gefahr im Ver-
zug können auch andere Bedienstete der Anstalt diese Maßnahmen vorläufig anordnen. 
Die Entscheidung des Anstaltsleiters ist unverzüglich einzuholen. 
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(2) Wird ein Gefangener ärztlich behandelt oder beobachtet oder bildet sein seelischer 
Zustand den Anlass der Maßnahme, ist vorher der Arzt zu hören. Ist dies wegen Gefahr im 
Verzug nicht möglich, wird seine Stellungnahme unverzüglich eingeholt. 

§ 9 2 
Ärztliche Überwachung 

(1) Ist ein Gefangener in einem besonders gesicherten Haftraum untergebracht oder 
gefesselt (§ 88 Abs. 2 Nr. 5 und 6), so sucht ihn der Anstaltsarzt alsbald und in der Folge 
möglichst täglich auf. Dies gilt nicht bei einer Fesselung während einer Ausführung, Vor-
führung oder eines Transportes ($88 Abs. 4). 

(2) Der Arzt ist regelmäßig zu hören, solange einem Gefangenen der tägliche Aufent-
halt im Freien entzogen wird. 

§ 9 3 
Ersatz für Aufwendungen 

(1) Der Gefangene ist verpflichtet, der Vollzugsbehörde Aufwendungen zu ersetzen, 
die er durch eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Selbstverletzung oder Verletzung eines 
anderen Gefangenen verursacht hat. Ansprüche aus sonstigen Rechtsvorschriften bleiben 
unberührt. 

(2)1 Bei der Geltendmachung dieser Forderungen kann auch der den Mindestbetrag übersteigende 
Teil des Hausgeldes ($47) in Anspruch genommen werden. 

(3) Für die in Absatz 1 genannten Forderungen ist der ordentliche Rechtsweg gegeben. 
(4) Von der Aufrechnung oder Vollstreckung wegen der in Absatz 1 genannten Forde-

rungen ist abzusehen, wenn hierdurch die Behandlung des Gefangenen oder seine Einglie-
derung behindert würde. 

1 $ 93 Abs. 2 wird durch besonderes Bundesgesetz in Kraft gesetzt; vgl. $ 1 9 8 Abs. 3. Bis zum Inkrafttreten des 
besonderen Bundesgesetzes gilt $ 93 Abs. 2 in der Übergangsfassung gemäß $ 1 9 9 Nr. 4. 

ZWÖLFTER TITEL 

Unmittelbarer Zwang 

S 94 
Allgemeine Voraussetzungen 

(1) Bedienstete der Justizvollzugsanstalten dürfen unmittelbaren Zwang anwenden, 
wenn sie Vollzugs- und Sicherungsmaßnahmen rechtmäßig durchführen und der damit 
verfolgte Zweck auf keine andere Weise erreicht werden kann. 

(2) Gegen andere Personen als Gefangene darf unmittelbarer Zwang angewendet wer-
den, wenn sie es unternehmen, Gefangene zu befreien oder in den Anstaltsbereich wider-
rechtlich einzudringen, oder wenn sie sich unbefugt darin aufhalten. 

(3) Das Recht zu unmittelbarem Zwang auf Grund anderer Regelungen bleibt un-
berührt. 
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§ 9 5 
Begriffsbestimmungen 

(1) Unmittelbarer Zwang ist die Einwirkung auf Personen oder Sachen durch körper-
liche Gewalt, ihre Hilfsmittel und durch Waffen. 

(2) Körperliche Gewalt ist jede unmittelbare körperliche Einwirkung auf Personen oder 
Sachen. 

(3) Hilfsmittel der körperlichen Gewalt sind namentlich Fesseln. 
(4) Waffen sind die dienstlich zugelassenen Hieb- und Schusswaffen sowie Reizstoffe. 

§ 9 6 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

(1) Unter mehreren möglichen und geeigneten Maßnahmen des unmittelbaren Zwan-
ges sind diejenigen zu wählen, die den Einzelnen und die Allgemeinheit voraussichtlich 
am wenigsten beeinträchtigen. 

(2) Unmittelbarer Zwang unterbleibt, wenn ein durch ihn zu erwartender Schaden er-
kennbar außer Verhältnis zu dem angestrebten Erfolg steht. 

$ 9 7 
Handeln auf Anordnung 

(1) Wird unmittelbarer Zwang von einem Vorgesetzten oder einer sonst befugten Per-
son angeordnet, sind Vollzugsbedienstete verpflichtet, ihn anzuwenden, es sei denn, die 
Anordnung verletzt die Menschenwürde oder ist nicht zu dienstlichen Zwecken erteilt 
worden. 

(2) Die Anordnung darf nicht befolgt werden, wenn dadurch eine Straftat begangen 
würde. Befolgt der Vollzugsbedienstete sie trotzdem, trifft ihn eine Schuld nur, wenn er er-
kennt oder wenn es nach den ihm bekannten Umständen offensichtlich ist, dass dadurch 
eine Straftat begangen wird. 

(3) Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit der Anordnung hat der Vollzugsbedienstete 
dem Anordnenden gegenüber vorzubringen, soweit das nach den Umständen möglich ist. 
Abweichende Vorschriften des allgemeinen Beamtenrechts über die Mitteilung solcher Be-
denken an einen Vorgesetzten (§ 38 Abs. 2 und 3 des Beamtenrechtsrahmengesetzes) sind 
nicht anzuwenden. 

§ 9 8 
Androhung 

Unmittelbarer Zwang ist vorher anzudrohen. Die Androhung darf nur dann unterblei-
ben, wenn die Umstände sie nicht zulassen oder unmittelbarer Zwang sofort angewendet 
werden muß, um eine rechtswidrige Tat, die den Tatbestand eines Strafgesetzes erfüllt, zu 
verhindern oder eine gegenwärtige Gefahr abzuwenden. 
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§ 9 9 
Allgemeine Vorschriften fir den Schusswaffe'engebrauch 

(1) Schusswaffen dürfen nur gebraucht werden, wenn andere Maßnahmen des unmit-
telbaren Zwanges bereits erfolglos waren oder keinen Erfolg versprechen. Gegen Personen 
ist ihr Gebrauch nur zulässig, wenn der Zweck nicht durch Waffenwirkung gegen Sachen 
erreicht wird. 

(2) Schusswaffen dürfen nur die dazu bestimmten Vollzugsbediensteten gebrauchen 
und nur, um angriffs- oder fluchtunfähig zu machen. Ihr Gebrauch unterbleibt, wenn da-
durch erkennbar Unbeteiligte mit hoher Wahrscheinlichkeit gefährdet würden. 

(3) Der Gebrauch von Schusswaffen ist vorher anzudrohen. Als Androhung gilt auch 
ein Warnschuss. Ohne Androhung dürfen Schusswaffen nur dann gebraucht werden, wenn 
das zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben erforderlich ist. 

Sioo 
Besondere Vorschriften für den Schusswaffengebrauch 

(1) Gegen Gefangene dürfen Schusswaffen gebraucht werden, 
1. wenn sie eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug trotz wiederholter Auffor-

derung nicht ablegen, 
2. wenn sie eine Meuterei (§ 121 des Strafgesetzbuches) unternehmen oder 
3. um ihre Flucht zu vereiteln oder um sie wiederzuergreifen. 
Um die Flucht aus einer offenen Anstalt zu vereiteln, dürfen keine Schusswaffen gebraucht 

werden. 
(2) Gegen andere Personen dürfen Schusswaffen gebraucht werden, wenn sie es unter-

nehmen, Gefangene gewaltsam zu befreien oder gewaltsam in eine Anstalt einzudringen. 

§101 
Zwangsmaßnahmen auf dem Gebiet der Gesundheitsfürsorge 

(1) Medizinische Untersuchung und Behandlung sowie Ernährung sind zwangsweise 
nur bei Lebensgefahr, bei schwerwiegender Gefahr für die Gesundheit des Gefangenen 
oder bei Gefahr für die Gesundheit anderer Personen zulässig; die Maßnahmen müssen für 
die Beteiligten zumutbar und dürfen nicht mit erheblicher Gefahr für Leben oder Gesund-
heit des Gefangenen verbunden sein. Zur Durchführung der Maßnahmen ist die Vollzugs-
behörde nicht verpflichtet, solange von einer freien Willensbestimmung des Gefangenen 
ausgegangen werden kann. 

(2) Zum Gesundheitsschutz und zur Hygiene ist die zwangsweise körperliche Untersu-
chung außer im Falle des Absatzes 1 zulässig, wenn sie nicht mit einem körperlichen Ein-
griff verbunden ist. 

(3) Die Maßnahmen dürfen nur auf Anordnung und unter Leitung eines Arztes durch-
geführt werden, unbeschadet der Leistung erster Hilfe für den Fall, dass ein Arzt nicht 
rechtzeitig erreichbar und mit einem Aufschub Lebensgefahr verbunden ist. 
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DREIZEHNTER TITEL 

Disziplinarmaßnahmen 

§102 
Voraussetzungen 

(1) Verstößt ein Gefangener schuldhaft gegen Pflichten, die ihm durch dieses Gesetz 
oder auf Grund dieses Gesetzes auferlegt sind, kann der Anstaltsleiter gegen ihn Diszipli-
narmaßnahmen anordnen. 

(2) Von einer Disziplinarmaßnahme wird abgesehen, wenn es genügt, den Gefangenen 
zu verwarnen. 

(3) Eine Disziplinarmaßnahme ist auch zulässig, wenn wegen derselben Verfehlung ein 
Straf- oder Bußgeldverfahren eingeleitet wird. 

$103 
Arten derDisziplinarmaßnahmen 

(1) Die zulässigen Disziplinarmaßnahmen sind: 
1. Verweis, 
2. die Beschränkung oder der Entzug der Verfügung über das Hausgeld und des Einkaufs 

bis zu drei Monaten, 
3. die Beschränkung oder der Entzug des Lesestoffs bis zu zwei Wochen sowie des Hör-

funk· und Fernsehempfangs bis zu drei Monaten; der gleichzeitige Entzug jedoch nur 
bis zu zwei Wochen, 

4. die Beschränkung oder der Entzug der Gegenstände für eine Beschäftigung in der Frei-
zeit oder der Teilnahme an gemeinschaftlichen Veranstaltungen bis zu drei Monaten, 

5. die getrennte Unterbringung während der Freizeit bis zu vier Wochen, 
6. (weggefallen) 
7. der Entzug der zugewiesenen Arbeit oder Beschäftigung bis zu vier Wochen unter Weg-

fall der in diesem Gesetz geregelten Bezüge, 
8. die Beschränkung des Verkehrs mit Personen außerhalb der Anstalt auf dringende Fälle 

bis zu drei Monaten, 
9. Arrest bis zu vier Wochen. 

(2) Arrest darf nur wegen schwerer oder mehrfach wiederholter Verfehlungen verhängt 
werden. 

(3) Mehrere Disziplinarmaßnahmen können miteinander verbunden werden. 
(4) Die Maßnahmen nach Absatz 1 Nr. 3 bis 8 sollen möglichst nur angeordnet werden, 

wenn die Verfehlung mit den zu beschränkenden oder zu entziehenden Befugnissen im 
Zusammenhang steht. Dies gilt nicht bei einer Verbindung mit Arrest. 
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§ 1 0 4 
Vollzug der Disziplinarmaßnahmen, Aussetzung zur Bewährung 

(1) Disziplinarmaßnahmen werden in der Regel sofort vollstreckt. 
(2) Eine Disziplinarmaßnahme kann ganz oder teilweise bis zu sechs Monaten zur Be-

währung ausgesetzt werden. 
(3) Wird die Verfügung über das Hausgeld beschränkt oder entzogen, ist das in dieser 

Zeit anfallende Hausgeld dem Überbrückungsgeld hinzuzurechnen. 
(4) Wird der Verkehr des Gefangenen mit Personen außerhalb der Anstalt einge-

schränkt, ist ihm Gelegenheit zu geben, dies einer Person, mit der er im Schriftwechsel 
steht oder die ihn zu besuchen pflegt, mitzuteilen. Der Schriftwechsel mit den in § 29 Abs. 1 
und 2 genannten Empfängern, mit Gerichten und Justizbehörden in der Bundesrepublik 
sowie mit Rechtsanwälten und Notaren in einer den Gefangenen betreffenden Rechtssache 
bleibt unbeschränkt. 

(5) Arrest wird in Einzelhaft vollzogen. Der Gefangene kann in einem besonderen 
Arrestraum untergebracht werden, der den Anforderungen entsprechen muss, die an einen 
zum Aufenthalt bei Tag und Nacht bestimmten Haftraum gestellt werden. Soweit nichts 
anderes angeordnet wird, ruhen die Befugnisse des Gefangenen aus den §§ 19,20,22,37, 
38,68 bis 70. 

$ 1 0 5 
Disziplinarbefugnis 

(1) Disziplinarmaßnahmen ordnet der Anstaltsleiter an. Bei einer Verfehlung auf dem 
Weg in eine andere Anstalt zum Zwecke der Verlegung ist der Leiter der Bestimmungsan-
stalt zuständig. 

(2) Die Aufsichtsbehörde entscheidet, wenn sich die Verfehlung des Gefangenen gegen 
den Anstaltsleiter richtet. 

(3) Disziplinarmaßnahmen, die gegen einen Gefangenen in einer anderen Vollzugs-
anstalt oder während einer Untersuchungshaft angeordnet worden sind, werden auf Er-
suchen vollstreckt. $ 104 Abs. 2 bleibt unberührt. 

§ 106 
Verfahren 

(1) Der Sachverhalt ist zu klären. Der Gefangene wird gehört. Die Erhebungen werden 
in einer Niederschrift festgelegt; die Einlassung des Gefangenen wird vermerkt. 

(2) Bei schweren Verstößen soll der Anstaltsleiter sich vor der Entscheidung in einer 
Konferenz mit Personen besprechen, die bei der Behandlung des Gefangenen mitwirken. 
Vor der Anordnung einer Disziplinarmaßnahme gegen einen Gefangenen, der sich in ärzt-
licher Behandlung befindet, oder gegen eine Schwangere oder eine stillende Mutter ist der 
Anstaltsarzt zu hören. 

(3) Die Entscheidung wird dem Gefangenen vom Anstaltsleiter mündlich eröffnet und 
mit einer kurzen Begründung schriftlich abgefasst. 
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§107 
Mitwirkung des Arztes 

(1) Bevor der Arrest vollzogen wird, ist der Arzt zu hören. Während des Arrestes steht 
der Gefangene unter ärztlicher Aufsicht. 

(2) Der Vollzug des Arrestes unterbleibt oder wird unterbrochen, wenn die Gesundheit 
des Gefangenen gefährdet würde. 

VIERZEHNTER TITEL 

Rechtsbehelfe 

§108 
Beschwerderecht 

(1) Der Gefangene erhält Gelegenheit, sich mit Wünschen, Anregungen und Beschwer-
den in Angelegenheiten, die ihn selbst betreffen, an den Anstaltsleiter zu wenden. Regel-
mäßige Sprechstunden sind einzurichten. 

(2) Besichtigt ein Vertreter der Aufsichtsbehörde die Anstalt, so ist zu gewährleisten, 
dass ein Gefangener sich in Angelegenheiten, die ihn selbst betreffen, an ihn wenden kann. 

(3) Die Möglichkeit der Dienstaufsichtsbeschwerde bleibt unberührt. 

§ 1 0 9 
Antrag auf gerichtliche Entscheidung 

(1) Gegen eine Maßnahme zur Regelung einzelner Angelegenheiten auf dem Gebiet 
des Strafvollzuges kann gerichtliche Entscheidung beantragt werden. Mit dem Antrag 
kann auch die Verpflichtung zum Erlass einer abgelehnten oder unterlassenen Maßnahme 
begehrt werden. 

(2) Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung ist nur zulässig, wenn der Antragsteller 
geltend macht, durch die Maßnahme oder ihre Ablehnung oder Unterlassung in seinen 
Rechten verletzt zu sein. 

(3) Das Landesrecht kann vorsehen, dass der Antrag erst nach vorausgegangenem Ver-
waltungsvorverfahren gestellt werden kann.1 

1 Bremen: Ausführungsgesetz zum GVG i. d. F. vom 20.12.1988 (GBl. S. 331); Hamburg: Gesetz zur Aus-
führung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 29.3.1960 (GVB1. S. 291); Nordrhein-Westfalen: Vorschaltver-
fahrensG v. 20.2.1979 (GVB1. S. 40); Schleswig-Holstein: Vollzugsbeschwerdegesetz i.d. F. vom 9.9.1977 
(GVBI. S. 333). 

§110 
Zuständigkeit 

Über den Antrag entscheidet die Strafvollstreckungskammer, in deren Bezirk die betei-
ligte Vollzugsbehörde ihren Sitz hat. Durch die Entscheidung in einem Verwaltungsvor-
verfahren nach $ 109 Abs. 3 ändert sich die Zuständigkeit der Strafvollstreckungskammer 
nicht. 
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$111 
Beteiligte 

(1) Beteiligte des gerichtlichen Verfahrens sind 
1. der Antragsteller, 
2. die Vollzugsbehörde, die die angefochtene Maßnahme angeordnet oder die beantragte 

abgelehnt oder unterlassen hat. 
(2) In dem Verfahren vor dem Oberlandesgericht oder dem Bundesgerichtshof ist Betei-

ligte nach Absatz 1 Nr. 2 die zuständige Aufsichtsbehörde. 

§112 
Antragsfrist, Wiedereinsetzung 

(1) Der Antrag muss binnen zwei Wochen nach Zustellung oder schriftlicher Bekannt-
gabe der Maßnahme oder ihrer Ablehnung schriftlich oder zur Niederschrift der Ge-
schäftsstelle des Gerichts gestellt werden. Soweit ein Verwaltungsvorverfahren (§ 109 
Abs. 3) durchzuführen ist, beginnt die Frist mit der Zustellung oder schriftlichen Bekannt-
gabe des Widerspruchsbescheides. 

(2) War der Antragsteller ohne Verschulden verhindert, die Frist einzuhalten, so ist ihm 
auf Antrag Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren. 

(3) Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist binnen zwei Wochen nach Wegfall des Hinder-
nisses zu stellen. Die Tatsachen zur Begründung des Antrags sind bei der Antragstellung 
oder im Verfahren über den Antrag glaubhaft zu machen. Innerhalb der Antragsfrist ist die 
versäumte Rechtshandlung nachzuholen. Ist dies geschehen, so kann die Wiedereinset-
zung auch ohne Antrag gewährt werden. 

(4) Nach einem Jahr seit dem Ende der versäumten Frist ist der Antrag auf Wiederein-
setzung unzulässig, außer wenn der Antrag vor Ablauf der Jahresfrist infolge höherer Ge-
walt unmöglich war. 

$ 1 1 3 
Vornahmeantrag 

(1) Wendet sich der Antragsteller gegen das Unterlassen einer Maßnahme, kann der An-
trag auf gerichtliche Entscheidung nicht vor Ablauf von drei Monaten seit dem Antrag auf 
Vornahme der Maßnahme gestellt werden, es sei denn, dass eine frühere Anrufung des Ge-
richts wegen besonderer Umstände des Falles geboten ist. 

(2) Liegt ein zureichender Grund dafür vor, dass die beantragte Maßnahme noch nicht 
erlassen ist, so setzt das Gericht das Verfahren bis zum Ablauf einer von ihm bestimmten 
Frist aus. Die Frist kann verlängert werden. Wird die beantragte Maßnahme in der gesetz-
ten Frist erlassen, so ist der Rechtsstreit in der Hauptsache erledigt. 

(3) Der Antrag nach Absatz 1 ist nur bis zum Ablauf eines Jahres seit der Stellung des 
Antrags auf Vornahme der Maßnahme zulässig, außer wenn die Antragstellung vor Ablauf 
der Jahresfrist infolge höherer Gewalt unmöglich war oder unter den besonderen Verhält-
nissen des Einzelfalles unterblieben ist. 
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$ 1 1 4 
Aussetzung der Maßnahme 

(1) Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung hat keine aufschiebende Wirkung. 
(2) Das Gericht kann den Vollzug der angefochtenen Maßnahme aussetzen, wenn die 

Gefahr besteht, dass die Verwirklichung eines Rechts des Antragstellers vereitelt oder 
wesentlich erschwert wird und ein höher zu bewertendes Interesse an dem sofortigen Voll-
zug nicht entgegensteht. Das Gericht kann auch eine einstweilige Anordnung erlassen; 
§ 123 Abs. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung ist entsprechend anzuwenden. Die Entschei-
dungen sind nicht anfechtbar; sie können vom Gericht jederzeit geändert oder aufgehoben 
werden. 

(3) Der Antrag auf eine Entscheidung nach Absatz 2 ist schon vor Stellung des Antrags 
auf gerichtliche Entscheidung zulässig. 

$ 1 1 5 
Gerichtliche Entscheidung 

(1) Das Gericht entscheidet ohne mündliche Verhandlung durch Beschluss. Der Be-
schluss stellt den Sach- und Streitstand seinem wesentlichen Inhalt nach gedrängt zusam-
men. Wegen der Einzelheiten soll auf bei den Gerichtsakten befindliche Schriftstücke, die 
nach Herkunft und Datum genau zu bezeichnen sind, verwiesen werden, soweit sich aus 
ihnen der Sach- und Streitstand ausreichend ergibt. Das Gericht kann von einer Darstel-
lung der Entscheidungsgründe absehen, soweit es der Begründung der angefochtenen 
Entscheidung folgt und dies in seiner Entscheidung feststellt. 

(2) Soweit die Maßnahme rechtswidrig und der Antragsteller dadurch in seinen Rech-
ten verletzt ist, hebt das Gericht die Maßnahme und, soweit ein Verwaltungsvorverfahren 
vorhergegangen ist, den Widerspruchsbescheid auf. Ist die Maßnahme schon vollzogen, 
kann das Gericht auch aussprechen, dass und wie die Vollzugsbehörde die Vollziehung 
rückgängig zu machen hat, soweit die Sache spruchreif ist. 

(3) Hat sich die Maßnahme vorher durch Zurücknahme oder anders erledigt, spricht 
das Gericht auf Antrag aus, dass die Maßnahme rechtswidrig gewesen ist, wenn der An-
tragsteller ein berechtigtes Interesse an dieser Feststellung hat. 

(4) Soweit die Ablehnung oder Unterlassung der Maßnahme rechtswidrig und der 
Antragsteller dadurch in seinen Rechten verletzt ist, spricht das Gericht die Verpflichtung 
der Vollzugsbehörde aus, die beantragte Amtshandlung vorzunehmen, wenn die Sache 
spruchreif ist. Anderenfalls spricht es die Verpflichtung aus, den Antragsteller unter Beach-
tung der Rechtsauffassung des Gerichts zu bescheiden. 

(5) Soweit die Vollzugsbehörde ermächtigt ist, nach ihrem Ermessen zu handeln, prüft 
das Gericht auch, ob die Maßnahme oder ihre Ablehnung oder Unterlassung rechtswidrig 
ist, weil die gesetzlichen Grenzen des Ermessens überschritten sind oder von dem Ermes-
sen in einer dem Zweck der Ermächtigung nicht entsprechenden Weise Gebrauch gemacht 
ist. 
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$116 
Rechtsbeschwerde 

(1) Gegen die gerichtliche Entscheidung der Strafvollstreckungskammer ist die Rechts-
beschwerde zulässig, wenn es geboten ist, die Nachprüfung zur Fortbildung des Rechts 
oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung zu ermöglichen. 

(2) Die Rechtsbeschwerde kann nur darauf gestützt werden, dass die Entscheidung auf 
einer Verletzung des Gesetzes beruhe. Das Gesetz ist verletzt, wenn eine Rechtsnorm nicht 
oder nicht richtig angewendet worden ist. 

(3) Die Rechtsbeschwerde hat keine aufschiebende Wirkung. § 114 Abs. 2 gilt entspre-
chend. 

(4) Für die Rechtsbeschwerde gelten die Vorschriften der Strafprozessordnung über die 
Beschwerde entsprechend, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. 

§117 
Zuständigkeit für die Rechtsbeschwerde 

Über die Rechtsbeschwerde entscheidet ein Strafsenat des Oberlandesgerichts, in des-
sen Bezirk die Strafvollstreckungskammer ihren Sitz hat. 

§ 1 1 8 
Form, Frist, Begründung 

(1) Die Rechtsbeschwerde muss bei dem Gericht, dessen Entscheidung angefochten 
wird, binnen eines Monats nach Zustellung der gerichtlichen Entscheidung eingelegt wer-
den. In dieser Frist ist außerdem die Erklärung abzugeben, inwieweit die Entscheidung 
angefochten und ihre Aufhebung beantragt wird. Die Anträge sind zu begründen. 

(2) Aus der Begründung muss hervorgehen, ob die Entscheidung wegen Verletzung 
einer Rechtsnorm über das Verfahren oder wegen Verletzung einer anderen Rechtsnorm 
angefochten wird. Ersterenfalls müssen die den Mangel enthaltenden Tatsachen angege-
ben werden. 

(3) Der Antragsteller als Beschwerdeführer kann dies nur in einer von einem Rechts-
anwalt unterzeichneten Schrift oder zur Niederschrift der Geschäftsstelle tun. 

§ 1 1 9 
Entscheidung über die Rechtsbeschwerde 

(1) Der Strafsenat entscheidet ohne mündliche Verhandlung durch Beschluss. 
(2) Seiner Prüfung unterliegen nur die Beschwerdeanträge und, soweit die Rechts-

beschwerde auf Mängel des Verfahrens gestützt wird, nur die Tatsachen, die in der Begrün-
dung der Rechtsbeschwerde bezeichnet worden sind. 

(3) Der Beschluss, durch den die Beschwerde verworfen wird, bedarf keiner Begrün-
dung, wenn der Strafsenat die Beschwerde einstimmig für unzulässig oder für offensicht-
lich unbegründet erachtet. 

(4) Soweit die Rechtsbeschwerde für begründet erachtet wird, ist die angefochtene Ent-
scheidung aufzuheben. Der Strafsenat kann an Stelle der Strafvollstreckungskammer ent-
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scheiden, wenn die Sache spruchreif ist. Sonst ist die Sache zur neuen Entscheidung an die 
Strafvollstreckungskammer zurückzuverweisen. 

(5) Die Entscheidung des Strafsenats ist endgültig. 

§ 1 2 0 

Entsprechende Anwendung anderer Vorschriften 
(1) Soweit sich aus diesem Gesetz nichts anderes ergibt, sind die Vorschriften der Straf-

prozessordnung entsprechend anzuwenden. 
(2) Auf die Bewilligung der Prozesskostenhilfe sind die Vorschriften der Zivilprozess-

ordnung entsprechend anzuwenden. 

§ 1 2 1 

Kosten des Verfahrens 
(1) In der das Verfahren abschließenden Entscheidung ist zu bestimmen, von wem die 

Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen zu tragen sind. 
(2) Soweit der Antragsteller unterliegt oder seinen Antrag zurücknimmt, trägt er die 

Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen. Hat sich die Maßnahme vor einer 
Entscheidung nach Absatz 1 in anderer Weise als durch Zurücknahme des Antrags erledigt, 
so entscheidet das Gericht über die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen 
nach billigem Ermessen. 

(3) Absatz 2 Satz 2 gilt nicht im Falle des § 115 Abs. 3. 
(4) Im übrigen gelten die §§ 464 bis 473 der Strafprozessordnung entsprechend. 
(5) Für die Kosten des Verfahrens nach den §§ 109 ff. kann auch ein den dreifachen 

Tagessatz der Eckvergütung nach § 43 Abs. 2 übersteigender Teil des Hausgeldes ($ 47) in 
Anspruch genommen werden. 

FÜNFZEHNTER TITEL 

Strafvollstreckung und Untersuchungshaft 

§122 
(1) Wird Untersuchungshaft zum Zwecke der Strafvollstreckung unterbrochen oder 

wird gegen einen Strafgefangenen in anderer Sache Untersuchungshaft angeordnet, so 
unterliegt der Gefangene abweichend von $ 4 Abs. 2 auch denjenigen Beschränkungen sei-
ner Freiheit, die der Zweck der Untersuchungshaft erfordert. Die notwendigen Maßnah-
men ordnet der nach $ 126 der Strafprozessordnung zuständige Richter an. § 119 Abs. 6 
Satz 2 und 3 der Strafprozessordnung gilt entsprechend. 

(2) $ 148 Abs. 2, $ 148 a der Strafprozessordnung sind anzuwenden. 
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SECHZEHNTER TITEL 

Sozialtherapeutische Anstalten 

S 123 
Sozialtherapeutische Anstalten und Abteilungen 

(1) Für den Vollzug nach § 9 sind von den übrigen Vollzugsanstalten getrennte so-
zialtherapeutische Anstalten vorzusehen. 

(2) Aus besonderen Gründen können auch sozialtherapeutische Abteilungen in ande-
ren Vollzugsanstalten eingerichtet werden. Für diese Abteilungen gelten die Vorschriften 
über die sozialtherapeutische Anstalt entsprechend. 

$ 1 2 4 
Urlaub zur Vorbereitung der Entlassung 

(1) Der Anstaltsleiter kann dem Gefangenen zur Vorbereitung der Entlassung Sonder-
urlaub bis zu sechs Monaten gewähren. $11 Abs. 2 und $ 13 Abs. 5 gelten entsprechend. 

(2) Dem Beurlaubten sollen für den Urlaub Weisungen erteilt werden. Er kann insbe-
sondere angewiesen werden, sich einer von der Anstalt bestimmten Betreuungsperson zu 
unterstellen und jeweils für kurze Zeit in die Anstalt zurückzukehren. 

(3) § 14 Abs. 2 gilt entsprechend. Der Urlaub wird widerrufen, wenn dies für die Be-
handlung des Gefangenen notwendig ist. 

§125 
Aufnahme auf freiwilliger Grundlage 

(1) Ein früherer Gefangener kann auf seinen Antrag vorübergehend wieder in die 
sozialtherapeutische Anstalt aufgenommen werden, wenn das Ziel seiner Behandlung ge-
fährdet und ein Aufenthalt in der Anstalt aus diesem Grunde gerechtfertigt ist. Die Auf-
nahme ist jederzeit widerruflich. 

(2) Gegen den Aufgenommenen dürfen Maßnahmen des Vollzuges nicht mit unmittel-
barem Zwang durchgesetzt werden. 

(3) Auf seinen Antrag ist der Aufgenommene unverzüglich zu entlassen. 

$126 
Nachgehende Betreuung 

Die Zahl der Fachkräfte für die sozialtherapeutische Anstalt ist so zu bemessen, dass 
auch eine nachgehende Betreuung der Gefangenen gewährleistet ist, soweit diese ander-
weitig nicht sichergestellt werden kann. 

$127 
{aufgehoben) 

$128 
(aufgehoben) 
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Dritter Abschnitt 

Besondere Vorschriften über den Vollzug der freiheits-
entziehenden Maßregeln der Besserung und Sicherung 

ERSTER TITEL 

Sicherungsverwahrung 

§ 129 
Ziel der Unterbringung 

Der Sicherungsverwahrte wird zum Schutz der Allgemeinheit sicher untergebracht. 
Ihm soll geholfen werden, sich in das Leben in Freiheit einzugliedern. 

S 130 
A nwendung anderer Vorschriften 

Für die Sicherungsverwahrung gelten die Vorschriften über den Vollzug der Freiheits-
strafe (SS 3 bis 126, 179 bis 187) entsprechend, soweit im folgenden nichts anderes be-
stimmt ist. 

$ 1 3 1 
Ausstattung 

Die Ausstattung der Sicherungsanstalten, namentlich der Hafträume, und besondere 
Maßnahmen zur Förderung und Betreuung sollen dem Untergebrachten helfen, sein 
Leben in der Anstalt sinnvoll zu gestalten, und ihn vor Schäden eines langen Freiheits-
entzuges bewahren. Seinen persönlichen Bedürfnissen ist nach Möglichkeit Rechnung zu 
tragen. 

§ 132 
Kleidung 

Der Untergebrachte darf eigene Kleidung, Wäsche und eigenes Bettzeug benutzen, 
wenn Gründe der Sicherheit nicht entgegenstehen und der Untergebrachte für Reinigung, 
Instandsetzung und regelmäßigen Wechsel auf eigene Kosten sorgt. 

§ 1 3 3 
Selbstbeschäftigung, Taschengeld 

(1) Dem Untergebrachten wird gestattet, sich gegen Entgelt selbst zu beschäftigen, 
wenn dies dem Ziel dient, Fähigkeiten für eine Erwerbstätigkeit nach der Entlassung zu 
vermitteln, zu erhalten oder zu fördern. 

(2) Das Taschengeld (§ 46) darf den dreifachen Tagessatz der Eckvergütung nach § 43 
Abs. 2 im Monat nicht unterschreiten. 
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§ 1 3 4 
Entlassungsvorbereitung 

Um die Entlassung zu erproben und vorzubereiten, kann der Vollzug gelockert und 
Sonderurlaub bis zu einem Monat gewährt werden. Bei Untergebrachten in einer so-
zialtherapeutischen Anstalt bleibt $ 124 unberührt. 

§ 1 3 5 
Sicherungsverwahrung in Frauenanstalten 

Die Sicherungsverwahrung einer Frau kann auch in einer für den Vollzug der Freiheits-
strafe bestimmten Frauenanstalt durchgeführt werden, wenn diese Anstalt für die Siche-
rungsverwahrung eingerichtet ist. 

ZWEITER TITEL 

Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus 
und in einer Entziehungsanstalt 

$ 1 3 6 
Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus 

Die Behandlung des Untergebrachten in einem psychiatrischen Krankenhaus richtet 
sich nach ärztlichen Gesichtspunkten. Soweit möglich, soll er geheilt oder sein Zustand so 
weit gebessert werden, dass er nicht mehr gefährlich ist. Ihm wird die nötige Aufsicht, Be-
treuung und Pflege zuteil. 

$ 1 3 7 
Unterbringung in einer Entziehungsanstalt 

Ziel der Behandlung des Untergebrachten in einer Entziehungsanstalt ist es, ihn von 
seinem Hang zu heilen und die zugrunde liegende Fehlhaltung zu beheben. 

$ 1 3 8 
Anwendung anderer Vorschriften 

(1) Die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder in einer Entzie-
hungsanstalt richtet sich nach Landesrecht, soweit Bundesgesetze nichts anderes bestim-
men. § 5 1 Abs. 4 und 5 sowie $ 75 Abs. 3 gelten entsprechend. 

(2) Für die Erhebung der Kosten der Unterbringung gilt $ 50 entsprechend mit der 
Maßgabe, dass in den Fällen des § 50 Abs. 1 Satz 2 an die Stelle erhaltener Bezüge die Ver-
richtung zugewiesener oder ermöglichter Arbeit tritt und in den Fällen des $ 50 Abs. 1 
Satz 4 dem Untergebrachten ein Betrag in der Höhe verbleiben muss, der dem Barbetrag 
entspricht, den ein in einer Einrichtung lebender und einen Teil der Kosten seines Aufent-
halts selbst tragender Sozialhilfeempfänger zur persönlichen Verfügung erhält. Bei der Be-
wertung einer Beschäftigung als Arbeit sind die besonderen Verhältnisse des Maßregelvoll-
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zugs zu berücksichtigen. Zuständig für die Erhebung der Kosten ist die Vollstreckungs-
behörde; die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung andere Zuständigkei-
ten begründen. Die Kosten werden als Justizverwaltungsabgabe erhoben. 

(3) Für das gerichtliche Verfahren gelten die §§ 109 bis 121 entsprechend. 

Vierter Abschnitt 

Vollzugsbehörden 

ERSTER TITEL 

Arten und Einrichtung der Justizvollzugsanstalten 

§ 1 3 9 
Justizvollzugsanstalten 

Die Freiheitsstrafe sowie die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung werden in 
Anstalten der Landesjustizverwaltungen (Justizvollzugsanstalten) vollzogen. 

S 1 4 0 
Τrennung des Vollzuges 

(1) Die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung wird in getrennten Anstalten 
oder in getrennten Abteilungen einer für den Vollzug der Freiheitsstrafe bestimmten Voll-
zugsanstalt vollzogen. 

(2) Frauen sind getrennt von Männern in besonderen Frauenanstalten unterzubrin-
gen. Aus besonderen Gründen können für Frauen getrennte Abteilungen in Anstalten für 
Männer vorgesehen werden. 

(3) Von der getrennten Unterbringung nach den Absätzen 1 und 2 darf abgewichen 
werden, um dem Gefangenen die Teilnahme an Behandlungsmaßnahmen in einer anderen 
Anstalt oder in einer anderen Abteilung zu ermöglichen. 

§ 1 4 1 
Differenzierung 

(1) Für den Vollzug der Freiheitsstrafe sind Haftplätze vorzusehen in verschiedenen 
Anstalten oder Abteilungen, in denen eine auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Ge-
fangenen abgestimmte Behandlung gewährleistet ist. 

(2) Anstalten des geschlossenen Vollzuges sehen eine sichere Unterbringung vor, An-
stalten des offenen Vollzuges keine oder nur verminderte Vorkehrungen gegen Entwei-
chungen. 
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$ 1 4 2 
Einrichtungenfür Mütter mit Kindern 

In Anstalten für Frauen sollen Einrichtungen vorgesehen werden, in denen Mütter mit 
ihren Kindern untergebracht werden können. 

§ 1 4 3 
Größe und Gestaltung der Anstalten 

(1)1 Justizvollzugsanstalten sind so zu gestalten, dass eine auf die Bedürfnisse des ein-
zelnen abgestellte Behandlung gewährleistet ist. 

(2)1 Die Vollzugsanstalten sind so zu gliedern, dass die Gefangenen in überschaubaren 
Betreuungs- und Behandlungsgruppen zusammengefasst werden können. 

(3) Die für sozialtherapeutische Anstalten und für Justizvollzugsanstalten für Frauen 
vorgesehene Belegung soll zweihundert Plätze nicht übersteigen. 

1 Vgl. auch Übergangsbestimmung in $ 201 Nr. 4. 

$ 1 4 4 
Größe und Ausgestaltung da Räume 

(1) Räume für den Aufenthalt während der Ruhe- und Freizeit sowie Gemeinschafts-
und Besuchsräume sind wohnlich oder sonst ihrem Zweck entsprechend auszugestalten. 
Sie müssen hinreichend Luftinhalt haben und für eine gesunde Lebensführung ausrei-
chend mit Heizung und Lüftung, Boden- und Fensterfläche ausgestattet sein. 

(2) Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, mit Zustimmung des Bundes-
rates durch Rechtsverordnung Näheres über den Luftinhalt, die Lüftung, die Boden- und 
Fensterfläche sowie die Heizung und Einrichtung der Räume zu bestimmen. 

$ 1 4 5 
Festsetzung der Belegungsfähigkeit 

Die Aufsichtsbehörde setzt die Belegungsfähigkeit für jede Anstalt so fest, dass eine an-
gemessene Unterbringung während der Ruhezeit ($ 18) gewährleistet ist. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass eine ausreichende Anzahl von Plätzen für Arbeit, Ausbildung und 
Weiterbildung sowie von Räumen für Seelsorge, Freizeit, Sport, therapeutische Maßnah-
men und Besuche zur Verfügung steht.1 

1 Vgl. auch Übergangsbestimmung in $ 201 Nr. 5. 

$ 1 4 6 
Verbot der Überbelegung 

(1) Hafträume dürfen nicht mit mehr Personen als zugelassen belegt werden. 
(2) Ausnahmen hiervon sind nur vorübergehend und nur mit Zustimmung der Auf-

sichtsbehörde zulässig. 

44 



Gesetzestext 

§ 1 4 7 
Einrichtungen für die Entlassung 

Um die Entlassung vorzubereiten, sollen den geschlossenen Anstalten offene Einrich-
tungen angegliedert oder gesonderte offene Anstalten vorgesehen werden. 

§ 1 4 8 

Arbeitsbeschaffung, Gelegenheit zur beruflichen Bildung 
(1) Die Vollzugsbehörde soll im Zusammenwirken mit den Vereinigungen und Stellen 

des Arbeits- und Wirtschaftslebens dafür sorgen, dass jeder arbeitsfähige Gefangene wirt-
schaftlich ergiebige Arbeit ausüben kann, und dazu beitragen, dass er beruflich gefördert, 
beraten und vermittelt wird. 

(2) Die Vollzugsbehörde stellt durch geeignete organisatorische Maßnahmen sicher, 
dass die Bundesagentur für Arbeit die ihr obliegenden Aufgaben wie Berufsberatung, Aus-
bildungsvermittlung und Arbeitsvermittlung durchführen kann. 

§ 1 4 9 
Arbeitsbetriebe, Einrichtungen zur beruflichen Bildung 

(1) In den Anstalten sind die notwendigen Betriebe für die nach § 37 Abs. 2 zuzuwei-
senden Arbeiten sowie die erforderlichen Einrichtungen zur beruflichen Bildung ($ 37 
Abs. 3) und arbeitstherapeutischen Beschäftigung ($ 37 Abs. 5) vorzusehen. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Betriebe und sonstigen Einrichtungen sind den Verhält-
nissen außerhalb der Anstalten anzugleichen. Die Arbeitsschutz- und Unfallverhütungs-
vorschriften sind zu beachten. 

(3) Die berufliche Bildung und die arbeitstherapeutische Beschäftigung können auch 
in geeigneten Einrichtungen privater Unternehmen erfolgen. 

(4) In den von privaten Unternehmen unterhaltenen Betrieben und sonstigen Einrich-
tungen kann die technische und fachliche Leitung Angehörigen dieser Unternehmen über-
tragen werden. 

§ 1 5 0 
Vollzugsgemeinschaften 

Für Vollzugsanstalten nach den §§ 139 bis 149 können die Länder Vollzugsgemein-
schaften bilden. 

ZWEITER TITEL 

Aufsicht über die Justizvollzugsanstalten 

§ 1 5 1 
Aufsichtsbehörden 

(1) Die Landesjustizverwaltungen führen die Aufsicht über die Justizvollzugsanstal-
ten. Sie können Aufsichtsbefugnisse auf Justizvollzugsämter übertragen. 
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(2) An der Aufsicht über das Arbeitswesen sowie über die Sozialarbeit, die Weiterbil-
dung, die Gesundheitsfürsorge und die sonstige fachlich begründete Behandlung der Ge-
fangenen sind eigene Fachkräfte zu beteiligen; soweit die Aufsichtsbehörde nicht über 
eigene Fachkräfte verfügt, ist fachliche Beratung sicherzustellen. 

§ 1 5 2 
Vollstreckungsplan 

(1) Die Landesjustizverwaltung regelt die örtliche und sachliche Zuständigkeit der Jus-
tizvollzugsanstalten in einem Vollstreckungsplan. 

(2) Der Vollstreckungsplan sieht vor, welche Verurteilten in eine Einweisungsanstalt 
oder -abteilung eingewiesen werden. Über eine Verlegung zum weiteren Vollzug kann 
nach Gründen der Behandlung und Eingliederung entschieden werden. 

(3) Im übrigen ist die Zuständigkeit nach allgemeinen Merkmalen zu bestimmen. 

$ 1 5 3 
Zuständigkeit für Verlegungen 

Die Landesjustizverwaltung kann sich Entscheidungen über Verlegungen vorbehalten 
oder sie einer zentralen Stelle übertragen. 

DRITTER TITEL 

Innerer Aufbau der Justizvollzugsanstalten 

§ 1 5 4 
Zusammenarbeit 

(1) Alle im Vollzug Tätigen arbeiten zusammen und wirken daran mit, die Aufgaben 
des Vollzuges zu erfüllen. 

(2) Mit den Behörden und Stellen der Entlassenenfürsorge, der Bewährungshilfe, den 
Aufsichtsstellen für die Führungsaufsicht, den Agenturen für Arbeit, den Trägern der So-
zialversicherung und der Sozialhilfe, den Hilfeeinrichtungen anderer Behörden und den 
Verbänden der freien Wohlfahrtspflege ist eng zusammenzuarbeiten. Die Vollzugsbehör-
den sollen mit Personen und Vereinen, deren Einfluss die Eingliederung des Gefangenen 
fördern kann, zusammenarbeiten. 

$ 1 5 5 
Vollzugsbedienstete 

(1) Die Aufgaben der Justizvollzugsanstalten werden von Vollzugsbeamten wahrge-
nommen. Aus besonderen Gründen können sie auch anderen Bediensteten der Justizvoll-
zugsanstalten sowie nebenamtlichen oder vertraglich verpflichteten Personen übertragen 
werden. 

(2) Für jede Anstalt ist entsprechend ihrer Aufgabe die erforderliche Anzahl von Be-
diensteten der verschiedenen Berufsgruppen, namentlich des allgemeinen Vollzugsdiens-
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tes, des Verwaltungsdienstes und des Werkdienstes, sowie von Seelsorgern, Ärzten, Pädago-
gen, Psychologen und Sozialarbeitern vorzusehen. 

§ 1 5 6 
Anstaltsleitung 

(1) Für jede Justizvollzugsanstalt ist ein Beamter des höheren Dienstes zum hauptamt-
lichen Leiter zu bestellen. Aus besonderen Gründen kann eine Anstalt auch von einem Be-
amten des gehobenen Dienstes geleitet werden. 

(2) Der Anstaltsleiter vertritt die Anstalt nach außen. Er trägt die Verantwortung für 
den gesamten Vollzug, soweit nicht bestimmte Aufgabenbereiche der Verantwortung an-
derer Vollzugsbediensteter oder ihrer gemeinsamen Verantwortung übertragen sind. 

(3) Die Befugnis, die Durchsuchung nach § 84 Abs. 2, die besonderen Sicherungsmaß-
nahmen nach S 88 und die Disziplinarmaßnahmen nach $ 103 anzuordnen, darf nur mit 
Zustimmung der Aufsichtsbehörde übertragen werden. 

$ 1 5 7 
Seelsorge 

(1) Seelsorger werden im Einvernehmen mit der jeweiligen Religionsgemeinschaft im 
Hauptamt bestellt oder vertraglich verpflichtet. 

(2) Wenn die geringe Anzahl der Angehörigen einer Religionsgemeinschaft eine Seel-
sorge nach Absatz 1 nicht rechtfertigt, ist die seelsorgerische Betreuung auf andere Weise 
zuzulassen. 

(3) Mit Zustimmung des Anstaltsleiters dürfen die Anstaltsseelsorger sich freier Seel-
sorgehelfer bedienen und für Gottesdienste sowie für andere religiöse Veranstaltungen 
Seelsorger von außen zuziehen. 

§ 1 5 8 
Ärztliche Versorgung 

(1) Die ärztliche Versorgung ist durch hauptamtliche Ärzte sicherzustellen. Sie kann 
aus besonderen Gründen nebenamtlichen oder vertraglich verpflichteten Ärzten übertra-
gen werden. 

(2) Die Pflege der Kranken soll von Personen ausgeübt werden, die eine Erlaubnis nach 
dem Krankenpflegegesetz besitzen. Solange Personen im Sinne von Satz 1 nicht zur Ver-
fügung stehen, können auch Bedienstete des allgemeinen Vollzugsdienstes eingesetzt wer-
den, die eine sonstige Ausbildung in der Krankenpflege erfahren haben. 

§ 1 5 9 
Konferenzen 

Zur Aufstellung und Überprüfung des Vollzugsplanes und zur Vorbereitung wichtiger 
Entscheidungen im Vollzug führt der Anstaltsleiter Konferenzen mit an der Behandlung 
maßgeblich Beteiligten durch. 
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§160 
Gefangenenmitverantwortung 

Den Gefangenen und Untergebrachten soll ermöglicht werden, an der Verantwortung 
für Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse teilzunehmen, die sich ihrer Eigenart 
und der Aufgabe der Anstalt nach für ihre Mitwirkung eignen. 

§ 1 6 1 
Hausordnung 

(1) Der Anstaltsleiter erlässt eine Hausordnung. Sie bedarf der Zustimmung der Auf-
sichtsbehörde. 

(2) In die Hausordnung sind namentlich die Anordnungen aufzunehmen über 
1. die Besuchszeiten, Häufigkeit und Dauer der Besuche, 
2. die Arbeitszeit, Freizeit und Ruhezeit sowie 
3. die Gelegenheit, Anträge und Beschwerden anzubringen, oder sich an einen Vertreter 

der Aufsichtsbehörde zu wenden. 
(3) Ein Abdruck der Hausordnung ist in jedem Haftraum auszulegen. 

VIERTER TITEL 

Anstaltsbeiräte 

§162 
Bildung der Beiräte 

(1) Bei den Justizvollzugsanstalten sind Beiräte zu bilden. 
(2) Vollzugsbedienstete dürfen nicht Mitglieder der Beiräte sein. 
(3) Das Nähere regeln die Länder. 

§ 1 6 3 
Aufgabe der Beiräte 

Die Mitglieder des Beirats wirken bei der Gestaltung des Vollzuges und bei der Betreu-
ung der Gefangenen mit. Sie unterstützen den Anstaltsleiter durch Anregungen und Ver-
besserungsvorschläge und helfen bei der Eingliederung der Gefangenen nach der Entlas-
sung. 

§ 1 6 4 
Befugnisse 

(1) Die Mitglieder des Beirats können namentlich Wünsche, Anregungen und Bean-
standungen entgegennehmen. Sie können sich über die Unterbringung, Beschäftigung, 
berufliche Bildung, Verpflegung, ärztliche Versorgung und Behandlung unterrichten so-
wie die Anstalt und ihre Einrichtungen besichtigen. 

(2) Die Mitglieder des Beirats können die Gefangenen und Untergebrachten in ihren 
Räumen aufsuchen. Aussprache und Schriftwechsel werden nicht überwacht. 
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S 1 6 5 
Pflicht zur Verschwiegenheit 

Die Mitglieder des Beirats sind verpflichtet, außerhalb ihres Amtes über alle Angele-
genheiten, die ihrer Natur nach vertraulich sind, besonders über Namen und Persönlich-
keit der Gefangenen und Untergebrachten, Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt auch 
nach Beendigung ihres Amtes. 

FÜNFTER TITEL 

Kriminologische Forschung im Strafvollzug 

§166 
(1) Dem kriminologischen Dienst obliegt es, in Zusammenarbeit mit den Einrichtun-

gen der Forschung den Vollzug, namentlich die Behandlungsmethoden, wissenschaftlich 
fortzuentwickeln und seine Ergebnisse für Zwecke der Strafrechtspflege nutzbar zu ma-
chen. 

(2) Die Vorschriften des § 186 gelten entsprechend. 

Fünfter Abschnitt 

Vollzug weiterer freiheitsentziehender Maßnahmen 
in Justizvollzugsanstalten, Datenschutz, Sozial-

und Arbeitslosenversicherung, Schlussvorschriften 

ERSTER TITEL 

Vollzug des Strafarrestes in Justizvollzugsanstalten 

$167 
Grundsatz 

Für den Vollzug des Strafarrestes in Justizvollzugsanstalten gelten die Vorschriften 
über den Vollzug der Freiheitsstrafe (§§ 2 bis 122,179 bis 187) entsprechend, soweit im fol-
genden nichts anderes bestimmt ist. % 50 findet nur in den Fällen einer in $ 39 erwähnten 
Beschäftigung Anwendung. 

$ 168 
Unterbringung, Besuche und Schriftverkehr 

(1) Eine gemeinsame Unterbringung während der Arbeit, Freizeit und Ruhezeit (§§ 17 
und 18) ist nur mit Einwilligung des Gefangenen zulässig. Dies gilt nicht, wenn Strafarrest 
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in Unterbrechung einer Strafhaft oder einer Unterbringung im Vollzug einer freiheitsent-
ziehenden Maßregel der Besserung und Sicherung vollzogen wird. 

(2) Dem Gefangenen soll gestattet werden, einmal wöchentlich Besuch zu empfangen. 
(3) Besuche und Schriftwechsel dürfen nur untersagt oder überwacht werden, wenn 

dies aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt notwendig ist. 

§ 1 6 9 

Kleidung, Wäsche und Bettzeug 
Der Gefangene darf eigene Kleidung, Wäsche und eigenes Bettzeug benutzen, wenn 

Gründe der Sicherheit nicht entgegenstehen und der Gefangene für Reinigung, Instand-
setzung und regelmäßigen Wechsel auf eigene Kosten sorgt. 

§ 1 7 0 
Einkauf 

Der Gefangene darf Nahrungs- und Genussmittel sowie Mittel zur Körperpflege in 
angemessenem Umfang durch Vermittlung der Anstalt auf eigene Kosten erwerben. 

ZWEITER TITEL 

Vollzug von Ordnungs-, Sicherungs-, Zwangs-
und Erzwingungshaft 

§ 1 7 1 
Grundsatz 

Für den Vollzug einer gerichtlich angeordneten Ordnungs-, Sicherungs-, Zwangs- und 
Erzwingungshaft gelten die Vorschriften über den Vollzug der Freiheitsstrafe (§§ 3 bis 49, 
51 bis 122,179 bis 187) entsprechend, soweit nicht Eigenart und Zweck der Haft entgegen-
stehen oder im folgenden etwas anderes bestimmt ist. 

§ 1 7 2 
Unterbringung 

Eine gemeinsame Unterbringung während der Arbeit, Freizeit und Ruhezeit (S§ 17 
und 18) ist nur mit Einwilligung des Gefangenen zulässig. Dies gilt nicht, wenn Ord-
nungshaft in Unterbrechung einer Strafhaft oder einer Unterbringung im Vollzug einer 
freiheitsentziehenden Maßregel der Besserung und Sicherung vollzogen wird. 

§ 1 7 3 
Kleidung, Wäsche undBettzeug 

Der Gefangene darf eigene Kleidung, Wäsche und eigenes Bettzeug benutzen, wenn 
Gründe der Sicherheit nicht entgegenstehen und der Gefangene für Reinigung, Instand-
setzung und regelmäßigen Wechsel auf eigene Kosten sorgt. 
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$ 1 7 4 

Einkauf 

Der Gefangene darf Nahrungs- und Genussmittel sowie Mittel zur Körperpflege in 
angemessenem Umfang durch Vermittlung der Anstalt auf eigene Kosten erwerben. 

$ 1 7 5 
Arbeit 

Der Gefangene ist zu einer Arbeit, Beschäftigung oder Hilfstätigkeit nicht verpflichtet. 

DRITTER TITEL 

Arbeitsentgelt in Jugendstrafanstalten 
und im Vollzug der Untersuchungshaft 

$ 1 7 6 
Jugendstrafanstalten 

(1) Übt ein Gefangener in einer Jugendstrafanstalt eine ihm zugewiesene Arbeit aus, so 
erhält er unbeschadet der Vorschriften des Jugendarbeitsschutzgesetzes über die Akkord-
und Fließarbeit ein nach $ 43 Abs. 2 und 3 zu bemessendes Arbeitsentgelt. Übt er eine sons-
tige zugewiesene Beschäftigung oder Hilfstätigkeit aus, so erhält er ein Arbeitsentgelt nach 
Satz 1, soweit dies der Art seiner Beschäftigung und seiner Arbeitsleistung entspricht. $ 43 
Abs. 5 bis 11 gilt entsprechend. 

(2)1 Arbeitsfähige Gefangene, denen aus Gründen, die nicht in ihrer Person liegen, Arbeit nicht zuge-
wiesen werden kann, erkrankte Gefangene, bei denen die Voraussetzungen des$45 Abs. 2 vorliegen, und 
werdende Mütter, die eine Arbeit nicht verrichten, erhalten eine Ausfallentschädigung. Höhe und Dauer 
der Ausfallentschädigung sind nach §45 Abs. 3 bis 6 zu bestimmen. 

(3)1 Gefangene, die wegen Gebrechlichkeit nicht arbeiten oder denen eine Ausfallentschädigung 
nicht oder nicht mehr gewährt wird, erhalten ein angemessenes Taschengeld, falls sie bedürftig sind. Glei-
ches gilt für Gefangene, die für eine Beschäftigung oder Hilfstätigkeit nach Absatz 1 Satz 2 kein Arbeits-
entgelt erhalten. 

(4) Im übrigen gelten S 44 und die $5 49 bis 52 entsprechend. 

1 $ 176 Abs. 2 und 3 werden durch besonderes Bundesgesetz in Kraft gesetzt; vgl. $ 198 Abs. 3. Bis zum In-
krafttreten des besonderen Bundesgesetzes gilt § 176 Abs. 3 in der Fassung gemäß $ 199 Nr. 5. 

$ 1 7 7 
Untersuchungshaft 

Übt der Untersuchungsgefangene eine ihm zugewiesene Arbeit, Beschäftigung oder 
Hilfstätigkeit aus, so erhält er ein nach $ 43 Abs. 2 bis 5 zu bemessendes und bekannt zu 
gebendes Arbeitsentgelt. Der Bemessung des Arbeitsentgelts ist abweichend von § 200 fünf 
vom Hundert der Bezugsgröße nach $ 18 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch zu Grunde 
zu legen (Eckvergütung). § 43 Abs. 6 bis 11 findet keine Anwendung. Für junge und heran-
wachsende Untersuchungsgefangene gilt $ 176 Abs. 1 Satz 1 und 2 entsprechend. 
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VIERTER TITEL 

Unmittelbarer Zwang in Justizvollzugsanstalten 

§ 1 7 8 
(1) Die SS 94 bis 101 über den unmittelbaren Zwang gelten nach Maßgabe der folgen-

den Absätze auch für Justizvollzugsbedienstete außerhalb des Anwendungsbereichs des 
Strafvollzugsgesetzes ($ 1). 

(2) Beim Vollzug der Untersuchungshaft und der einstweiligen Unterbringung nach 
S 126a der Strafprozessordnung bleibt $ 119 Abs. 5 und 6 der Strafprozessordnung un-
berührt. 

(3) Beim Vollzug des Jugendarrestes, des Strafarrestes sowie der Ordnungs-, Siche-
rungs-, Zwangs- und Erzwingungshaft dürfen zur Vereitelung einer Flucht oder zur 
Wiederergreifung (S 100 Abs. 1 Nr. 3) keine Schusswaffen gebraucht werden. Dies gilt 
nicht, wenn Strafarrest oder Ordnungs-, Sicherungs-, Zwangs- oder Erzwingungshaft in 
Unterbrechung einer Untersuchungshaft, einer Strafhaft oder einer Unterbringung im 
Vollzug einer freiheitsentziehenden Maßregel der Besserung und Sicherung vollzogen 
wird. 

(4) Das Landesrecht kann, namentlich beim Vollzug der Jugendstrafe, weitere Ein-
schränkungen des Rechtes zum Schusswaffengebrauch vorsehen. 

FÜNFTER TITEL 

Datenschutz 

§179 
Datenerhebung 

(1) Die Vollzugsbehörde darf personenbezogene Daten erheben, soweit deren Kenntnis 
für den ihr nach diesem Gesetz aufgegebenen Vollzug der Freiheitsstrafe erforderlich ist. 

(2) Personenbezogene Daten sind bei dem Betroffenen zu erheben. Für die Erhebung 
ohne Mitwirkung des Betroffenen, die Erhebung bei anderen Personen oder Stellen und 
für die Hinweis- und Aufklärungspflichten gilt S 4 Abs. 2 und 3 und S 13 Abs. la des Bun-
desdatenschutzgesetzes. 

(3) Daten über Personen, die nicht Gefangene sind, dürfen ohne ihre Mitwirkung bei 
Personen oder Stellen außerhalb der Vollzugsbehörde nur erhoben werden, wenn sie für 
die Behandlung eines Gefangenen, die Sicherheit der Anstalt oder die Sicherung des Voll-
zuges einer Freiheitsstrafe unerlässlich sind und die Art der Erhebung schutzwürdige 
Interessen der Betroffenen nicht beeinträchtigt. 

(4) Über eine ohne seine Kenntnis vorgenommene Erhebung personenbezogener Da-
ten wird der Betroffene unter Angabe dieser Daten unterrichtet, soweit der in Absatz 1 ge-
nannte Zweck dadurch nicht gefährdet wird. Sind die Daten bei anderen Personen oder 
Stellen erhoben worden, kann die Unterrichtung unterbleiben, wenn 
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1. die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach, namentlich wegen des 
überwiegenden berechtigten Interesses eines Dritten, geheimgehalten werden müssen 
oder 

2. der Aufwand der Unterrichtung außer Verhältnis zum Schutzzweck steht und keine 
Anhaltspunkte dafür bestehen, dass überwiegende schutzwürdige Interessen des Be-
troffenen beeinträchtigt werden. 

§ 1 8 0 
Verarbeitung und Nutzung 

(1) Die Vollzugsbehörde darf personenbezogene Daten verarbeiten und nutzen, soweit 
dies für den ihr nach diesem Gesetz aufgegebenen Vollzug der Freiheitsstrafe erforderlich 
ist. Die Vollzugsbehörde kann einen Gefangenen verpflichten, einen Lichtbildausweis mit 
sich zu führen, wenn dies aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt erforder-
lich ist. 

(2) Die Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten für andere Zwecke ist 
zulässig, soweit dies 
1. zur Abwehr von sicherheitsgefährdenden oder geheimdienstlichen Tätigkeiten für 

eine fremde Macht oder von Bestrebungen im Geltungsbereich dieses Gesetzes, die 
durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen 

a) gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, den Bestand oder die Sicherheit 
des Bundes oder eines Landes gerichtet sind, 

b) eine ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsführung der Verfassungsorgane des Bun-
des oder eines Landes oder ihrer Mitglieder zum Ziele haben oder 

c) auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährden, 
2. zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder einer Gefahr für die öffent-

liche Sicherheit, 
3. zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte einer anderen Person, 
4. zur Verhinderung oder Verfolgung von Straftaten sowie zur Verhinderung oder Verfol-

gung von Ordnungswidrigkeiten, durch welche die Sicherheit oder Ordnung der An-
stalt gefährdet werden, oder 

5. für Maßnahmen der Strafvollstreckung oder strafvollstreckungsrechtliche Entschei-
dungen erforderlich ist. 
(3) Eine Verarbeitung oder Nutzung für andere Zwecke liegt nicht vor, soweit sie dem 

gerichtlichen Rechtsschutz nach den SS 109 bis 121 oder den in $ 14 Abs. 3 des Bundes-
datenschutzgesetzes genannten Zwecken dient. 

(4) Über die in den Absätzen 1 und 2 geregelten Zwecke hinaus dürfen zuständigen 
öffentlichen Stellen personenbezogene Daten übermittelt werden, soweit dies für 
1. Maßnahmen der Gerichtshilfe, Jugendgerichtshilfe, Bewährungshilfe oder Führungs-

aufsicht, 
2. Entscheidungen in Gnadensachen, 
3. gesetzlich angeordnete Statistiken der Rechtspflege, 
4. Entscheidungen über Leistungen, die mit der Aufnahme in einer Justizvollzugsanstalt 

entfallen oder sich mindern, 
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5. die Einleitung von Hilfsmaßnahmen für Angehörige ($11 Abs. 1 Nr. 1 des Strafgesetz-
buchs) des Gefangenen, 

6. dienstliche Maßnahmen der Bundeswehr im Zusammenhang mit der Aufnahme und 
Entlassung von Soldaten, 

7. ausländerrechtliche Maßnahmen oder 
8. die Durchführung der Besteuerung 

erforderlich ist. Eine Übermittlung für andere Zwecke ist auch zulässig, soweit eine an-
dere gesetzliche Vorschrift dies vorsieht und sich dabei ausdrücklich auf personenbezo-
gene Daten über Gefangene bezieht. 

(5) Öffentlichen und nicht-öffentlichen Stellen darf die Vollzugsbehörde auf schrift-
lichen Antrag mitteilen, ob sich eine Person in Haft befindet sowie ob und wann ihre Ent-
lassung voraussichtlich innerhalb eines Jahres bevorsteht, soweit 
1. die Mitteilung zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der öffentlichen Stelle liegenden 

Aufgaben erforderlich ist oder 
2. von nicht-öffentlichen Stellen ein berechtigtes Interesse an dieser Mitteilung glaubhaft 

dargelegt wird und der Gefangene kein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss 
der Übermittlung hat. 
Dem Verletzten einer Straftat können darüber hinaus auf schriftlichen Antrag Aus-

künfte über die Entlassungsadresse oder die Vermögensverhältnisse des Gefangenen erteilt 
werden, wenn die Erteilung zur Feststellung oder Durchsetzung von Rechtsansprüchen im 
Zusammenhang mit der Straftat erforderlich ist. Der Gefangene wird vor der Mitteilung 
gehört, es sei denn, es ist zu besorgen, dass dadurch die Verfolgung des Interesses des An-
tragstellers vereitelt oder wesentlich erschwert werden würde, und eine Abwägung ergibt, 
dass dieses Interesse des Antragstellers das Interesse des Gefangenen an seiner vorherigen 
Anhörung überwiegt. Ist die Anhörung unterblieben, wird der betroffene Gefangene über 
die Mitteilung der Vollzugsbehörde nachträglich unterrichtet. 

(6) Akten mit personenbezogenen Daten dürfen nur anderen Vollzugsbehörden, den 
zur Dienst- oder Fachaufsicht oder zu dienstlichen Weisungen befugten Stellen, den für 
Strafvollzugs-, strafvollstreckungs- und strafrechtliche Entscheidungen zuständigen Ge-
richten sowie den Strafvollstreckungs- und Strafverfolgungsbehörden überlassen werden; 
die Überlassung an andere öffentliche Stellen ist zulässig, soweit die Erteilung einer Aus-
kunft einen unvertretbaren Aufwand erfordert oder nach Darlegung der Akteneinsicht be-
gehrenden Stellen für die Erfüllung der Aufgabe nicht ausreicht. Entsprechendes gilt für 
die Überlassung von Akten an die von der Vollzugsbehörde mit Gutachten beauftragten 
Stellen. 

(7) Sind mit personenbezogenen Daten, die nach den Absätzen 1, 2 oder 4 übermittelt 
werden dürfen, weitere personenbezogene Daten des Betroffenen oder eines Dritten in Ak-
ten so verbunden, dass eine Trennung nicht oder nur mit unvertretbarem Aufwand mög-
lich ist, so ist die Übermittlung auch dieser Daten zulässig, soweit nicht berechtigte Inter-
essen des Betroffenen oder eines Dritten an deren Geheimhaltung offensichtlich überwie-
gen; eine Verarbeitung oder Nutzung dieser Daten durch den Empfänger ist unzulässig. 

(8) Bei der Überwachung der Besuche oder des Schriftwechsels sowie bei der Überwa-
chung des Inhaltes von Paketen bekannt gewordene personenbezogene Daten dürfen nur 
für die in Absatz 2 aufgeführten Zwecke, für das gerichtliche Verfahren nach den §§ 109 bis 
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121, zur Wahrung der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt oder nach Anhörung des Ge-
fangenen für Zwecke der Behandlung verarbeitet und genutzt werden. 

(9) Personenbezogene Daten, die gemäß $179 Abs. 3 über Personen, die nicht Gefan-
gene sind, erhoben worden sind, dürfen nur zur Erfüllung des Erhebungszweckes, für die 
in Absatz 2 Nr. 1 bis 3 geregelten Zwecke oder zur Verhinderung oder Verfolgung von 
Straftaten von erheblicher Bedeutung verarbeitet oder genutzt werden. 

(10) Die Übermittlung von personenbezogenen Daten unterbleibt, soweit die in § 182 
Abs. 2, § 184 Abs. 2 und 4 geregelten Einschränkungen oder besondere gesetzliche Verwen-
dungsregelungen entgegenstehen. 

(11) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die Vollzugs-
behörde. Erfolgt die Übermittlung auf Ersuchen einer öffentlichen Stelle, trägt diese die 
Verantwortung. In diesem Fall prüft die Vollzugsbehörde nur, ob das Übermittlungsersu-
chen im Rahmen der Aufgaben des Empfängers liegt und die Absätze 8 bis 10 der Über-
mittlung nicht entgegenstehen, es sei denn, dass besonderer Anlass zur Prüfung der Zuläs-
sigkeit der Übermittlung besteht. 

$181 
Zweckbindung 

Von der Vollzugsbehörde übermittelte personenbezogene Daten dürfen nur zu dem 
Zweck verarbeitet oder genutzt werden, zu dessen Erfüllung sie übermittelt worden sind. 
Der Empfänger darf die Daten für andere Zwecke nur verarbeiten oder nutzen, soweit sie 
ihm auch für diese Zwecke hätten übermittelt werden dürfen, und wenn im Falle einer 
Übermittlung an nicht-öffentliche Stellen die übermittelnde Vollzugsbehörde zuge-
stimmt hat. Die Vollzugsbehörde hat den nicht-öffentlichen Empfänger auf die Zweckbin-
dung nach Satz 1 hinzuweisen. 

§182 
Schutz besonderer Informationen 

(1) Das religiöse oder weltanschauliche Bekenntnis eines Gefangenen und personenbe-
zogene Daten, die anlässlich ärztlicher Untersuchungen erhoben worden sind, dürfen in 
der Anstalt nicht allgemein kenntlich gemacht werden. Andere personenbezogene Daten 
über den Gefangenen dürfen innerhalb der Anstalt allgemein kenntlich gemacht werden, 
soweit dies für ein geordnetes Zusammenleben in der Anstalt erforderlich ist; $ 180 Abs. 8 
bis 10 bleibt unberührt. 

(2) Personenbezogene Daten, die den in $ 203 Abs. 1 Nr. 1,2 und 5 des Strafgesetzbuchs 
genannten Personen von einem Gefangenen als Geheimnis anvertraut oder über einen Ge-
fangenen sonst bekannt geworden sind, unterliegen auch gegenüber der Vollzugsbehörde 
der Schweigepflicht. Die in $ 203 Abs. 1 Nr. 1,2 und 5 des Strafgesetzbuchs genannten Per-
sonen haben sich gegenüber dem Anstaltsleiter zu offenbaren, soweit dies für die Aufgaben-
erfüllung der Vollzugsbehörde oder zur Abwehr von erheblichen Gefahren für Leib oder 
Leben des Gefangenen oder Dritter erforderlich ist. Der Arzt ist zur Offenbarung ihm im 
Rahmen der allgemeinen Gesundheitsfürsorge bekannt gewordener Geheimnisse befugt, 
soweit dies für die Aufgabenerfüllung der Vollzugsbehörde unerlässlich oder zur Abwehr 
von erheblichen Gefahren für Leib oder Leben des Gefangenen oder Dritter erforderlich ist. 
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Sonstige Offenbarungsbefugnisse bleiben unberührt. Der Gefangene ist vor der Erhebung 
über die nach den Sätzen 2 und 3 bestehenden Offenbarungsbefugnisse zu unterrichten. 

(3) Die nach Absatz 2 offenbarten Daten dürfen nur für den Zweck, für den sie offenbart 
wurden oder für den eine Offenbarung zulässig gewesen wäre, und nur unter denselben 
Voraussetzungen verarbeitet oder genutzt werden, unter denen eine in § 203 Abs. 1 Nr. 1 ,2 
und 5 des Strafgesetzbuchs genannte Person selbst hierzu befugt wäre. Der Anstaltsleiter 
kann unter diesen Voraussetzungen die unmittelbare Offenbarung gegenüber bestimmten 
Anstaltsbediensteten allgemein zulassen. 

(4) Sofern Ärzte oder Psychologen außerhalb des Vollzuges mit der Untersuchung oder 
Behandlung eines Gefangenen beauftragt werden, gilt Absatz 2 mit der Maßgabe entspre-
chend, daß der beauftragte Arzt oder Psychologe auch zur Unterrichtung des Anstaltsarz-
tes oder des in der Anstalt mit der Behandlung des Gefangenen betrauten Psychologen be-
fugt sind. 

§ 1 8 3 
Schutz der Daten in Akten undDateien 

(1) Der einzelne Vollzugsbedienstete darf sich von personenbezogenen Daten nur 
Kenntnis verschaffen, soweit dies zur Erfüllung der ihm obliegenden Aufgabe oder für die 
Zusammenarbeit nach § 154 Abs. 1 erforderlich ist. 

(2) Akten und Dateien mit personenbezogenen Daten sind durch die erforderlichen 
technischen und organisatorischen Maßnahmen gegen unbefugten Zugang und unbefug-
ten Gebrauch zu schützen. Gesundheitsakten und Krankenblätter sind getrennt von ande-
ren Unterlagen zu führen und besonders zu sichern. Im übrigen gilt für die Art und den 
Umfang der Schutzvorkehrungen § 9 des Bundesdatenschutzgesetzes. 

§ 1 8 4 
Berichtigung, Löschung, Sperrung 

(1) Die in Dateien gespeicherten personenbezogenen Daten sind spätestens zwei Jahre 
nach der Entlassung des Gefangenen oder der Verlegung des Gefangenen in eine andere 
Anstalt zu löschen. Hiervon können bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfrist für die Gefan-
genenpersonalakte die Angaben über Familienname, Vorname, Geburtsname, Geburtstag, 
Geburtsort, Eintritts- und Austrittsdatum des Gefangenen ausgenommen werden, soweit 
dies für das Auffinden der Gefangenenpersonalakte erforderlich ist. 

(2) Personenbezogene Daten in Akten dürfen nach Ablauf von zwei Jahren seit der Ent-
lassung des Gefangenen nur übermittelt oder genutzt werden, soweit dies 
1. zur Verfolgung von Straftaten, 
2. für die Durchführung wissenschaftlicher Forschungsvorhaben gemäß $ 186, 
3. zur Behebung einer bestehenden Beweisnot, 
4. zur Feststellung, Durchsetzung oder Abwehr von Rechtsansprüchen im Zusammen-

hang mit dem Vollzug einer Freiheitsstrafe 
unerlässlich ist. Diese Verwendungsbeschränkungen enden, wenn der Gefangene er-

neut zum Vollzug einer Freiheitsstrafe aufgenommen wird oder der Betroffene eingewil-
ligt hat. 
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(3) Bei der Aufbewahrung von Akten mit nach Absatz 2 gesperrten Daten dürfen fol-
gende Fristen nicht überschritten werden: 

Gefangenenpersonalakten, Gesundheitsakten und Krankenblätter 20 Jahre, 
Gefangenenbücher 30 Jahre. 
Dies gilt nicht, wenn aufgrund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass die Auf-

bewahrung für die in Absatz 2 Satz 1 genannten Zwecke weiterhin erforderlich ist. Die Auf-
bewahrungsfrist beginnt mit dem auf das Jahr der aktenmäßigen Weglegung folgenden 
Kalenderjahr. Die archivrechtlichen Vorschriften des Bundes und der Länder bleiben un-
berührt. 

(4) Wird festgestellt, dass unrichtige Daten übermittelt worden sind, ist dies dem Emp-
fänger mitzuteilen, wenn dies zur Wahrung schutzwürdiger Interessen des Betroffenen er-
forderlich ist. 

(5) Im übrigen gilt für die Berichtigung, Löschung und Sperrung personenbezogener 
Daten § 20 Abs. 1 bis 4 und 6 bis 8 des Bundesdatenschutzgesetzes. 

$ 1 8 5 
Auskunft an den Betroffenen, Akteneinsicht 

Der Betroffene erhält nach Maßgabe des § 19 des Bundesdatenschutzgesetzes Auskunft 
und, soweit eine Auskunft für die Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen nicht aus-
reicht und er hierfür auf die Einsichtnahme angewiesen ist, Akteneinsicht. An die Stelle des 
Bundesbeauftragten für den Datenschutz in § 19 Abs. 5 und 6 des Bundesdatenschutz-
gesetzes tritt der Landesbeauftragte für den Datenschutz, an die Stelle der obersten Bun-
desbehörde tritt die entsprechende Landesbehörde. 

$186 
Auskunft und Akteneinsicht für wissenschaftliche Zwecke 

Für die Auskunft und Akteneinsicht für wissenschaftliche Zwecke gilt $ 476 der Straf-
prozessordnung entsprechend. 

$ 1 8 7 
Anwendung des Bundesdatenschutzgesetzes 

Die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes über öffentliche und nicht-öffentliche 
Stellen ($ 2), weitere Begriffsbestimmungen (§ 3), Einholung und Form der Einwilligung 
des Betroffenen (5 4a Abs. 1 und 2), das Datengeheimnis ($ 5), unabdingbare Rechte des Be-
troffenen (S 6 Abs. 1) und die Durchführung des Datenschutzes ($18 Abs. 2) gelten entspre-
chend. Die Landesdatenschutzgesetze bleiben im Hinblick auf die Schadensersatz-, Straf-
und Bußgeldvorschriften sowie die Bestimmungen über die Kontrolle durch die Landes-
beauftragten für den Datenschutz unberührt. 
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SECHSTER TITEL 

Anpassung des Bundesrechts 

§ 1 8 8 
(aufgehoben) 

$ 1 8 9 

(betrifftÄnderungen von Verordnungen) 

SIEBTER TITEL 
Sozial- und Arbeitslosenversicherung 

$ 1 9 0 - $ 1 9 3 
(betrifftÄnderungen von Gesetzen) 

§ 1 9 4 

(gestrichen) 

$ 1 9 5 
Einbehaltung von Beitragsteilen 

Soweit die Vollzugsbehörde Beiträge zur Kranken- und Rentenversicherung sowie zur 
Bundesagentur für Arbeit zu entrichten hat, kann sie von dem Arbeitsentgelt, der Ausbil-
dungsbeihilfe oder der Ausfallentschädigung einen Betrag einbehalten, der dem Anteil des 
Gefangenen am Beitrag entsprechen würde, wenn er diese Bezüge als Arbeitnehmer er-
hielte. 

ACHTER TITEL 

Einschränkung von Grundrechten. Inkrafttreten 

$ 1 9 6 

Einschränkungvon Grundrechten 
Durch dieses Gesetz werden die Grundrechte aus Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 und 2 (körper-

liche Unversehrtheit und Freiheit der Person) und Artikel 10 Abs. 1 (Brief-, Post- und Fern-
meldegeheimnis) des Grundgesetzes eingeschränkt. 

$ 1 9 7 
(gestrichen) 
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S 1 9 8 
Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt unbeschadet der §§ 199 und 201 am 1. Januar 1977 in Kraft, so-
weit die Absätze 2 und 3 nichts anderes bestimmen. 

(2) 1. Am 1. Januar 1980 treten folgende Vorschriften in Kraft: 
§37 - Arbeitszuweisung -
5 39 Abs. 1 - Freies Beschäftigungsverhältnis -
$41 Abs. 2 - Zustimmungsbedürftigkeit bei weiterbildenden Maßnahmen -
$42 - Freistellung von der Arbeitspflicht -
5 149 Abs. 1 - Arbeitsbetriebe, Einrichtungen zur beruflichen Bildung -
S 162 Abs. 1 - Beiräte -

2. (weggefallen) 
3. (weggefallen). 

(3) Durch besonderes Bundesgesetz werden die folgenden Vorschriften an inzwischen 
vorgenommene Gesetzesänderungen angepasst und in Kraft gesetzt: 

541 Abs. 3 - Zustimmungsbedürftigkeit bei Beschäftigung in Unternehmer-
betrieben -

545 - Ausfallentschädigung -
546 - Taschengeld -
547 - Hausgeld -
549 - Unterhaltsbeitrag -
5 50 - Haftkostenbeitrag -
5 65 Abs. 2 - Krankenversicherungsleistungen bei Krankenhausaufenthalt -
Satz 2 
5 93 Abs. 2 - Inanspruchnahme des Hausgeldes -
5176 - Ausfallentschädigung und Taschengeld im Jugendstrafvollzug -
Abs. 2 und 3 
5 189 - Verordnung über Kosten -
5 190 Nr. 1 
bis 10 und 13 
bis 18, 
55 191 bis 193 - Sozialversicherung - . 

(4) Über das Inkrafttreten des 5 41 Abs. 3 - Zustimmungsbedürftigkeit bei Beschäfti-
gung in Unternehmerbetrieben - wird zum 31. Dezember 1983 und über die Fortgeltung 
des 5 201 Nr. 1 - Unterbringung im offenen Vollzug -

wird zum 31. Dezember 1985 befunden. 

S 1 9 9 
Übergangsfassungen 

(1) Bis zum Inkrafttreten des besonderen Bundesgesetzes nach $ 198 Abs. 3 gilt folgen-
des: 
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1. $ 46 - Taschengeld - erhält folgende Fassung: „Wenn ein Gefangener ohne sein Ver-
schulden kein Arbeitsentgelt und keine Ausbildungsbeihilfe erhält, wird ihm ein an-
gemessenes Taschengeld gewährt, falls er bedürftig ist." 

2. $ 47 - Hausgeld - erhält folgende Fassung: „(1) Der Gefangene darf von seinen in die-
sem Gesetz geregelten Bezügen drei Siebtel monatlich (Hausgeld) und das Taschengeld 
(S 46) für den Einkauf ($ 22 Abs. 1) oder anderweitig verwenden. (2) Für Gefangene, die 
in einem freien Beschäftigungsverhältnis stehen (§ 39 Abs. 1) oder denen gestattet ist, 
sich selbst zu beschäftigen ($ 39 Abs. 2), wird aus ihren Bezügen ein angemessenes 
Hausgeld festgesetzt." 

3. (weggefallen) 
4. § 93 Abs. 2 - Inanspruchnahme des Hausgeldes - erhält folgende Fassung: „(2) Bei der 

Geltendmachung dieser Forderungen kann auch ein den dreifachen Tagessatz der Eck-
vergütung nach § 43 Abs. 2 übersteigender Teil des Hausgeldes (§ 47) in Anspruch ge-
nommen werden." 

5. § 176 Abs. 3 - Taschengeld im Jugendstrafvollzug - erhält folgende Fassung: „(3) Wenn 
ein Gefangener ohne sein Verschulden kein Arbeitsentgelt und keine Ausbildungsbei-
hilfe erhält, wird ihm ein angemessenes Taschengeld gewährt, falls er bedürftig ist." 

6. (weggefallen) 
(2) Bis zum 31. Dezember 2002 gilt $ 9 Abs. 1 Satz 1 in der folgenden Fassung: 
„Ein Gefangener soll in eine sozialtherapeutische Anstalt verlegt werden, wenn er we-

gen einer Straftat nach den §§ 174 bis 180 oder 182 des Strafgesetzbuches zu zeitiger Frei-
heitsstrafe von mehr als zwei Jahren verurteilt worden ist und die Behandlung in einer so-
zialtherapeutischen Anstalt nach $ 6 Abs. 2 Satz 2 oder § 7 Abs. 4 angezeigt ist." 

§200 
Höhe des Arbeitsentgelts 

Der Bemessung des Arbeitsentgelts nach § 43 sind 9 vom Hundert der Bezugsgröße 
nach $ 1 8 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch zu Grunde zu legen. 

§201 
Übergangsbestimmungen für bestehende Anstalten 

Für Anstalten, mit deren Errichtung vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begonnen 
wurde, gilt folgendes: 
1. Abweichend von § 10 dürfen Gefangene ausschließlich im geschlossenen Vollzug 

untergebracht werden, solange die räumlichen, personellen und organisatorischen An-
staltsverhältnisse dies erfordern. 

2. Abweichend von $ 17 kann die gemeinschaftliche Unterbringung während der Arbeits-
zeit und Freizeit auch eingeschränkt werden, wenn und solange die räumlichen, perso-
nellen und organisatorischen Verhältnisse der Anstalt dies erfordern; die gemeinschaft-
liche Unterbringung während der Arbeitszeit jedoch nur bis zum Ablauf des 31. De-
zember 1988. 

3. Abweichend von § 18 dürfen Gefangene während der Ruhezeit auch gemeinsam unter-
gebracht werden, solange die räumlichen Verhältnisse der Anstalt dies erfordern. Eine 
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gemeinschaftliche Unterbringung von mehr als acht Personen ist nur bis zum Ablauf 
des 31. Dezember 1985 zulässig. 

4. Abweichend von § 143 Abs. 1 und 2 sollen Justizvollzugsanstalten so gestaltet und ge-
gliedert werden, dass eine auf die Bedürfnisse des einzelnen abgestellte Behandlung 
gewährleistet ist und dass die Gefangenen in überschaubaren Betreuungs- und Be-
handlungsgruppen zusammengefasst werden können. 

5. Abweichend von § 145 kann die Belegungsfähigkeit einer Anstalt nach Maßgabe der 
Nummern 2 und 3 festgesetzt werden. 

$ 202 
Freiheitsstrafe und jugendhaft der Deutschen Demokratischen Republik 

(1) Für den Vollzug der nach dem Strafgesetzbuch der Deutschen Demokratischen 
Republik gegen Jugendliche und Heranwachsende erkannten Freiheitsstrafe gelten die 
Vorschriften für den Vollzug der Jugendstrafe, für den Vollzug der Jugendhaft die Vor-
schriften über den Vollzug des Jugendarrestes. 

(2) Im übrigen gelten für den Vollzug der nach dem Strafgesetzbuch der Deutschen De-
mokratischen Republik rechtskräftig erkannten Freiheitsstrafe und der Haftstrafe die Vor-
schriften des Strafvollzugsgesetzes über den Vollzug der Freiheitsstrafe. 
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ERSTER ABSCHNITT 

Anwendungsbereich 

$ 1 

Dieses Gesetz regelt den Vollzug der Freiheitsstrafe in Justizvollzugsanstalten 
und der freiheitsziehenden Maßregeln der Besserung und Sicherung. 

Übersicht 

Rdn. 

Allgemeine Hinweise 
Regelungsbereich 1 
Erläuterungen 2 - 1 0 
1. Freiheitsstrafe i.S. des StVollzG . . . 2 
2. Geltung des StVollzG für aus dem 

Jugendstrafvollzug 
„Herausgenommene" 3 - 4 

3. Entsprechende Anwendung des 
StVollzG auf Strafarrest und Zivilhaft 5 

4. Keine Geltung des StVollzG für den 

III. 

Rdn. 

Vollzug der Untersuchungshaft und 
der Jugendstrafe 6 - 7 

5. Geltung des StVollzG bei freiheits-
entziehenden Maßregeln der 
Besserung und Sicherung 8 - 9 

6. Geltung des Gesetzes nur in 
Justizvollzugsanstalten 10 

Beispiel 
Abgrenzung des Rechtswegs nach 
$$ 109ffStVollzGund$$23ffEGGVG . 11 

I. Allgemeine Hinweise 
Die Vorschrift bestimmt positiv, für wen die im StVollzG enthaltenen Regelungen gel- 1 

ten. Das sind gut 70% der im Justizvollzug befindlichen Personen (82 579 am 31.3. 
2004). Für die in Untersuchungshaft befindlichen und die zu Jugendstrafe verurteilten Per-
sonen gilt das StVollzG nicht (zu einer wichtigen Ausnahme vgl. Rdn. 3). Das bringt erheb-
liche praktische Schwierigkeiten mit sich, denn in Justizvollzugsanstalten befinden sich 
oft neben Insassen, für die das StVollzG gilt, auch andere Gefangene, etwa wenn eine 
Justizvollzugsanstalt verschiedenen Zwecken dient, z. B. der Durchführung von Unter-
suchungshaft und der Vollstreckung kurzer Freiheitsstrafen zugleich, oder wenn besondere 
Einrichtungen für einen Bezirk zentral geschaffen sind (Anstaltskrankenhaus), in die Gefan-
gene aller Art vorübergehend gelangen. Oft wird aber auch in derselben Anstalt im Anschluss 
an oder in Unterbrechung der Untersuchungshaft Freiheitsstrafe vollzogen oder nach Be-
endigung der Freiheitsstrafe Abschiebungshaft vollstreckt. Vor allem in Justizvollzugs-
anstalten für weibliche Gefangene sind meistens alle Frauen eines Bezirks untergebracht, 
gegen die Freiheitsentzug irgendwelcher Art vollstreckt wird (vgl. auch $ 140 Rdn. 4). 

II. Erläuterungen 
1. Vollzug der Freiheitsstrafe bedeutet hier Vollzug von Freiheitsstrafe i. S. von $ 38 2 

StGB. Der Begriff wird im engeren Sinne verwendet (und nicht im weiteren, also Freiheits-
strafe, Jugendstrafe und Strafarrest umfassend: Lackner/Kühl StGB, 24. Aufl., München 2001, 
Rdn. 1 zu $ 38; AK-Feest/Lesting Rdn. 1). Freiheitsstrafe im engeren Sinn ist auch die Ersatz-
freiheitsstrafe nach $ 43 StGB, also die Freiheitsstrafe, die an den Verurteilten vollzogen 

Alexander Böhm 6 3 



Erster Abschnitt. Anwendungsbereich 

wird, die ihre Geldstrafe nicht bezahlen. Ist der in U-Haft befindliche Gefangene rechtskräf-
tig zu Freiheitsstrafe verurteilt, die Vollstreckbarkeitsbescheinigung nach § 451 StPO aber 
noch nicht erteilt, so sollen in dieser „Zwischenhaft" nach Nr. 91 UVollzO die Vorschriften 
des StVollzG zur Anwendung kommen, was - sobald die Rechtskraft zweifelsfrei feststeht 
(vgl. § 8 Rdn. 2) - sachdienlich ist. Eine gesetzliche Regelung (in einem U-Haftvollzugsgesetz 
- wie in $ 10 Abs. 3 des Entwurfes des BMJ, Stand: 22.09.04) ist wünschenswert (vgl. Seebode 
1997,47). Die Vorschriften über den Vollzug der Freiheitsstrafe gelten auch für die „Organi-
sationshaft", als die der Freiheitsentzug bezeichnet wird, den der rechtskräftig zu Freiheits-
strafe und Unterbringung in einer Entziehungsanstalt oder einem psychiatrischen Kranken-
haus Verurteilte, hinsichtlich dessen gem. § 67 Abs. 1 StGB die Unterbringung vor der Strafe 
vollzogen wird, in der JVA verbringt, weil in der Maßregelvollzugsanstalt noch kein geeigne-
ter Platz gefunden ist (Laubenthal 2003 Rdn. 868; A/L-Arloth Rdn. 3; vgl. $ 109 Rdn. 3). Um-
stritten ist, ob überhaupt oder für wie lange Zeit diese Organisationshaft als gesetzmäßig an-
gesehen werden kann. Die Verwaltung darf einerseits nicht die Verwirklichung eines Urteils 
von den Belegungsmöglichkeiten abhängig machen. Andererseits sind kurze Wartezeiten 
unumgänglich, „um in einer Maßregelvollzugsanstalt mit der auch sonst in Haftsachen vor-
geschriebenen Beschleunigung einen geeigneten Haftplatz lokalisieren und die Über-
führung des Verurteilten dorthin bewerkstelligen" zu können (OLG Brandenburg NStZ 
2000, 500 ff mit Anm. Rautenberg 502; OLG Celle, NStZ-RR 2002, 349 f; OLG Hamm StV 
2004 ,274f = NStZ-RR 2004,381 f). Eine gesetzliche Regelung dieser unumgänglichen Or-
ganisationshaft (einschließlich der Bestimmung einer Höchstdauer) ist jedenfalls - auch 
wenn sie nur „regelwidrig" sein sollte (BVerfG NStZ 1998, 77) - erforderlich (C/MD Rdn. 1; 
vgl. auch § 10 Abs. 4 des Entwurfes eines U-Haftvollzugsgesetzes von 2004). Wird jemand, 
der zu einer Freiheitsstrafe i. S. von § 38 StGB verurteilt worden ist, gemäß § 114 JGG in den 
Jugendstrafvollzug „hineingenommen" und in eine Jugendstrafanstalt verlegt, so bleibt 
gleichwohl das StVollzG auf ihn anwendbar. Auch die Jugendstrafanstalt ist eine Justizvoll-
zugsanstalt, und aus § 114 JGG ergibt sich nicht, dass besondere Vollzugsbestimmungen 
gelten sollen {Böhm/Feuerhelm Einführung in das Jugendstrafrecht, 4. Aufl., München 2004, 
266; C/MD Rdn. 1; a. A. Ostendorf]GG, 6. Aufl., Neuwied und Darmstadt 2003, § 114 Rdn. 6, 
S 110 Rdn. 1). Auch weil diese unterschiedliche Gesetzeszuständigkeit in einer Anstalt zu 
Schwierigkeiten führt, wird in der Praxis von der keineswegs als Ausnahme formulierten 
Vorschrift des $ 114 JGG sehr selten Gebrauch gemacht (31.3.2004: bei 84 Personen). 

3 2. Gemäß § 92 Abs. 2 Satz 1 JGG braucht an einem zu Jugendstrafe Verurteilten, der 
das 18. Lebensjahr vollendet hat und sich nicht mehr für den Jugendstrafvollzug eig-
net, die Strafe nicht in einer Jugendstrafanstalt vollzogen zu werden. Über diese Aus-
nahme aus dem Jugendstrafvollzug entscheidet gem. § 9 2 Abs. 3 JGG der Jugendrichter als 
Vollstreckungsleiter. Wird dann die Jugendstrafe nicht in der Jugendstrafanstalt vollzo-
gen, so gelten die Vorschriften des Strafvollzugs für Erwachsene ($ 92 Abs. 2 Satz 2 JGG), 
also das StVollzG (einschl. der Regelungen der §S 109 ff über die gerichtliche Entscheidung 
gegen Vollzugsmaßnahmen: BGHSt 29, 33; vgl. § 109 Rdn. 4). Durch diese Rechtsfolgen-
verweisung des $ 9 2 Abs. 2 Satz 2 JGG werden mehr als 20 % der zu Jugendstrafe Verurteil-
ten, die ihre Strafe auch verbüßen müssen, den Regelungen des StVollzG unterstellt (2083 
Verurteilte von 9022 am 31.3.2004). 
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Zu Jugendstrafe Verurteilte, die - ohne gem. $ 92 Abs. 2 JGG aus dem Jugendstraf- 4 
Vollzug herausgenommen zu sein - zeitweise in einer Justizvollzugsanstalt, die keine 
Jugendstrafanstalt ist, untergebracht sind, etwa anlässlich eines Transportes, einer Verle-
gung zur Vorführung, einer Krankenbehandlung oder aus besonderen Sicherheitsgrün-
den, unterliegen nicht den Regelungen des StVollzG, sondern den für den Vollzug der Ju-
gendstrafe geltenden Bestimmungen. Vgl. Rdn. 7. 

3. Entsprechend gelten die Vorschriften über den Vollzug der Freiheitsstrafe auch für 5 
den Vollzug des Strafarrests, soweit er in den Justizvollzugsanstalten stattfindet ($ 167). 
Für den Vollzug von Ordnungs-, Sicherungs-, Zwangs- und Erzwingungshaft (und 
zwar unabhängig davon, ob er in Justizvollzugsanstalten oder anderwärts stattfindet) 
gelten SS 3-49,51-122,179-187 - also nicht S 2 - entsprechend, soweit nicht Zweck und 
Eigenart der Haft entgegenstehen oder in $$ 172-175 besondere Regelungen vorgesehen 
sind. Für den - in der Praxis häufig im Wege der Amtshilfe in Justizvollzugsanstalten statt-
findenden - Vollzug der Abschiebungshaft gem. 5 57 des Ausländergesetzes gelten wie-
derum die Vorschriften des Strafvollzugsgesetzes über den Vollzug von Ordnungs-, Siche-
rungs-, Zwangs- und Erzwingungshaft entsprechend (SS 171-175 Rdn. 3). 

4. Das StVollzG gilt nicht für in Justizvollzugsanstalten untergebrachte 
a) Untersuchungsgefangene, die mehr als 20 % der im Justizvollzug befindlichen Per- 6 

sonen ausmachen. Für diese gelten die Vorschriften der StPO ($ 119) - bei jungen Men-
schen ergänzend S93JGG-, S$23ff EGGVG und die Untersuchungshaftvollzugsordnung 
(UVollzO) als Verwaltungsvorschrift (vgl. Böhm 2003 Rdn. 443-464; K/S-Schöch S 5 Rdn. 104-
129). Aus dem StVollzG gelten für Untersuchungsgefangene §177 (Arbeitsentgelt, wenn der 
Untersuchungsgefangene eine ihm zugewiesene Arbeit, Beschäftigung oder Hilfstätigkeit 
ausübt) und S 178 (unmittelbarer Zwang in den Justizvollzugsanstalten). Die UVollzO be-
stimmt zwar in Nr. 76, dass in Ergänzung der UVollzO „die Vorschriften über den Strafvoll-
zug" sinngemäß gelten, soweit nicht in der UVollzO etwas anderes bestimmt ist oder Wesen 
und Zweck der U-Haft entgegenstehen. Diese Bestimmung hat aber keine besondere Bedeu-
tung. Die UVollzO enthält eine ziemlich vollständige Regelung der Untersuchungshaft; sie 
ist im Übrigen nur eine Art Vorschlag für den zuständigen Richter, der die Haftbedingungen 
im Rahmen des $ 119 StPO weitgehend gestalten kann (BVerfGE 15,288,293 ff). Eine gesetz-
liche Regelung des Vollzugs der Untersuchungshaft ist überfällig. Entwürfe liegen seit mehr 
als 20 Jahren vor (K/S-Schöch S 5 Rdn. 125,126), zuletzt ein Entwurf, Stand: 22.09.2004, der 
sich stark an den Regierungsentwurf vom 30.4.1999 (BlStV6/1999,1-6) anlehnt. 

b) zu Jugendstrafe Verurteilte, soweit sie nicht aus dem Jugendstrafvollzug gem. 7 
S 92 JGG herausgenommen sind - oben Rdn. 3 - (31.3.2004: 6939). Für den Vollzug der 
Jugendstrafe gelten SS 91,115 JGG, S§ 23 ff EGGVG, §S 176,178 StVollzG (Arbeitsentgelt 
und unmittelbarer Zwang in Justizvollzugsanstalten). Als Verwaltungsvorschrift gilt die 
WJug, die sich viel zu stark am StVollzG orientiert und nur in einigen Teilen (etwa: Vor-
aussetzungen für Vollzugslockerungen) den Besonderheiten des Jugendstrafvollzugs 
Rechnung trägt. Eine entsprechende Anwendung der Vorschriften des StVollzG darüber 
hinaus (wie sie C/MD Rdn. 8; AK-Feest/Lesting Rdn. 9 für vertretbar halten) entspricht nicht 
der Selbständigkeit des Jugendstrafvollzugs, seiner Zielbestimmung in S 91 JGG und den 
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durch den Schlussbericht der Jugendst rafvol lzugskommiss ion angeregten Reformvor-
s te l lungen (KIS-Kaiser $ 1 0 R d n . 8 6 - jedenfal ls hinsichtlich der Minder jähr igen; C/MD 
Rdn. 8 „nicht unproblemat isch"; Bammann Der Jugendst rafvol lzug vor neuen Herausfor-
de rungen rechtlicher u n d tatsächlicher Art, in: UJ 2002, 30, 31; Walter/Neubacher Ist der 
Jugendst rafvol lzug verfassungswidrig? in: Zbl. 2003 ,1 ,5 ) . Soweit das StVollzG den Insas-
sen Rechte gewähr t , s ind indessen die Vorschriften „als eine Grenzlinie, die im Jugend-
strafvollzug nicht unterschr i t ten werden d a r f (Walter/Neubacher aaO, 5) zu beachten. Eine 
gesetzliche Regelung des Jugendstrafvol lzugs ist no twend ig (letzter Entwurf des BMJ, 
Stand: 28 .4 .2004 , BIStV 4 /5 /2004 ,8 ff). 

8 5. Von den freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und Sicherung ist nur 
a) die S i cherungsverwahrung (SS 129-135) abschließend im StVollzG geregelt (31.3. 

2004 :324 Verwahrte). Diese Maßregel der Besserung u n d Sicherung wird n u r in Justizvoll-
zugsanstal ten vollzogen. 

9 b) Die beiden anderen f re ihei tsentziehenden Maßregeln der Besserung u n d Sicherung 
(Entziehungsanstalt, § 64 StGB und Psychiatrisches Krankenhaus, S 63 StGB) werden 
nicht in Just izvollzugsanstal ten u n d nicht durch Just izvol lzugsbeamte vollzogen. Die Ein-
r ichtungen, in denen diese Verwahrten untergebracht s ind, gehören in der Regel nicht z u m 
Justizressort . Die $S 136 u n d 137 entha l ten nur eine Beschreibung des Vollzugsziels dieser 
Maßregeln, u n d § 138 erklärt, dass sich die Un te rb r ingung nach Landesrecht richtet (vgl. 
$ 1 3 8 Rdn. 1), soweit nicht Bundesgesetze etwas anderes bes t immen. Nach § 138 Abs. 2 gel-
ten § 51 Abs. 4 u n d 5, $ 75 Abs. 3 - Pfändungsschutz des Überbrückungsgeldes u n d der 
Überbrückungsbeihi l fe - sowie S$ 109 bis 121 - gerichtlicher Rechtsschutz - fü r die Unter-
b r i n g u n g entsprechend. Darüber h inaus regelt das StVollzG entgegen dem Wort laut von 
$ 1 die D u r c h f ü h r u n g dieser Maßregeln gerade nicht . Es ist h ier auch nicht entsprechend 
anwendbar (C/MD Rdn. 1 zu S 138). 

1 0 6. Der Vollzug der Freiheitsstrafe (Rdn. 2 ,3) wird nach dem Wort laut des § 1 durch das 
StVollzG n u r insoweit geregelt, als er in Jus t izvo l l zugsansta l ten s ta t t f indet . Bei der Ver-
l egung nach $ 65 Abs. 2 in ein Krankenhaus außerha lb des Vollzugs t r i f f t der Anstaltsleiter 
mi t der Krankenhaus le i tung Absprachen, die die Sicherheit der Verwahrung des erkrank-
ten Gefangenen, die Belange des Krankenhauses u n d die erforderliche Krankenbehand-
lung berücksichtigen (vgl. W zu S 65 u n d Rdn. 6 zu $ 65). Eine analoge Anwendung des 
StVollzG darüber h inaus (so aber AK-Feest/Lesting Rdn. 2) k o m m t nicht in Betracht. 

III. Beispiel 
1 1 Der Senator der Just iz lehnt es „aus Sicherhei tsbedenken" ab, dem Drogenberater X 

eine von ihm beantragte Bescheinigung auszustel len, dass er alle Vollzugsanstalten des 
Landes Berlin besuchen dürfe . X beant rag t hiergegen eine gerichtliche Entscheidung. Der 
Senator hält die Strafvol ls t reckungskammer gem. SS 109 ff f ü r zus tändig , da sie „den ge-
samten gerichtlichen Rechtsschutz i. S. des Art. 19 Abs. 4 GG hinsichtlich des Justizvoll-
zugs w a h r z u n e h m e n " hät te . Dagegen ha t das KG (BIStV 3/1982, 3 - LS) zu Recht den 
Rechtsweg nach $S 23 ff EGGVG fü r eröffnet gehal ten, denn das Verlangen des Antragstel-
lers „bezieht die Anstal ten ein, in denen Unte rsuchungshaf t u n d Jugendst rafe vollzogen 
wird. Für deren Vollzug ist aber das StVollzG nicht anzuwenden" . 
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ZWEITER ABSCHNITT 

Vollzug der Freiheitsstrafe 

ERSTER TITEL 

Grundsätze 

$ 2 

Aufgaben des Vollzuges 

Im Vollzug der Freiheitsstrafe soll der Gefangene fähig werden, künftig in so-
zialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu fuhren (Vollzugsziel). Der Voll-
zug der Freiheitsstrafe dient auch dem Schutz der Allgemeinheit vor weiteren 
Straftaten. 

Schrifttum: Arloth Strafzwecke im Strafvollzug, in: GA1988,403 ff; Bemmann Über das Ziel des Straf-
vollzugs, in: Kaufmann u. a. (Hrsg.), FS Bockelmann, München 1979,891 ff; ders. „Im Vollzug der Freiheits-
strafe soll der Gefangene fähig werden, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu 
führen", in: BewHi 1988, 448ff; BerckhauerfHasenpusch Legalbewährung und Strafvollzug, in: Schwind/ 
Steinhilper (Hrsg.), Modelle zur Kriminalitätsvorbeugung und Resozialisierung, Heidelberg 1982,281ff; 
Böhm Strafzwecke und Vollzugsziele, in: Busch/Krämer (Hrsg.), Strafvollzug und Schuldproblematik, 
Pfaffenweiler 1988, 129ff; ders. Bemerkungen zum Vollzugsziel, in: Prittwitz u.a. (Hrsg.), FS für Klaus 
Lüderssen, Baden-Baden, 2002, 807 ff; Dolde Vollzugslockerungen im Spannungsfeld zwischen Resoziali-
sierungsversuch und Risiko für die Allgemeinheit, in: Busch/Edel/Müller-Dietz (Hrsg.), Gefängnis und 
Gesellschaft, Pfaffenweiler 1994,109 ff; Dünkel Sicherheit und Strafvollzug - Empirische Daten zur Voll-
zugswirklichkeit unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklung bei den Vollzugslockerungen, in: 
Albrecht u.a. (Hrsg.), Festschrift für Horst Schüler-Springorum zum 65.Geburtstag, Köln 1993, 641ff; 
Heghmanns Offener Strafvollzug, Vollzugslockerungen und ihre Abhängigkeit von individuellen Besonder-
heiten, in: NStZ 1998, 279ff; Mülkr-Dietz Strafzwecke und Vollzugsziel. Ein Beitrag zum Verhältnis von 
Strafrecht und Strafvollzugsrecht, Tübingen 1973; ders. (Re-)Sozialisierungsziel und Sicherungsaufgaben 
des Strafvollzugs - Zur Problematik der Zielkonflikte und ihrer Lösung - , in: ders. (Hrsg.), Grundfragen des 
strafrechtlichen Sanktionensystems, Heidelberg/Hamburg 1979,107 ff; ders. 10 Jahre Strafvollzugsgesetz, 
in: BewHi 1986,331 ff; Schüler-Springorum Tatschuld im Strafvollzug, in: Philipps/Scholler (Hrsg.), Jenseits 
des Funktionalismus. Arthur Kaufmann zum 65.Geb., Heidelberg 1989,63 ff; Seebode Aktuelle Fragen zum 
Justizvollzug 2000 und seiner Reform, in: Herrfahrt (Hrsg.), Strafvollzug in Europa, Hannover 2001,47 ff; 
Steindorfer Behandlung im Strafvollzug und Schutz der Allgemeinheit, in: ZfStrVo 2003,3 ff; Wulf Opferbe-
zogene Vollzugsgestaltung, in: ZfStrVo 1985,67ff. 

Übersicht 

Rdn. 
I. Allgemeine Hinweise 1 -9 

1. Gerichtliche Strafzumessung und 
Vollzugsziel Z-3 

2. Rechtseinschränkung, Vollzugsziel 
und Strafzwecke 4 - 6 

3. Zielkonflikt zwischen resozialisieren-
der Behandlung und Sicherheit . . . 7 - 9 

Rdn. 
a) Rangordnung nach Gesetzes-

wortlaut 7 
b) Sicherheit hat Vorrang bei 

Vollzugslockerungen 8 
c) Rangordnung bei anderen 

Vollzugsmaßnahmen 9 
II. Erläuterungen 10-18 
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Rdn. Rdn. 

1. Vollzugsziel ($ 2 Satz 1) 
a) betroffener Personenkreis . . . 
b) Erreichen des Vollzugsziels durch 

10-14 
11 

2. Schutz der Allgemeinheit 

b) Behinderung des Vollzugsziels 
durch Gewährleistung von 
Sicherheit 

a) Bedeutung 
15-18 

15 

Freiheitsentzug 12 
c) Fähigwerden zu einem Leben ohne 

Straftaten in sozialer Verantwortung 
d) Bedeutung der „Schuldeinsicht" . 

13 
14 

c) Lösungsmöglichkeiten für den 
„Zielkonflikt" 

16-17 

18 

I. Allgemeine Hinweise 
1 Die Vorschrift enthält die gesetzliche Beschreibung (Legaldefinition) des Vollzugsziels 

(Rdn. 10 ff) und beschäftigt sich mit Aufgaben des Vollzuges. Sie versucht ferner, die den 
Vollzug belastenden und erschwerenden „Zielkonflikte" (Rdn. 17f) wenn nicht zu be-
heben, so doch zu vermindern. 

2 1. Die Freiheitsstrafe ist zu vollziehen, wenn ihr ein rechtskräftiges Strafurteil zu-
grunde liegt. Das Strafgericht verhängt Freiheitsstrafen nach den Vorschriften des StGB. 
Danach sind für das „ob" und das „wie lange" einer Freiheitsstrafe die Schwere der vom 
Täter begangenen Rechtsverletzung - sie führt zu dem verbindlichen gesetzlichen Straf-
rahmen - und innerhalb des so gefundenen Strafrahmens vornehmlich das Maß der 
Schuld des Täters ($ 46 StGB) bestimmend. Erst nach Auffinden eines solchen „Schuldrah-
mens" werden auch im Bereich der gerichtlichen Strafzumessung Überlegungen spezial-
präventiven Inhalts („Folgen der Verurteilung für den Täter", § 46 Abs. 2 StGB, Schutz der 
Allgemeinheit durch zeitweise Einsperrung des Täters und - § 47 Abs. 1, § 56 Abs. 1 und 
Abs. 2 StGB - vermuteter Resozialisierungserfolg) wirksam (im Einzelnen: Zipf in: Mau-
rach/Gössel/Zipf, Strafrecht Allgemeiner Teil, Teilband 2, 7. Aufl., 1989, §$ 63, 64; K/S-
Schöch S 6 Rdn. 51). So werden im Strafvollzug Freiheitsstrafen an Tätern vollzogen, die 
weder resozialisiert werden müssen noch für die Allgemeinheit gefahrlich sind. Zu 
denken ist dabei an Verurteilte, die in Konfliktsituationen schwere Verbrechen begangen 
haben und mitunter erst Jahre nach der Tat, inzwischen wohleingegliedert und unauffällig 
lebend, als Täter ermittelt worden sind. Ähnlich ist es mitunter bei Personen, die im Zu-
sammenhang mit ihrem Beruf bestehende Möglichkeiten zu umfangreichen Vermögens-
straftaten missbraucht haben, nach Entdeckung und Entfernung aus der von ihnen krimi-
nell genutzten Position aber in der Lage und meistens auch bereit sind, ihr Brot in dem er-
lernten Beruf rechtschaffen zu erwerben (eindrucksvolles Beispiel: BGHSt 29, 319 ff -
allerdings bedürfen auch oft solche Täter resozialisierender Behandlung: Seebode 2001,53). 
In noch zahlreicheren Fällen ist jedenfalls die Strafhöhe nicht vorrangig nach den Erfor-
dernissen der in $ 2 genannten Aufgaben des Strafvollzuges bemessen. Selbstverständlich 
sind aber diese Freiheitsstrafen, die von den in § 2 genannten Aufgaben des Vollzuges nicht 
erfasst werden, rechtens und müssen vollzogen werden. Das gilt auch für den Vollzug der 
Freiheitsstrafe gegen zwar resozialisierungsbedürftige aber resozialisierungsunfähige Ge-
fangene (a. A. Köhne ZRP 2003,207,210, der den Vollzug dann für verfassungswidrig hält!), 
soweit es solche denn geben sollte. Ihr Vollzug dient dann der Vergeltung des schuldhaft 
begangenen Unrechts und - generalpräventiv - der Bestätigung der Rechtsordnung 
(A/L-Arloth Rdn. 6). Dies gilt im Übrigen auch für jede andere Freiheitsstrafe, deren Verhän-
gung und Bemessung (mehr oder weniger zufällig) auch im Sinne der in $ 2 erwähnten Auf-
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gaben des Strafvollzugs funktional ist (BVerfG - Beschluss nach $ 93a BVerfGG - 19.9. 
1980, 2 BvR 963/79). Sie wird „vom Gefangenen auch nur so akzeptiert" (OLG Stuttgart 
ZfStrVo 1984, 252, 253; Seebode 1997, 82; Böhm 2003, Rdn. 22, 23). Im Gesetzgebungsver-
fahren erschien dies „so selbstverständlich", dass die ausdrückliche Aufnahme dieses Ge-
sichtspunkts in das Gesetz „für überflüssig" gehalten wurde (vgl. BVerfGE 64,261,276). 

Es hätte nichts geschadet, wenn auch im StVollzG diese selbstverständliche und un- 3 
streitige Rangfolge und Abhängigkeit der Freiheitsstrafe ausdrücklich formuliert worden 
wäre. Da das nicht geschehen ist, entstehen bei Verurteilten, Mitarbeitern des Strafvollzugs 
und in der Öffentlichkeit leicht Fehlvorstellungen über die Bedeutung der Freiheitsstrafen 
und ihres Vollzugs. Die Freiheitsstrafe ist ein zur Ahndung der schuldhaften Straftat dem 
Verurteilten auferlegtes Strafübel, eine Rechtseinbuße. Jede Verschleierung dieses Sach-
verhalts ist schädlich und erschwert die Erreichung des Vollzugsziels. Dem Verurteilten 
können die ihn durch den Vollzug der Freiheitsstrafe treffenden Beschränkungen und Be-
lastungen niemals allein (oder auch nur überwiegend) aus den in § 2 genannten Aufgaben 
des Strafvollzugs und schon gar nicht aus dem Vollzugsziel erklärt werden. Wird ihm der 
wahre Hintergrund seines Strafleidens verschwiegen oder zerredet, so fühlt er sich letzten 
Endes betrogen oder für dumm verkauft, denn „wäre die Freiheitsstrafe eben nicht als 
Strafe unentbehrlich, würde sie kaum als Behandlung eingeführt werden" (H. Mayer in: 
Busch/Edel (Hrsg.), Erziehung zur Freiheit durch Freiheitsentzug, Neuwied/Berlin 1969, 
199, 211). Schöch ist zuzustimmen, dass die erheblichen Rechtsbeschränkungen der Frei-
heitsstrafe nicht Aufgabe des Vollzugs, sondern als Reflex der im richterlichen Strafurteil 
angeordneten Sanktion dessen (häufig störende, vom Gesetzgeber aber gewollte) Rahmen-
bedingung sind (K/S-Schöch $ 6 Rdn. 10). In die Beschreibung der Aufgaben des Strafvoll-
zugs gehört dieser Sachverhalt deshalb auch nicht. Das Problem ist aber, dass der Leser des 
StVollzG an keiner Stelle erfährt, was wirklich „Sache ist" (vgl. hierzu Seebode 1997, 78 ff; 
Böhm 2003, Rdn. 22). Zu den Rechtsbeschränkungen im Strafvollzug vgl. § 4 Rdn. 3,12,23 f. 

2. Die - vergeltende - Rechtseinschränkung ist Freiheitsentzug unter den belastenden 4 
Bedingungen eines Anstaltsaufenthalts (Böhm 2003, Rdn. 2) in dem durch das StVollzG ge-
steckten Rahmen. Das wird verschiedentlich an den Grenzen der „Leistung" deutlich: 
z. B. zugesicherte Besuchszeit von einer Stunde im Monat ($ 24 Abs. 1 Satz 2, viel weniger 
als in jeder anderen sozialen Einrichtung). Zusätzlich realisiert sich das Maß vergeltender 
Rechtseinschränkung in der Zuweisung von Mitteln für den Strafvollzug. Hier wird eine 
Rolle spielen, dass die Lebenshaltung anderer sozial zu unterstützender Gruppen in der 
Allgemeinheit höher angesehen wird als die Strafgefangener. Die im StVollzG gewährten 
besseren Bedingungen für Sicherungsverwahrte ($$ 131-133) tragen dem Umstand Rech-
nung, dass diese Verurteilten die ihnen für ihre Straftaten zugemessene Freiheitsstrafe 
schon verbüßt haben und nun darüber hinaus nur noch festgehalten werden, weil sie als zu 
gefährlich für die Allgemeinheit gelten (AK-Feest Rdn. 1 zu $ 131). Die gegenüber dem 
Vollzug der Freiheitsstrafe günstigeren Haftbedingungen der Insassen, an denen Straf-
arrest vollzogen wird, hängen damit zusammen, dass Strafarrest seinem Anlass nach die 
weniger einschneidende Strafe ist (C/MD zu § 167). Auch die Untersuchungsgefangenen ge-
währte bessere Lebenshaltung hat allein diesen Grund (Unschuldsvermutung! BVerfGE 35, 
311,320). 
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5 Das Vollzugsziel entspricht dem Strafzweck der (positiven) Spezialprävention, der (Re-) 
Sozialisierung, von Schüler-Springorum für die im Strafvollzug Befindlichen zutreffend als 
„Ersatzsozialisation" bezeichnet (Was stimmt nicht mit dem Strafvollzug? Hamburg 
1970, 49). Die in Satz 2 formulierte weitere Aufgabe des Vollzugs entspricht dem Straf-
zweck der (negativen) Spezialprävention, dem Sicherungszweck. Der ebenfalls zur Spezial-
prävention zu rechnende Warneffekt der Strafe (Individualabschreckung) wird durch den 
Vollzug der Freiheitsstrafe fraglos verwirklicht, ist aber weder Teil des Vollzugsziels noch 
(weitere) Aufgabe. Er wird durch den gesetzmäßigen Vollzug der Freiheitsstrafe erfüllt und 
für die Ausformung des Vollzugsziels im Einzelfall Bedeutung erlangen, eine eigenstän-
dige Berücksichtigung findet er nicht. Auch die (positive wie negative) Generalprävention 
ist weder Ziel noch Aufgabe des Vollzuges, wird vielmehr durch den gesetzmäßigen Voll-
zug der Freiheitsstrafe bewirkt, ohne dass sie bei der Ausgestaltung des Vollzugs im Rah-
men des Gesetzes insgesamt oder bei der Behandlung des Gefangenen im Einzelfall Beach-
tung finden dürfte (so jetzt auch OLG Frankfurt NStZ 2002, 53, 54, mit krit. Anm. Arloth 
280 gegen OLG Frankfurt NStZ 1983,140, mit krit. Anm. Feest und Kaiser; a. A. - S 2 stellt 
hinsichtlich der im Vollzug im Einzelfall zu berücksichtigenden Strafzwecke keine ab-
schließende Regelung dar - A/L-Arloth Rdn. 3). 

6 Dies gilt ebenso für die Vergeltung oder die Schwere der Schuld. Diese Gesichtspunkte 
werden bei der Verhängung und Bemessung der Strafe berücksichtigt. Es versteht sich von 
selbst, dass eine unterschiedliche Vollzugsgestaltung bei gleichlangen Strafen wegen ver-
schieden zu bewertender Schuldschwere ein systemfremder und rechtswidriger Eingriff der 
Vollzugsbehörde wäre, eine nachträgliche Korrektur einer der rechtsprechenden Gewalt vor-
behaltenen Bewertung. Nun ermöglicht es das Gesetz aber umgekehrt, die Freiheitsstrafe im 
geschlossenen Vollzug zu vollziehen, das Übel des Freiheitsentzuges aber auch in einem, 
durch Strafurlaube und Arbeit im freien Beschäftigungsverhältnis gestalteten offenen Voll-
zug weitgehend zurückzunehmen. Diesen unterschiedlichen Vollzugsgestaltungen sind die 
Gefangenen, unabhängig von der Strafdauer und weitgehend abhängig von unverschuldeten 
persönlichen und sozialen Entwicklungen und Verhältnissen, ausgesetzt. Die für die Ver-
sagung von Lockerungen maßgebliche Missbrauchsgefahr (vgl. $ 11 Rdn. 14 ff) kann oft von 
den Gefangenen selber schlecht beeinflusst werden (Seebode 2001, 49f). Die in diesem Sach-
verhalt liegende Ungerechtigkeit: die der Schuld angemessene Strafe wird je nach (weitge-
hend) unverschuldeter Gefährlichkeit mehr oder weniger einschneidend vollzogen, wider-
spricht indessen nicht der allgemeinen Strafrechtsordnung; ähnliche Regelungen gelten für 
die Frage, ob eine (kürzere) Freiheitsstrafe vollzogen werden muss oder zur Bewährung 
ausgesetzt werden kann, vor allem aber für die Entlassung zur Bewährung nach Verbüßung 
von zwei Dritteln der Strafe. Man hätte, ähnlich wie bei den Vollstreckungsentscheidungen 
nach § 57 StGB, für die Gewährung weitgehender Vollzugslockerungen Zeitgrenzen (etwa 
Ablauf eines Viertels oder eines Drittels der Strafzeit) gesetzlich festlegen können. Das 
StVollzG ist aber diesen (vielleicht vernünftigen: Heghmanns 1998,279,280; Seebode 2001,51; 
K/S-Schöch § 6 Rdn. 49) Weg nicht gegangen. Deshalb erscheint auch eine Korrektur unter Zu-
grundelegung des Gebotes der Gleichbehandlung (Heghmanns 1998,279,284) nicht zulässig. 

Bei der lebenslänglichen Freiheitsstrafe darf Urlaub in der Regel erst nach Verbü-
ßung von 10 Jahren gewährt werden (§13 Abs. 3; K/S -Schöch § 6 Rdn. 45; vgl. aber hierzu Lau-

70 Alexander Böhm 



Aufgaben des Vollzuges 5 2 

benthal 2003, Rdn. 191). Zudem führt, wie sich aus $ 57a StGB ergibt, die besondere Schwere 
der Schuld zu einer erst nach Teilvollstreckung der Strafe festzulegenden Mindestver-
büßungsdauer. Hier erscheint es deshalb in Extremfällen, etwa beim Vollzug lebenslängli-
cher Freiheitsstrafen gegen Verurteilte, die in Vernichtungslagern oder als verantwortliche 
Leiter von sog. Einsatzgruppen in Polen und Russland grausam und mitleidlos Tausende 
von Menschen ermordet hatten, nach Kriegsende jahrelang und unauffällig in ordentlichen 
Verhältnissen gelebt hatten, weder rückfallverdächtig noch fluchtgefährdet waren, uner-
träglich, Vollzugslockerungen, die diesem Personenkreis gegenüber natürlich keine Be-
handlungsmaßnahmen, sondern willkommene Hafterleichterungen darstellen, nur unter 
spezialpräventiven Kriterien zu betrachten und nicht auch Aspekte der besonderen Schwere 
der Schuld zu bedenken. Auf diesem Hintergrund ist es zu billigen, dass das BVerfG - ob-
wohl es dies im konkreten Fall hätte dahingestellt lassen können - diesen Überlegungen der 
Oberlandesgerichte Frankfurt (ZfStrVo SH 1979, 28 ff; NStZ 1981,157; ZfStrVo 1984,373) 
und Karlsruhe (ZfStrVo SH 1978,9 ff) zustimmte, ja sogar formulierte, es sei die Frage, ob es 
nicht verfassungswidrig sei, die Gründe, die für Verhängung und Bemessung der Strafe 
maßgeblich seien, bei der Vollzugsgestaltung völlig unbeachtet zu lassen (BVerfGE 64,261, 
275 mit abl. Votum von Mahrenholz). Über diese Extremfälle hinaus haben später einige 
Oberlandesgerichte die Schwere der Schuld auch bei der Gewährung von Vollzugslockerun-
gen in Fällen von Freiheitsstrafen von mehr als 10 Jahren (OLG Nürnberg ZfStrVo 1984,114 
- 14 Jahre, Totschlag; OLG Frankfurt ZfStrVo 1983,120 = NStZ 1983,140 - 11 Jahre, Not-
zucht) und bei geringfügigen Rücknahmen des Strafübels (Ausgang: OLG Stuttgart ZfStrVo 
1984, 252 und ZfStrVo 1986, 117; 1 Tag Urlaub: OLG Frankfurt ZfStrVo 1987, 111, 112) 
berücksichtigt, freilich die beantragte Lockerung meist bewilligt. Die Vollzugsverwaltun-
gen einiger Bundesländer haben verallgemeinernde Richtlinien zur - weitgehenden -
Berücksichtigung der Schwere der Schuld erlassen (vgl. Baumann ZfStrVo 1987, 47 für Ba-
den-Württemberg; Schüler-Springorum 1989,66 für Bayern) oder in Einzelfällen entsprechen-
des Handeln nahe gelegt, was weder der Rechtsprechung entspricht noch zulässig ist. Be-
strebungen, den Gesichtspunkt der Schuld als weiteres Entscheidungskriterium in §$ 2 
oder 4 einzufügen, haben bei der Mehrzahl der Bundesländer keine Zustimmung gefun-
den. Zu Recht: Außerhalb der geschilderten Extremfälle stellt die Schwere der Schuld kein 
Abwägungskriterium im Strafvollzug dar (so jetzt auch OLG Frankfurt NStZ 2002,53 ff mit 
krit. Anm. Arloth 280). Die weitergehende - absolut herrschende - Literaturmeinung, die 
auch in den Extremfällen den Gesichtspunkt der Schwere der Schuld nicht berücksichtigen 
will (C/MD Rdn. 8 ,18-26; AK-Feest/Lesting Rdn. 4; K/S-Schoch § 6 Rdn. 40-48; Calliess 1992, 
28-31; Laubenthal 2003, Rdn. 184-193; Walter 1999 Rdn. 55-58), birgt die Gefahr, ein sinn-
volles Prinzip durch Übertreibung in Misskredit zu bringen und vielfältigen Umgehungs-
versuchen preiszugeben. In der Praxis spielt diese Frage heute kaum eine Rolle mehr. Dass 
unabhängig von Tat und Schuld den besser Sozialisierten, den ohnehin Bevorzugten, durch 
Vollzugslockerungen wesentlich günstigere Bedingungen eingeräumt werden, als den „ar-
men Teufeln" (ein Hauch von „Klassenjustiz"? vgl. Böhm 1988,132; Freimund, Vollzugslocke-
rungen - Ausfluss des Resozialisierungsgedankens? Diss. Mainz, 1990; Scholz BewHi 1986, 
361,363; vgl. auchMüller-Dietz 1986,33Iff, 335 f), muss andere Konsequenzen haben als die 
Berücksichtigung von Schuldschwere bei Lockerungsentscheidungen. Der ernst zu neh-
mende Gedanke der Strafgerechtigkeit muss zu verstärkten Behandlungsangeboten gegen-
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über den als gefährlich geltenden Straftgefangenen führen (so auch Müller-Oietz 1986,335, 
336) sowie zu besseren Lebensverhältnissen im geschlossenen Vollzug. So hilft den gegen-
wärtigBenachteiligten wohl am ehesten eine stärkere Ausrichtung des gesamten Vollzugssys-
tems am Vollzugsziel und die stärkere Gewichtung der Erreichung des Vollzugsziels im Ein-
zelfall gegenüber der Missbrauchsbefürchtung (vgl. Böhm 1988,132,133; vgl. auch Bock NStZ 
1990,457ff, 462,463). Zur Berücksichtigung von „Schuldverarbeitung" vgl. Rdn. 14. 

7 3. a) Die Zielkonflikte hat das StVollzG nicht beseitigt. Zwar lässt der Wortlaut des § 2 
keinen Zweifel, dass das Vollzugsziel (Rdn. 10 ff) den Vorrang genießen soll und die 
Sicherheit der Allgemeinheit (Rdn. 15 f) vor Straftaten während des Vollzugs nur „auch" 
- also in zweiter Linie - eine Aufgabe des Vollzuges ist. 

8 b) Diese Rangordnung wird aber schon im Gesetz selber nicht eingehalten. So sind die 
Vollzugslockerungen davon abhängig, dass „nicht zu befürchten ist, dass der Gefangene 
sich dem Vollzug der Freiheitsstrafe entziehen oder die Lockerungen des Vollzuges zu 
Straftaten missbrauchen werde" (§11 Abs. 2). Wenn eine solche Befürchtung besteht, darf 
auch die zur Resozialisierung notwendigste Lockerung nicht angeordnet werden (OLG 
Karlsruhe ZfStrVo 1979, 54). Ja wenn die einzige Chance einer Resozialisierung darin be-
stände, eine riskante Lockerung zu gewähren, so wäre das nach $ 11 Abs. 2 verboten (§11 
Rdn. 2; § 13 Rdn. 13). Es findet keine Abwägung zwischen der Bedeutung der Lockerung für 
die Resozialisierung und der Schwere der bei Gewährung der Lockerung befürchteten 
Straftaten statt. Der Vorrang der Sicherheit ist eindeutig festgeschrieben. Diese Umkehr 
der Aufgabengewichtung ist bedauerlich („unehrlich": Seebode 2001, 56). Der Gesetzgeber 
hätte den Zielkonflikt, der unvermeidlich ist, offener ins Auge fassen müssen und mit 
mehr Mut zum Risiko eine Abwägung der Aufgaben im Einzelfall unter Angabe von Be-
wertungsgesichtspunkten strukturieren sollen. In der vollzuglichen Praxis wird man 
ohnehin in dieser flexiblen Art vorgehen müssen, also die Wichtigkeit der Lockerung für 
die Resozialisierung in Beziehung zur Schwere der allenfalls drohenden Straftaten setzen 
und bei herannahendem Entlassungszeitpunkt die Bedeutung der Missbrauchsgefahr bei 
Lockerungen geringer veranschlagen müssen. 

9 c) Bei den anderen Vollzugsmaßnahmen hat das Gesetz der Sicherheitsaufgabe des 
Vollzugs nicht so eindeutig den Vorrang eingeräumt. Allerdings wird in der Praxis auch 
hier das Sicherheitsziel besonders stark beachtet. Das lässt sich an anderen Vorschriften des 
Gesetzes und - man muss sagen: folgerichtig - in den W und den DSVollz nachweisen. 
Obendrein werden Sachmittel und Personal in erster Linie für die Sicherungsaufgabe ein-
gesetzt. Erst wenn dann noch etwas zur Verfügung steht, wird die Erreichung des Voll-
zugsziels bedacht (zur Abwägung der Interessen insoweit zutr.: OLG Hamm ZfStrVo 1985, 
174,176). Seit dem Inkrafttreten des StVollzG ist die Bedeutung der Sicherheit zunehmend 
stärker in den Vordergrund gerückt. Praktisch ist sie heute das wichtigste Gestaltungsmit-
tel im Strafvollzug. Vorhaben, Sicherheit und Resozialisierung gleichberechtigt in § 2 zu 
verankern (Vorschlag des Landes Hessen, ZfStrVo 2003,238; vgl. hierzu Steindotfiier2003,6; 
Wassermann ZRP 2003, 327 f) hinken der bedauerlichen und gesetzwidrigen Entwicklung 
hinterher. Indessen müsste der übergeordneten Vorstellung des § 2 entsprechend auch hier 
zunehmend die Erreichung des Vollzugsziels eine größere Bedeutung erhalten (vgl. Bun-
desvorstand des Bundes der Strafi>ollzugsbediensteten BIStV 4-5/1982,1; Κ/S-Schöch § 6 Rdn. 11). 
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Π. Erläuterungen 

1. Als Vollzugsziel bezeichnet es das Gesetz, dass der Gefangene im Vollzug der Frei- 1 0 
heitsstrafe fähig werden soll, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten 
zu führen. Das bedeutet nicht, dass der Gefangene die von ihm begangenen Straftaten 
nicht vermeiden konnte. Aber verbesserte soziale Kompetenzen werden es ihm in Zukunft 
erleichtern, seine Lebensziele ohne Begehung von Straftaten zu verwirklichen (vgl. hierzu 
Seebode 1997,108; Böhm 2002, 807). Die erforderliche Befähigung erstreckt sich nicht nur 
auf die Vermittlung von sozialen Kompetenzen, sondern auch auf die vielfältigen inneren 
Voraussetzungen eines straffreien Lebens (Seebode 1997,122 f; so ist etwa deutlich zu ma-
chen, dass Gewalt kein Mittel zur Lösung von Konflikten ist: OLG Karlsruhe ZfStrVo 2004, 
249,250). 

Das Vollzugsziel soll einerseits maßgeblich für die Gestaltung des Vollzugssystems 
sein: Auswahl, Ausbildung, Einsatz und Zusammenarbeit der Vollzugsbediensteten sind 
ihm ebenso verpflichtet wie Einrichtung und Struktur der Vollzugsanstalten. Das Klima 
muss resozialisierungsfreundlich sein. So erschwert die Doppelbelegung eines Einzelhaft-
raums die Erreichung des Vollzugsziels (LG Braunschweig ZfStrVo 1984,380; OLG Frank-
furt NStZ 1985, 572). Andererseits muss das Vollzugsziel im Einzelfall Leitlinie für den 
Umgang mit dem Gefangenen sein (bei Verlegungen: OLG Hamm NStZ 1984, 141 und 
ZfStrVo 1985,373,374; bei der Festlegung der Dauer verschuldeter Arbeitslosigkeit: OLG 
Koblenz ZfStrVo 1988,113). Die Erreichung des Vollzugsziels verlangt auch Entscheidun-
gen, die den Wünschen von Gefangenen zuwiderlaufen, etwa bei der beruflichen Ausbil-
dung (OLG Frankfurt ZfStrVo 1983, 245, 246) oder bei der Festlegung der Höhe des dem 
Zugriff der Gläubiger entzogenen Überbrückungsgeldes (OLG Hamm ZfStrVo 1985,380 = 
NStZ 1986,47). Das Ziel, den Gefangenen zu befähigen, künftig in sozialer Verantwortung 
ein Leben ohne Straftaten zu führen, gebietet es, ihm ein Mindestmaß an Achtung der 
Rechtsgüter anderer zu vermitteln (OLG Bamberg NStZ 1994, 406, 407: Nichtbeförde-
rung eines Briefes mit beleidigendem Inhalt; OLG Karlsruhe ZfStrVo 2004,249 f: Anhalten 
eines zur Veröffentlichung bestimmten Schreibens, in dem der Gefangene zum bewaffne-
ten revolutionären Kampf aufruft), Briefverkehr zu unterbinden, der den Gefangenen ver-
anlassen soll, den vor der Verhaftung gepflegten kriminellen Lebensstil fortzusetzen 
(BVerfG NStZ 1996, 55) oder der ihn in dem Ausländerhass bestärkt, der Triebfeder der 
Straftat war (BVerfG ZfStrVo 1996, 174; zur Vorenthaltung entsprechenden Schrifttums: 
BVerfG ZfStrVo 1996,175) oder die Verfügung über das Hausgeld zu beschränken, solange 
der Einkauf noch nicht abgebucht ist, weil es dem Vollzugsziel widerspricht, wenn es dem 
Gefangenen möglich wäre, durch mehrfache Verwendung seiner Mittel „soziale Konflikte 
zu verursachen und den sozialen Frieden zu stören" (OLG Koblenz NStZ 1991, 151 = 
ZfStrVo 1991,50,51). Einerseits, um zu erreichen, dass der Gefangene das Verbrecherische 
seines Handelns einsieht, wodurch die inneren Voraussetzungen für eine spätere straffreie 
Lebensführung geschaffen werden, andererseits, weil sonst bei ihm der Eindruck erweckt 
wird, dass ihm neue Straftaten nicht schaden und dass die Vollzugsbehörde das Erreichen 
des Vollzugsziels selber nicht ernst nimmt, muss auf während der Haft verübte neue 
Straftaten reagiert werden (BayObLG BIStV 1/1996,2: Verstoß gegen das BtmG; OLG Ham-
burg ZfStrVo 1996,371, 373 mit insoweit unzutr. Anm. Kubnik 375,376). Ob sich die Voll-
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zugsbehörde in diesen Fällen auf Behandlungsmaßnahmen beschränkt, disziplinarisch 
vorgeht oder die Strafverfolgung betreibt, ist Sache des Einzelfalls. Bei schweren Taten 
wird allerdings - ungeachtet innerdienstlicher Weisungen, die dies ohnehin vorschreiben, 
- auf jeden Fall eine Strafanzeige erfolgen müssen. Die Dienstpflichtverletzung, die eine 
Unterlassung einer Anzeige dann darstellen würde, stellt aber nicht die Verletzung 
einer Garantenpflicht i. S. von § 13 StGB dar, da hierzu der Rückgriff auf allgemeine 
Zielvorgaben des Strafvollzugs nicht genügt (BGH NStZ 1997,597ff mit zust. Anm. Rudol-
phi; a. A. OLG Hamburg NStZ 1996,102,103 mit zust. Anm. Klesczewski und - zu Recht -
krit. Anm. VolckartStV 1996,608). 

Bei der Auslegung des Gesetzes und bei der Ausübung des Ermessens spielt das 
Vollzugsziel eine wichtige Rolle (Laubenthal 2003, Rdn. 136). Was der Erreichung des Voll-
zugsziels dienlich ist, soll im Rahmen der Möglichkeiten gewährleistet werden: Nutzung 
des Freigangs auch für Selbstbeschäftigung und Studium (BGH JR 1991, 167 mit Anm. 
Böhm), „abstrakte" Entscheidung über die Zulassung zum Freigang (KG NStZ 1993,100, 
101; § 11 Rdn. 10), Ansparen von Taschengeld, ohne dass dies die Bedürftigkeit mindert 
(BGH NStZ 1997,205,206 mit Anm. Rotthaus), Berücksichtigung des Vertrauens des Gefan-
genen auf eine ihm einmal eingeräumte Rechtsposition, solange er mit dem ihm ent-
gegengebrachten Vertrauen verantwortungsbewusst umgeht (BVerfG NStZ 1994, 100), 
Stärkung des Bezuges des Gefangenen zur Außenwelt, weshalb es unzulässig ist, die Ab-
lehnung eines Antrages auf Ausführung gem. $ 11 ausschließlich damit zu begründen, 
dass der Gefangene Besuchskontakte hat und Briefe schreiben kann (LG Arnsberg ZfStrVo 
2002, 367 B). Kostenintensive Behandlungsmaßnahmen (Bezahlung eines Fernlehrgangs 
fürs Abitur), die über die schulische Grundversorgung hinausgehen, können aber nicht 
verlangt werden (OLG Hamburg NStZ 1995,568 = ZfStrVo 1996,117). Das Vollzugsziel ist 
auch bei die Resozialisierung betreffenden Entscheidungen nach Strafentlassung zu be-
achten (Gewährung von Sozialhilfe: VG Braunschweig ZfStrVo 1992, 384ff mit Anm. Ν ix; 
Festlegung eines Schmerzensgeldes bei Veröffentlichung lange zurückliegender Straftaten 
unter Namensnennung des Täters, dessen Wiedereingliederung dadurch gefährdet werden 
kann: LG Berlin ZfStrVo 1995, 375 ff). Allerdings kann das Vollzugsziel nicht eine dem 
zwingenden Gesetzeswortlaut widersprechende Entscheidung gebieten (missverständlich 
OLG Frankfurt NStZ-RR 1996,350,351). 

11 a) Der Gesetzgeber nimmt an, viele Insassen der Strafanstalten bedürften einer Stär-
kung ihrer Fähigkeiten und ihres Willens, in sozialer Verantwortung ein Leben ohne 
Straftaten zu führen, könnten aber diese Fähigkeiten im Vollzug der Freiheitsstrafe erwer-
ben. Dabei orientiert sich der Gesetzgeber an dem wiederholt rückfälligen Vermögens-
straftäter aus ungünstigen sozialen Verhältnissen, emotional gestörten oder unvollständi-
gen Familien mit mangelhaften schulischen Kenntnissen und ohne angemessene beruf-
liche Eingliederung in den Arbeitsprozess (§ 37 Rdn. 16). Nach Untersuchungen aus den 
70er Jahren befanden sich bis zu 80 % solcher mehr oder weniger benachteiligter Personen 
in Strafhaft (vgl. Wiegand in: Schwind/Blau 277, 278; Berckhauer0asenpusch 1982, 281ff, 
295-297). Man darf annehmen, dass sich das Bild nicht entscheidend verändert hat. Aller-
dings hat die Ausweitung ambulanter Maßnahmen (Geldstrafe und Strafaussetzung zur 
Bewährung) zu einer Verschärfung der Mängelanlagen bei den verbliebenen Gefangenen 
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geführt (auch psychische Auffälligkeiten werden häufiger berichtet: Walter 1999 Rdn. 86). 
Mit den zahlreichen drogenabhängigen Gefangenen, den aus fremden Kulturkreisen stam-
menden Verurteilten und den der organisierten Kriminalität zuzurechnenden Insassen 
sind zudem zunehmend Personengruppen aufgetreten, auf deren sachdienliche Behand-
lung sich die Anstalten noch stärker einstellen müssen (ähnlich C/MD Rdn. 28-31). Das 
Vollzugsziel gilt auch für sie (OLG Frankfurt ZfStrVo 1981,247,248: Strafgefangene frem-
der Nationalität). Der Strafvollzug hat sich schon immer auf neue Tätergruppen einstellen 
müssen, und es wird dann immer wieder notwendig (und oft schwierig), zweckmäßige und 
erfolgversprechende Behandlungsangebote zu entwickeln. Es besteht aber kein Anlass, sol-
che Gruppen als vom Vollzugsziel nicht erfasst oder erfassbar anzusehen (AK-Feest/Lesting 
Rdn. 7; Böhm BewHi 2002, 92,100). Mitunter wird angenommen, die Insassen seien nur 
zum Teil resozialisierungsfähig (Seebode 1997, 110 hinsichtlich schwer persönlichkeitsge-
störter Gewalttäter) und resozialisierungswillig. Das mag zwar für einzelne zutreffen, (in 
Grenzen) lernfähig ist aber jeder Mensch bis zu seinem Tode, und die Ablehnung von Reso-
zialisierungsbemühungen durch Gefangene weist kaum je auf mangelnden Willen zur 
Veränderung hin. Hinter einer solchen Ablehnung kann die Angst stehen, wieder zu ver-
sagen. Sie kann Ausdruck von Resignation sein, auf der Verinnerlichung erlernter Aus-
weich- und Überlebenstechniken beruhen oder auch die richtige Erkenntnis widerspie-
geln, dass das konkrete Resozialisierungsangebot unangemessen oder nutzlos ist. Deshalb 
ist es Teil der Aufgabe, den Insassen für das Vollzugsziel zu motivieren und ihn zu er-
muntern, trotz der früheren entmutigenden Erfahrungen sich auf einen neuen, oft für 
den Insassen mit vielen Unannehmlichkeiten verbundenen Versuch einzulassen (5 4 Abs. 1 
Satz 2; $ 4 Rdn. 4 und Rdn. 7). Man wird also grundsätzlich davon ausgehen dürfen, dass 
die große Mehrzahl der Strafgefangenen mehr oder weniger unfähig zu einer sozial zu to-
lerierenden Lebensführung ist, diese Unfähigkeit aber jedenfalls vermindern kann und das 
auch will oder doch zu Anstrengungen in dieser Richtung zu motivieren ist (vgl. auch Kohne 
ZRP 2003, 207,208). Wer dieses Vertrauen in eine (wenn auch vielleicht begrenzte) Lern-
fähigkeit und Lernbereitschaft des bestraften Mitbürgers nicht hat, wessen Menschenbild 
einem statischen Modell verhaftet ist, kann weder im Strafvollzug vernünftig arbeiten 
noch das Gesetz im Sinne des Gesetzgebers richtig anwenden. 

Richtig ist vielmehr die unterdessen in der Rechtsprechung herrschende Meinung, dass 
bei Entscheidungen in Vollzugsfragen neben der Persönlichkeitsentwicklung, den Straf-
taten und zurückliegenden Auffälligkeiten im Vollzug immer und besonders sorgfältig auf 
die Entwicklung im Vollzug und neuere Beobachtungen und Einstellungsänderungen des 
Insassen eingegangen werden muss. Die Ablehnung von Vollzugsmaßnahmen allein mit 
dem Hinweis auf länger zurückliegende Vorfälle ist grundsätzlich unzulässig (OLG Ham-
burg ZfStrVo SH 1978, 3; OLG München ZfStrVo 1980, 122; OLG Koblenz ZfStrVo 1980, 
186; OLG Frankfurt ZfStrVo 1984,122,124und376; OLG Hamm ZfStrVo 1989,310 = NStZ 
1989,390. Zum Strafvollzug als einheitlichem fortlaufenden Prozess Vor § 5 Rdn. 1). Wel-
che Bedeutung das Vollzugsverhalten einschließlich der beanstandungsfreien Bewälti-
gung von Vollzugslockerungen gegenüber den Taten, die zur Verurteilung geführt haben, 
hat, ist jeweils sorgfältig zu ermitteln. Im Einzelfall kann durchaus auch länger zurück-
liegende Straffälligkeit entscheidend sein, zumal insbesondere das Bestehen von Voll-
zugslockerungen nicht immer ein verlässliches Anzeichen dafür ist, dass der Gefangene die 
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völlig anderen Belastungen und Gefährdungen, die mit der Entlassung aus dem Strafvoll-
zug und der vollen Verantwortung für die Lebensführung in Freiheit eintreten, bewältigt 
(bedenklich deshalb OLG Bremen NStZ 2000,671,672 und BVerfG NStZ 2000,109 ff mit -
zu Recht - krit. Anm. Kröber 613 f; vgl. auch Endres ZfStrVo 2000, 67, 80). Dass das BVerfG 
prüft, ob bei der Verweigerung begehrter Vollzugslockerungen das Grundrecht des Gefan-
genen auf Resozialisierung verletzt sein könnte (ZfStrVo 1998,180,183), rechtfertigt nicht 
die Aussage, die Beachtung des Vollzugsziels sei eine „Dienstleistung ausschließlich zu 
Gunsten des Straffälligen" (Steindorfner 2003, 3). Denn auch die Resozialisierung dient in 
erster Linie der Allgemeinheit (BVerfGE 35, 202, 236; C/MD Rdn. 6). Deshalb hat die Voll-
zugsbehörde auch in jedem Einzelfall festzustellen, was zur Erleichterung des Vollzugs-
ziels notwendig ist, und hat dies dem Verurteilten nahe zu bringen. Das Aushändigen eines 
Blattes, auf dem die Angebote der Anstalt aufgelistet sind, für die sich der Gefangene be-
werben darf (und abzuwarten, ob dies geschieht), reicht nicht aus (OLG Nürnberg ZfStrVo 
2003,95,96). 

12 b) Aber der Gesetzgeber geht auch davon aus, dass der Insasse, der zu einem gesetz-
mäßigen Leben (noch) nicht fähig ist, diese Fähigkeit im Vollzug der Freiheitsstrafe erwer-
ben könne. Diese Hoffnung begleitet den Strafvollzug mindestens seit dem ersten, der Re-
sozialisierung dienenden Zuchthaus in Amsterdam (1594; s. hierzu Schwind in: Schwind/ 
Blau 1 ff). Sicher sind die Zusammenfassung vieler erheblich straffälliger Personen in einer 
Anstalt, die künstliche Atmosphäre einer Einrichtung, in der fast alle Lebensbereiche bis 
ins einzelne geregelt sind, und die Trennung der Insassen von den Menschen und den Fra-
gen, mit denen sie es „draußen" zu tun haben, keine günstigen Voraussetzungen für so-
ziales Lernen. Aber auf der anderen Seite war - wie sich an dem ständigen Rückfall oft 
mehr als deutlich zeigt - auch die Freiheit für viele Insassen kein guter Lehrmeister. Viel-
leicht bietet gerade das „Schonklima" des Freiheitsentzugs ein besseres Übungsfeld zum 
Nachholen versäumter Lernschritte (St. u. E. Quensel in: Kaufmann (Hrsg.), Die Strafvoll-
zugsreform, Karlsruhe 1971,159). Nach ersten Erfolgen wäre die Übung dann im Rahmen 
gelockerten Vollzugs fortzusetzen. Außerdem erfolgt die Verurteilung zu Freiheitsstrafe 
nicht deshalb, weil der Gesetzgeber oder das Gericht den Strafvollzug für ein besonders 
gutes Lernfeld für soziales Verhalten halten. Es geht vielmehr darum, die Zeit der Straf-
verbüßung zur Resozialisierung zu nutzen. Das ist möglich und nötig. Die oft lautstark 
vertretene Auffassung, im Vollzug der Freiheitsstrafe könne das Vollzugsziel nicht geför-
dert werden, ist für die Verhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland weder dargetan 
noch überhaupt zu vermuten (ebenso K/S-Schöch § 6 Rdn. 18). Dass etwa 52% der aus 
Freiheitsstrafvollzug entlassenen Männer (40 % der Frauen) innerhalb von 5 Jahren nach 
der Entlassung wieder zu Freiheitsstrafe (mit oder ohne Bewährung) verurteilt werden 
müssen (Rückfallstatistik des Generalbundesanwalts 1986-1990. Übersicht bei Göppinger 
Kriminologie, 5. Aufl., München 1997,799), hat für sich allein wenig zu bedeuten. Bei der 
Menge schwer benachteiligter Insassen ist mit einer sehr hohen Erfolgsquote vernünfti-
gerweise nicht zu rechnen. Neuere Untersuchungen (die im Jahre 1994 aus der Haft Ent-
lassenen betreffend) haben ergeben, dass in den auf die Entlassung folgenden vier Jahren 
71 % der aus dem Vollzug der Freiheitsstrafe und 55 % der aus dem Vollzug der Jugend-
strafe Entlassenen nicht wieder in den Vollzug zurückkehrten {fehle in: Dittmann/Jehle 
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(Hrsg.), Kriminologie zwischen Grundlagenwissenschaften und Praxis, 2003, 389, 402; 
Jehle/Heinz/Sutterer Legalbewährung nach strafrechtlichen Sanktionen, 2003, 37, 38; vgl. 
auch Rösch BlStV 4/5/2004,1 ff). Außerdem erhöht sich die Prozentzahl der „Aussteiger" 
aus der kriminellen Karriere, wenn man untersucht, wie viele der Entlassenen etwa nach 
10 Jahren noch immer „ein Leben mit Straftaten" führen (Jugendstrafe betreffend: Dolde/ 
Griibl ZfStrVo 1988, 29 ff; Göppinger aaO, 727 ff; Kerner/Janssen in: Kerner/Dolde/Mey 
(Hrsg.), Jugendstrafvollzug und Bewährung, Bonn 1996,137ff). Auf der anderen Seite ist 
nicht gewiss, ob fast die Hälfte ehemaliger Gefangener gerade wegen, trotz oder ganz un-
abhängig von der Verbüßung einer Freiheitsstrafe bereits im ersten Jahrfünft nach der 
Entlassung einigermaßen straffrei leben und sich dieser Prozentsatz später noch erhöht. 
Untersuchungen - vor allem an aus sozialtherapeutischen Anstalten Entlassenen und ver-
gleichbaren Gefangenengruppen aus dem Normal vollzug - deuten jedenfalls darauf hin, 
dass ein Vollzug, der sich durch eine besondere Fülle und Dichte resozialisierender Ange-
bote auszeichnet, bessere Erfolge hat als ein „Verwahrvollzug" (Dünkel Legalbewährung 
nach sozialtherapeutischer Behandlung, Berlin 1980; Dtinkel/Geng in: Kaiser/Kury (Hrsg.), 
Kriminologische Forschung in den 90er Jahren. Kriminologische Forschungsberichte aus 
dem MPI, Band66/1, Freiburg, 1993,193ff ; vgl. auch Berckhauer/Hasenpusch 1982, 319ff; 
krit. Ortmann in: Kury/Albrecht (Hrsg.), Kriminalität, Strafrechtsreform und Strafrecht in 
Zeiten sozialen Umbruchs, Freiburg, 1999,265 ff; zusammenfassend Lösel ZfStrVo 1996, 
259 ff; vgl. auch § 9 Rdn. 4). So ist die optimistische Haltung des Gesetzgebers auch hin-
sichtlich der Möglichkeit des Erreichens des Vollzugsziels im Vollzug der Freiheitsstrafe 
durchaus vertretbar (vgl. auch K/S -Kerner $ 20 Rdn. 28-49) . Sie muss auch die Praxis des 
Vollzuges und die Interpretation des StVollzG bestimmen. 

c) Das Ziel, „ein Leben ohne Straftaten in sozialer Verantwortung" zu führen, bedeutet 13 
nicht, dass von dem Gefangenen unangemessene moralische und sittliche Leistungen ver-
langt werden. „Soziale Verantwortung" bezeichnet die Haltung, in der eben eine straffreie 
Lebensführung am ehesten erwartet werden kann (zu der Frage, wie eine solche Haltung be-
günstigt oder unterstützt werden kann: Berckhauer/Hasenpusch 1982,328). Empirisch-krimi-
nologisch scheint die mangelhafte Befolgung sozialer Normen häufig mit Rückfallkrimina-
lität einherzugehen (Göppinger Kriminologie, 5. Aufl., München 1997, Teil III und IV). Diese 
Erkenntnis muss bei der Erreichung des Vollzugsziels natürlich beachtet werden (K/S-Schöch 
§ 6 Rdn. 13; Walter 1999 Rdn. 273). Der Begriff „in sozialer Verantwortung" lässt sich aber 
auch dahin deuten, dass das Leben „ohne Straftaten" nicht aus Angst vor Strafe oder auf-
grund von Dressur geführt wird, sondern in der richtigen Erkenntnis, dass die rechtlichen 
Regeln dem gedeihlichen Zusammenleben in der staatlichen Gemeinschaft dienen (Bem-
mann 1979,896). Das hat praktische Bedeutung für den Vollzug, weil die Berücksichtigung 
übertriebener Ordnungsvorstellungen, die früher einmal den „guten Gefangenen" aus-
gemacht haben, einem solchen Vollzugsziel wesensfremd wären. Selbst das Aufbegehren ge-
gen die Vollzugsordnung, auch soweit es als „schlechte Führung" nicht hingenommen wer-
den kann, darf nicht unbesehen als Anzeichen dafür gewertet werden, dass ein Insasse sei-
nen Urlaub zu Straftaten oder dazu missbraucht, nicht wieder in die Strafanstalt 
zurückzukehren (OLG Saarbrücken ZfStrVo 1978,182). Dazu auch $ 13 Rdn. 32. Man kann 
schließlich den Hinweis auf die „soziale Verantwortung" als Aufforderung ansehen, neben 
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der Stärkung der persönlichen und beruflichen Fähigkeiten auch an den Verantwortungs-
bereich für Angehörige und durch die Straftat Geschädigte zu denken. So ist eine Erweite-
rung der Angebote in Richtung auf eine „opferbezogene Vollzugsgestaltung" (Wulf1985, 
67 ff) wünschenswert (ebenso K/S-Schöch $ 6 Rdn. 14; zu den hier durch die Vollzugssitua-
tion gezogenen Grenzen: C/MD Rdn. 38; Laubenthal 2003, Rdn. 168-172). Vgl. § 73 Rdn. 6. 

Ein Leben ohne Straftaten ist im Wortsinn kaum zu erwarten. Vergehen, wie Beleidi-
gung, üble Nachrede, Erschleichen der Beförderung in öffentlichen Verkehrsmitteln, Be-
trügereien - jedenfalls solche kleineren Umfangs - bei Zoll oder Steuer begeht (meist un-
entdeckt) fast jeder Bürger. Ein aus der Strafhaft zur Bewährung entlassener Gefangener, 
der in der Bewährungszeit ein solches - ja auch unter Umständen ein schwereres - Delikt 
begeht, wird oft weiter unter Bewährung bleiben und nicht den Widerruf mit der Folge der 
Verbüßung der Reststrafe riskieren müssen, weil das Begehen einer neuen Straftat nur zum 
Widerruf führt, wenn es zeigt, dass der Verurteilte die Erwartung, die der Strafaussetzung 
zur Bewährung zugrunde lag, enttäuscht hat (§ 56 f Abs. 1 StGB). Erfolgt wegen einer wäh-
rend der Bewährungszeit begangenen Straftat eine erneute Verurteilung zu Geldstrafe, so 
wird so gut wie nie ein Widerruf ausgesprochen. Bei einer erneuten Verurteilung zu Frei-
heitsstrafe zur Bewährung wird - allenfalls - die Bewährungszeit verlängert (Böhm/Erhard 
Strafaussetzung und Legalbewährung, Darmstadt 1988,92f). Deshalb sind auch die in den 
Rückfallstatistiken des Bundeszentralregisters (vgl. ZfStrVo 1989,242) errechneten Miss-
erfolge nach Entlassung aus dem Strafvollzug nicht sehr aussagekräftig. Denn sie geben 
zwar an, ob die neue Verurteilung eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe ist, nicht aber, 
ob die Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt worden und wegen welcher Taten sie ver-
hängt worden ist. So können sich unter den als rückfällig gemeldeten Entlassenen Perso-
nen befinden, deren kriminelle Karriere steigt oder anhält, aber auch solche, bei denen die 
Kriminalität nachlässt (was schon ein Erfolg wäre: Mey ZfStrVo 1987,42,45). Gemeint ist 
mit einem „Leben ohne Straftaten" ein solches ohne erhebliche (schwere) Straftaten und 
ohne ständige Kleinkriminalität (AK-Feest/Lesting Rdn. 8). 

1 4 d) Ob die Erreichung des Vollzugszieles regelmäßig (OLG München ZfStrVo SH 1979, 
67,69; OLG Bamberg ZfStrVo 1979,122), im Einzelfall (OLG Koblenz ZfStrVo 1986,314; so 
wohl auch C/MD Rdn. 34) oder jedenfalls dann, wenn der Verurteilung des Gefangenen 
schwerste Straftaten zugrunde liegen (OLG Nürnberg ZfStrVo 1980,122), eine Auseinan-
dersetzung mit der Tat, Schuldeinsicht und Schuldverarbeitung verlangt, ist zweifel-
haft (Arloth 1988,415). Für den Regelfall wird man das nicht sagen können. Einem Rückfall 
kann wirksam vorgebeugt werden, wenn der Gefangene eine neue Lebensperspektive und 
neue Interessen entwickelt oder aus dem alten kriminellen Umfeld herauswächst. Soweit 
aber eine Auseinandersetzung mit der Tat und eine Schuldverarbeitung erforderlich er-
scheinen, kann damit nicht eine Rechtsbeschränkung begründet werden (s. auch Schwind 
BewHi 1981,351; Laubenthal 2003, Rdn. 195-199; Seebode 1997,123). Wird dagegen in Ent-
scheidungen gleichwohl angenommen, bei einer Mordtat sei eine Schuldverarbeitung nur 
möglich, wenn der Täter lange im nicht durch Lockerungen erleichterten, geschlossenen 
Vollzug einsitze (OLG Nürnberg ZfStrVo 1980,122; OLG Bamberg ZfStrVo 1979,122; ähn-
liche Gedanken in anderem Zusammenhang auch OLG Bamberg NStZ 1989,389,390 mit 
Anm. Müller-Dietz StV 1990,29 ff), oder zur Schuld Verarbeitung sei es nötig, Genehmigun-
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gen zu versagen (OLG München ZfStrVo SH 1979, 67, 69; in ähnliche Richtung weisend 
OLG Hamm ZfStrVo 1986,117,119 = NStZ 1986,143, das es für zulässig hält, die erteilte 
Genehmigung zum Betreiben eines Fernsehgeräts im Haftraum zur „Erreichung des Voll-
zugsziels" zu widerrufen, weil der Insasse von einem ihm gewährten Strafurlaub nicht 
freiwillig zurückgekehrt ist), ist zu befürchten, dass - bewusst oder unbewusst - die 
Vorstellung, ein so schuldig gewordener Mensch verdiene die Lockerung oder die erbetene 
Genehmigung (noch) nicht, also der Gedanke der Vergeltung oder des gerechten Schuld-
ausgleichs, zu einer Resozialisierungsvoraussetzung verfälscht worden ist (so auch Schüler-
Springorum 1989,71,72; vgl. auch Walter 1999 Rdn. 287; Bemmann 1988,455). Zudem ist es 
mit Gewissheit nicht festzustellen, ob ein Gefangener in seiner augenblicklichen Lage 
überhaupt fähig ist, Schuld zu verarbeiten, ob dies zur Resozialisierung jetzt oder später 
unerlässlich ist und in welcher Weise er ggf. zu einer solchen Auseinandersetzung veran-
lasst werden kann. Ja es ist nicht einmal sicher auszumachen, ob sich jemand mit seiner 
Schuld auseinandersetzt (Schiiler-Springorum 1989, 70). Eindeutige Handlungen (Wieder-
gutmachungsleistung unter Konsumverzicht) sollten gefördert werden. Gesprächsange-
bote, Anregungen, Vorschläge, ja Ermahnungen sind angebracht. Von Gefangenen als Schi-
kane empfundene Rechtseinschränkungen sind aber nicht nur unzulässig, sie dürften 
obendrein Schuldverarbeitung eher verhindern (Wulf 1985, 72; vgl. auch Schneider Kri-
minalpolitik an der Schwelle zum 21. Jahrhundert, 1998,47-49). 

2. „Der Vollzug der Freiheitsstrafe dient auch dem Schutz der Allgemeinheit vor wei- 15 
teren Straftaten." 

a) Mit dieser weiteren Aufgabe des Vollzuges wird nicht noch einmal das Vollzugsziel 
(Rdn. 10 ff) umschrieben. Das könnte man denken, denn ein Verurteilter, der fähig gemacht 
worden ist, künftig ein Leben ohne Straftaten zu führen, und der diese Fähigkeit dann auch 
nützt (wovon im Regelfall ausgegangen werden kann), ist der beste Schutz der Allgemein-
heit vor weiteren Straftaten. Dazu wäre kein eigener Satz in § 2 nötig gewesen. Die Aufgabe, 
die hier zu erörtern ist, kann auch nicht als Ermunterung zu einem Abschreckungsvollzug 
verstanden werden, etwa der Art, dass harte Vollzugsmaßnahmen den Verurteilten vor 
neuem Straffälligwerden warnen, zu Straftaten bereite Bürger außerhalb des Strafvollzu-
ges von illegalen Verhaltensweisen abschrecken und die rechtstreue Bevölkerung in ihrer 
Haltung bestätigen (OLG Frankfurt ZfStrVo 1983,120). Wie oben (Rdn. 4, 5) erörtert, wer-
den diese Wirkungen (wenn sie überhaupt erzielt werden können, empirische Nachweise 
sind sehr schwer zu erbringen!) allein durch den Vollzug der verhängten Strafe entspre-
chend dem Gesetz herbeigeführt. Zur Ausgestaltung der Vorschriften dürfen sie nicht her-
angezogen werden. 

b) So beschränkt sich der Satz auf den Inhalt, dass während der Vollzugszeit durch 16 
sichere Verwahrung des Insassen, gute Aufsicht, Kontrolle der Außenkontakte und sorgfäl-
tige Strukturierung der Vollzugslockerungen eine Gefährdung der Allgemeinheit durch wei-
tere Straftaten des Gefangenen verhindert werden soll (AK-Feestß^sting Rdn. 15; „Minimai-
Aufgabe": C/MD Rdn. 5). Dagegen lässt sich nicht einwenden, der Schutz der Allgemeinheit 
vor Straftaten durch sichere Verwahrung des Verurteilten sei kein durch die Strafrechtsord-
nung gedeckter Zweck der Freiheitsstrafe (so aber C/MD Rdn. 6). Vielmehr ist es ein wichtiger 
Teilaspekt der Spezialprävention bei der Freiheitsstrafe, die Allgemeinheit vor dem Täter zu 
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schützen (Lackner/Kühl StGB, 24. Aufl., München 2001, $ 46 Rdn. 26; KjS-Schöch $ 6 Rdn. 24, 
25; Laubenthal 2003, Rdn. 173-175). Im Rahmen der schuldangemessenen Strafe kann der 
Richter auch anderen Strafzwecken, so dem der Sicherung, Raum geben (BGHSt 20, 264, 
267): Das Gericht ist, solange die Sicherung durch die schuldangemessene Strafe bewirkt wer-
den kann, was vor allem bei langen Freiheitsstrafen der Fall sein wird, an der Anordnung der 
Sicherheitsverwahrung - sollten ihre formalen Voraussetzungen vorliegen - gehindert, weil 
deren materielle Voraussetzung gerade ist, dass nicht schon die schuldangemessene Frei-
heitsstrafe zur Sicherung der Allgemeinheit vor dem gefährlichen Täter ausreicht. Die Siche-
rungsaufgabe des Freiheitsentzugs kann deshalb nicht nur der Sicherungsverwahrung zuge-
wiesen werden (so aber C/MD Rdn. 6; wie hier aber BVerfG NJW 2004,739 ff, 748: „So wie das 
Gericht im Rahmen der schuldangemessenen Strafzumessung den Strafzweck der Sicherung 
berücksichtigen darf, ist diese Sicherung auch Aufgabe des Vollzugs"). Die Wahrnehmung 
der Sicherungsaufgabe stört auch nicht unbedingt die Erreichung des Vollzugsziels: Na-
türlich soll der Gefangene sein strafbares Tun nicht fortsetzen, dadurch wird er auch nicht 
fähig, künftig ohne Straftaten zu leben. So entspricht die Kontrolle von Brief- und Besuchs-
verkehr, die das Ziel verfolgt, Straftaten des Gefangenen zu verhindern, dem Vollzugsziel i. S. 
von § 2 Satz 1: OLG Koblenz ZfStrVo 1979,250 und SH1979,48 ($ 23 Rdn. 2), ebenso die Ver-
sagung einer Dauertelefongenehmigung, wenn die Gefahr besteht, dass mit ihrer Hilfe 
Straftaten aus der Anstalt heraus begangen werden (Perwein ZfStrVo 1996, 16,18). Kritisch 
wird es aber dann, wenn Vollzugsziel und weitere Aufgabe des Vollzugs miteinander in 
Widerspruch stehen, wenn die behandelnde Maßnahme, die die Chance des Verurteilten, 
künftig ein Leben ohne Straftaten zu führen, erhöht, das Risiko des Missbrauchs mit sich 
bringt: Zur Resozialisierung ist der enge Kontakt zu der Familie notwendig. Das legt es nahe, 
Besuche nicht abzuhören und Briefe nicht zu lesen. Es besteht aber die Gefahr, dass der Ge-
fangene mit Hilfe seiner Besuche oder Briefe Kontakte für ein kriminelles Treiben etwa be-
trügerischer Art fortsetzt. Eine qualifizierte Berufsausbildung nachzuholen, ist ein wichtiger 
und erfolgversprechender Beitrag des Strafvollzugs zur Verbesserung der Chancen eines 
Inhaftierten, künftig straffrei zu leben. Aber viele Ausbildungsgänge machen es nötig, Insas-
sen Werkzeuge in die Hand zu geben, mit denen sie auch Straftaten begehen können (vgl. 
OLG Zweibrücken ZfStrVo 1983,55,56 mit Anm. Rotthaus, 255). Die Kontrolle bei vielen Aus-
bildungsgängen ist weniger gut möglich als bei Hilfsarbeiten. Teile der Ausbildung können 
vielleicht nur im Freigang absolviert werden, wobei die Situation der mangelnden Aufsicht 
zu Straftaten genützt werden kann. Vollzugslockerungen sind zur Erreichung des Vollzugs-
ziels zu gewähren, um die sozialen Beziehungen des Inhaftierten nicht zu gefährden und um 
die in Richtung auf Erfüllung des Vollzugsziels durchgeführten Maßnahmen außerhalb der 
geschlossenen Einrichtung auf ihre Nützlichkeit hin zu erproben. Auch hierbei müssen ver-
tretbare Risiken, die Sicherung der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten des Verurteilten be-
treffend, eingegangen werden (Laubenthal 2003, Rdn. 177; K/S-Schöch § 6 Rdn. 50). Zur Allge-
meinheit gehören auch die Anstaltsbediensteten und die Mitgefangenen (K/S-Schöch §6 
Rdn. 24; Laubenthal 2003, Rdn. 174). Die Vollzugsgestaltung muss deshalb auch darauf aus-
gerichtet sein zu verhindern, dass Gefangene durch Straftaten anderer Gefangener geschä-
digt werden. Diese Vorkommnisse (Preusker ZfStrVo 2003, 229, 230; Walter 1999, Rdn. 271; 
Böhm 2003, Rdn. 175) verlangen sorgfältige Auswahl der Insassen, die - etwa beim „Um-
schluss" - für längere Zeit unbeaufsichtigt in einem Haftraum eingeschlossen werden, und 
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die unmittelbare Beaufsichtigung der Gefangenen im geschlossenen Vollzug bei gemeinsa-
mer Arbeit und Freizeit. Diese Notwendigkeiten binden personelle und sächliche Ressour-
cen. Allerdings sind diese Maßnahmen auch unerlässlich, um die Voraussetzungen zur Errei-
chung des Vollzugsziels zu schaffen (zur Entschädigung verletzter Gefangener durch die 
Vollzugsbehörde - Aufopferungsanspruch - bzw. nach dem OEG: ΚjS-Schöch, $ 7 Rdn. 
206-210; fragwürdig BSG ZfStrVo 2002,50,54 - Straftäter haben gefängnistypische Schädi-
gungen gem. $ 2 Abs. 1 OEG selbst verschuldet). 

Wie oben (Rdn. 7-9) schon erwähnt, neigt die Praxis dazu, das in erster Linie zu verfol- 1 7 
gende Vollzugsziel durch die nur in zweiter Linie zu beachtende Sicherheitsaufgabe 
übermäßig einzuengen und zu behindern (vgl. ζ. B. $ 8 Rdn. 11; $ 10 Rdn. 9; vor § 23 
Rdn. 3). Neben gesetzlichen Festschreibungen ($11 Abs. 2) - über die hinaus $ 2 Satz 2 aber 
keine eigenständige Wirkung entfaltet (OLG Celle ZfStrVo 1984, 251) - , spielt dabei eine 
Rolle, dass sich ein Misserfolg bei der auf die vollzugliche Gegenwart bezogenen Sicher-
heitsaufgabe sofort deutlich und schmerzlich zeigt (jedenfalls in der Regel, natürlich wer-
den mitunter Straftaten eines pünktlich zurückgekehrten „Urlaubers" erst später ent-
deckt), während die Erreichung des Vollzugsziels erst in vielen Jahren (vielleicht) erwiesen 
oder wenigstens wahrscheinlich ist, dann nämlich, wenn der Entlassene mit seinem Leben 
in Freiheit besser zurecht kommt und keine Straftaten mehr begeht. Das Risiko einer 
Vollzugsmaßnahme für die Sicherheit der Allgemeinheit ist also leicht festzustellen und zu 
belegen. Die Notwendigkeit dieser Vollzugsmaßnahme zur Erreichung des Vollzugsziels 
im Einzelfall ist dagegen viel unsicherer zu begründen (ähnlich Müller-Dietz 1979, 126). 
Außerdem begünstigt der Glaube an die Veränderbarkeit von Einstellungen und Verhal-
tensweisen, an ein dynamisches Menschenbild, die Bevorzugung des Vollzugsziels, wäh-
rend die Vorstellung, jemand bleibe so (gefährlich), wie er war, die Sicherheitsaufgabe stär-
ker in den Vordergrund rückt. Ist bei einer Vollzugslockerung „etwas passiert", so werden 
aus den Akten und dem Vorleben des Verurteilten gerne Vorfälle hervorgekramt, die den 
jetzt geschehenen ähnlich sind. Sie hätten einer Lockerungsentscheidung entgegenstehen 
müssen, heißt es dann. Dass sich ein Mensch ändern kann und dass gerade diese Idee dem 
Strafvollzug zugrunde liegt, wird in solchen Fällen leicht übersehen. Exakte Feststellun-
gen über die in Strafanstalten, aus der Strafanstalt heraus oder von entwichenen Gefange-
nen begangene Straftaten fehlen (Böhm 2003, Rdn. 37). Über in Zusammenhang mit Voll-
zugslockerungen begangene Straftaten liegen dagegen Untersuchungen vor, die keine be-
unruhigende Gefährdung der Allgemeinheit belegen (Dolde 1994; Dünkel 1993 und ders. in: 
Kawamura/Reindl (Hrsg.), Wiedereingliederung Straffälliger, Freiburg 1998,55 ff). Verlet-
zen Vollzugsbedienstete bei der Gewährung von Lockerungen ihre Sorgfaltspflichten 
schuldhaft (etwa Nichtbeachtung evidenter Risikofaktoren) und schädigt der Gefangene 
einen Bürger, so hat die Vollzugsbehörde, wenn der Geschädigte vom Täter keinen Ersatz 
erlangen kann, gem. Art. 34 GG i. V. mit § 839 BGB Schadensersatz zu leisten und kann bei 
grober Fahrlässigkeit des Bediensteten bei diesem Regress nehmen (OLG Karlsruhe NJW 
2002, 445 = BlStV 1/2002, 4 ff mit zust. Anm. Rösch 6; Steindorfner 2003, 5; krit. Ullenbruch 
NJW 2002, 416). Dass die Amtspflicht gegenüber dem später Geschädigten nur bestehen 
soll, wenn für den Bediensteten gerade dessen Gefährdung im Zeitpunkt der Entscheidung 
erkennbar war (so OLG Hamburg, ZfStrVo 1996,243), verkennt die Bedeutung der Schutz-
pflicht (K/S-Schöch § 7 Rdn. 216). 
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18 c) Die Lösung dieses Zielkonflikts (oder doch seine Ordnung) ist eine der wichtigsten 
und schwierigsten Aufgaben der vollzuglichen Praxis. 

Im Einzelfall ist es zunächst erforderlich, die Bedeutung der - sicherheitsgefährdenden -
Maßnahme für die Erfüllung des Vollzugsziels festzustellen (BVerfG NStZ 1998,430,431). 
Statt Mitarbeiter der Fachdienste zu Stellungnahmen zur Missbrauchsgefahr zu veranlas-
sen, erscheint es sachdienlich zu prüfen, ob die Vollzugsmaßnahme wirklich notwendig 
ist, ob ein weniger sicherheitsgefährdender Ersatz nicht gleiche oder ähnliche Dienste leis-
tet, ob vorbereitende Maßnahmen nötig sind (vgl. das Beispiel in OLG Hamburg ZfStrVo 
1979, 53) und welche Gefahren für die Erreichung des Vollzugsziels drohen, wenn die 
Maßnahme nicht durchgeführt wird. Ferner ist zu prüfen, welche Folgen für das Vollzugs-
ziel das Scheitern der Maßnahmen wegen Missbrauchs hat. Zu große Überforderungen des 
Verurteilten sind auch für seine Entwicklung schädlich (OLG Frankfurt ZfStrVo 1981,188, 
189). Auf der anderen Seite ist zu prüfen, für welche Rechtsgüter einzelner oder der Allge-
meinheit bei Gewährung der Vollzugsmaßnahme Gefahr droht und welchen Grad diese 
Gefahr erlangt. Gefahr für die Ehre einzelner Bürger, weil der Verurteilte leicht unbe-
schwert schimpft, hat natürlich einen anderen Stellenwert als Gefahr für Leben und Ge-
sundheit von Menschen. Die Gefahr von Zechprellerei, Ladendiebstahl und Fahren ohne 
Fahrerlaubnis ist eher hinzunehmen als die Gefahr von Raubüberfällen und Einbruchs-
diebstählen. Dann ist zu bedenken, welche Maßnahmen ergriffen werden können, um die 
Gefahren zu vermindern und doch die Vollzugslockerungen, die Ausbildung oder die be-
sondere Freizeitgestaltung zu gewähren. In Betracht kommen Auflagen und stützende 
Hilfen. Wichtig ist auch - vor allem bei Lockerungen - die Nähe des voraussichtlichen Ent-
lassungstermins. Je näher der Zeitpunkt rückt, an dem der Verurteilte ohnehin in die Frei-
heit gelangt, desto weniger kann die Gefahr des Missbrauchs Berücksichtigung finden (Ker-
ner ZfStrVo 1977, 74, 83). Dem entgegen neigen Vollzugsbehörden heute dazu, bis zum 
letzten Tag der Haft keine Lockerungen zu gewähren, damit in ihrem Verantwortungsbe-
reich kein Missbrauch stattfindet. Sie stellen nicht in Rechnung, dass ein solches Verhalten 
die Rückfallgefahr nach der Entlassung erhöhen kann. 

S3 

Gestaltung des Vollzuges 

(1) Das Leben im Vollzug soll den allgemeinen Lebensverhältnissen soweit als 
möglich angeglichen werden. 

(2) Schädlichen Folgen des Freiheitsentzuges ist entgegenzuwirken. 
(3) Der Vollzug ist darauf auszurichten, dass er dem Gefangenen hilft, sich in 

das Leben in Freiheit einzugliedern. 

Schrifttum: Arloth Der Angleichungsgrundsatz des $ 3 Abs. 1 StVollzG: Gestaltungsprinzip oder 
Leerformel? in: ZfStrVo 1987,328 ff; Bemmann Über den Angleichungsgrundsatz des $ 3 Abs. 1 StVollzG, in: 
Küper u. a. (Hrsg.), FS für Karl Lackner zum 70.Geb., Berlin 1987,1047ff; testing Normalisierung im Straf-
vollzug, Pfaffenweiler 1988; Schüler-Springorum Strafvollzug und Strafvollzugsgesetz, in: Kaufmann u.a. 
(Hrsg.), FS für Bockelmann zum 70. Geb., München 1979,869 ff. 
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Übersicht 

Rdn. Rdn. 
I. Allgemeine Hinweise 2. Gegensteuerungsgrundsatz 11-12 

Zur Rangordnung der Gestaltungs- 3. Integrationsgrundsatz 13 
grundsätze 1-2 III. Beispiel 

II. Erläuterungen . 3-13 Besondere Oberbekleidung für die 
1. Angleichungsgrundsatz . 3-10 Freizeit (Auslegung des $ 20 Abs. 1 unter 

a) Stellung im Gesetz 3 Berücksichtigung des Angleichungs- und 
b) Schwierigkeiten bei der des Gegensteuerungsgrundsatzes) . . . 14 

Anwendung 4 -9 
c) Nachrangigkeit dieses Grund-

satzes 10 

I. Allgemeine Hinweise 
Der Gesetzgeber hat drei Gestaltungsgrundsätze des Vollzugs aufgestellt, den „An- 1 

gleichungs-" (Rdn. 3ff), den „Gegensteuerungs-" (Rdn. l l f ) und den „Integrations-
grundsatz" (Rdn. 13). Die einprägsamen Bezeichnungen stammen von C/MD (Rdn. 3,5,7). 
Sie sollen einmal den Ausbau und die Organisation des Vollzuges der Freiheitsstrafe insge-
samt bestimmen und zweitens stets dann bedacht werden, wenn bei der Entscheidung in 
einem Einzelfall Raum für die Ausübung von Ermessen bleibt oder ein Beurteilungsspiel-
raum gegeben ist. Einmal wendet sich die Vorschrift an die Aufsichtsbehörden und die Län-
derparlamente, dann sind aber auch der Anstaltsleiter und jeder Bedienstete des Strafvoll-
zugs angesprochen, die ihr tägliches Handeln an diesen Grundsätzen ausrichten sollen. 
Unmittelbar können Gefangene aus den Gestaltungsgrundsätzen keine Rechte herleiten 
(KG ZfStrVo 1998,308; C/MD Rdn. 2; Laubenthal 2003, Rdn. 204). Spezielle gesetzliche Re-
gelung gehen ihnen vor. 

Es ist aber nötig, das Verhältnis der Gestaltungsgrundsätze zu den in $ 2 festge- 2 
stellten Aufgaben des Vollzuges und zueinander zu bestimmen. Was das Vollzugsziel 
(näher $ 2 Rdn. 10 ff) angeht, so lassen sich ihm alle drei Gestaltungsgrundsätze nutzbar ma-
chen. Allerdings genügt ihre Beachtung in der Regel nicht, um das Vollzugsziel zu errei-
chen. Wenn nach dem Bundesverfassungsgericht (BVerfGE 35, 235) „dem Gefangenen 
Fähigkeiten und Willen zu verantwortlicher Lebensführung vermittelt werden" sollen, „er 
es lernen soll, sich unter den Bedingungen einer freien Gesellschaft ohne Rechtsbruch zu 
behaupten, ihre Chancen wahrzunehmen und ihre Risiken zu bestehen", dann ist es unmit-
telbar einleuchtend, dass ein solcher Lernprozess, der oft eine langfristige Fehlentwicklung 
des Insassen berücksichtigen und „umkehren" muss, nicht mit Angleichung und Gegen-
steuerung bestritten werden kann. Dabei sind die Beachtung des Gegensteuerungs- und des 
Integrationsgrundsatzes notwendig, aber nicht ausreichend. Der Angleichungsgrundsatz 
wird zudem nur umsichtig angewendet werden können. Das ergibt sich schon daraus, dass 
es zur Erreichung des Vollzugziels sogar notwendig ist, Rechte des Gefangenen einzu-
schränken ($ 2 Rdn. 10), also „Angleichung" gerade zu vermeiden. Diese Gegenläufigkeit 
setzt sich auf der Ebene des Ermessens natürlich fort. Dabei geht die Erreichung des Voll-
zugsziels dem Angleichungsgrundsatz vor. Es dient der Erreichung des Vollzugsziels nicht, 
wenn der Verurteilte - wie vielleicht sein Scheitern und Straffälligwerden gezeigt haben -
den „allgemeinen Lebensverhältnissen" (noch) nicht gewachsen ist und den in der Vollzugs-
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anstalt geschaffenen künstlichen „Schonraum" für erste Lernschritte benötigt. Das wird vor 
allem bei der Organisation von schulischer und beruflicher Ausbildung (vgl. Quensel ZfStrVo 
1981,277) zu bedenken sein, die - gerade im Gegensatz zu der den allgemeinen Lebensver-
hältnissen entsprechenden soll sie Erfolg haben, besonders die durch enttäuschende Vor-
erfahrungen und mangelndes Selbstvertrauen des Insassen entstandene Lage berücksichti-
gen muss. Die Genehmigung von Telespielen, die sich allgemein großer Beliebtheit er-
freuen, entspricht dem Angleichungssatz. Dass dadurch bei einigen Menschen Vereinze-
lung und Kontaktschwierigkeiten hervorgerufen oder verstärkt werden können, gehört zu 
den Risiken der allgemeinen Lebensverhältnisse, kann aber im Vollzug der Freiheitsstrafe, 
wenn es die Erreichung des Vollzugsziels im Einzelfall unerlässlich macht, ein Verbot erfor-
dern (S 70 Abs. 2 Nr. 2; OLG Celle NStZ 1994, 360, das allerdings im konkreten Fall - zu 
Recht - eine Gefährdung des Vollzugsziels verneint; allgemeine Überlegungen genügen 
nicht: OLG Nürnberg NStZ-RR 2002,191 ; OLG Karlsruhe ZfStrVo 2 0 0 3 , 2 4 4 , 2 4 6 mit krit. 
Anm. Rösch; vgl. auch K/S-Schöch § 7 Rdn. 196). Auch der Gegensteuerungsgrundsatz macht 
mitunter ein Abweichen von dem im allgemeinen Leben Üblichen notwendig. Eine unkon-
trollierte und unbeobachtete Kommunikation der Insassen ist oft nicht nur aus Sicherheits-
gründen, sondern auch deswegen unangebracht, weil der Außenseiter in der Gefangenen-
gruppe gequält oder ausgenützt wird (vgl. z. B. Fleck ZfStrVo 1985,269 ff, 272,273; Fleck/Rin-
gelhann ZfStrVo 1986, 300, 301; Wattenberg ZfStrVo 1990, 37ff; Böhm 2003, Rdn. 175). Der 
Angleichungsgrundsatz wird also nur dann herangezogen werden dürfen, wenn seine Ver-
wirklichung im Allgemeinen oder im Einzelfall weder dem Vollzugsziel noch der Aufgabe, 
die Allgemeinheit vor Straftaten zu schützen, entgegenläuft und wenn sie sich mit dem Ge-
bot des Gegensteuerungsgrundsatzes vereinbaren lässt. 

II. Erläuterungen 
3 1. a) Der „Angleichungsgrundsatz" ist zwar in § 3 als erster Grundsatz erwähnt und 

scheint dadurch besonders hervorgehoben. Schüler-Springorum (1979, 879) weist ihm auch 
entscheidende Bedeutung für die Erreichung des Vollzugsziels zu (ähnlich: testing 1988, 
57; Bemmann 1987, 1047; Walter 1999 Rdn. 390). Dem ist aber aus den oben (Rdn. 2) er-
wähnten Gründen nicht ohne weiteres zu folgen (zutr.: Arloth 1987,330; ähnlich K/S-Schöch, 
$ 5 Rdn. 9). 

4 b) Die Praxis hat bei der Anwendung des Grundsatzes Schwierigkeiten, weil er nicht 
eindeutig ist. So soll es den allgemeinen Lebensverhältnissen entsprechen, dass während 
der mehrere Tage in Anspruch nehmenden Abrechnung der für den Einkauf verwendeten 
Hausgeldbeträge die Gefangenen nicht über ihre Konten verfügen dürfen (OLG Koblenz 
ZfStrVo 1991,50 ff), dass die Anstalt die Obliegenheit trifft, sich durch Einholen von Preis-
vergleichen darüber zu versichern, dass der Anstaltskaufmann seine Waren zu marktge-
rechten Preisen anbietet (LG Hamburg ZfStrVo 1992,258,260; vgl. auch OLG Frankfurt Zf-
StrVo 2 0 0 4 , 1 8 0 betr. Kabelgebühr beim Fernsehen) oder dass Strafgefangene mit langen 
Freiheitsstrafen (im Gegensatz zu anderen) einen Wellensittich im Haftraum halten dürfen 
(OLG Saarbrücken ZfStrVo 1994, 51). Die Kontrolle des angleichungswidrigen Monopols 
des Kaufmanns und die Lockerung des angleichungswidrigen Verbots der Kleintierhal-
tung bei Langstrafigen, die darunter besonders leiden, entspricht dem Gegensteuerungs-
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grundsatz. Die Heranziehung des Angleichungsgrundsatzes leuchtet nicht ein. Das OLG 
Frankfurt (16.7.1993 - 3 Ws 283-285/93) sieht in der aus Sicherheitsgründen ergangenen 
Anordnung, allein zu duschen, eine Sonderbehandlung mit diskriminierendem Charakter, 
die den Gefangenen in seinen Rechten beschränkt, obgleich doch gerade dieser Gefangene 
- vielleicht als einziger in der Anstalt - sich unter Bedingungen säubern darf, die den all-
gemeinen Lebensverhältnissen entsprechen. Es ist auch auffällig, dass gerade der An-
gleichungsgrundsatz herangezogen wird, um Ermessensüberlegungen der Vollzugsbe-
hörde zu stützen, die zur Ablehnung von Anträgen von Gefangenen führen: kein Anspruch 
auf Beibehaltung kostenlosen Gemeinschaftsrundfunkprogramms, weil der Staat auch 
„draußen" keine „überlebten sozialen Begünstigungen" aufrecht erhalte (OLG Koblenz 
NStZ 1994,103 = ZfStrVo 1994,54), Verweis auf noch zur Verfügung stehende Urlaubstage 
statt Gewährung des beantragten Ausgangs, weil in Freiheit kein Arbeitnehmer während 
der Arbeitszeit Dienstbefreiung erhalte, um seinen Anwalt in einer Rechtsangelegenheit 
aufsuchen zu können (OLG Hamburg 7.2.1997 - 3 Vollz 44/96), Anrechnung der vom Staat 
geleisteten Unterkunft und Verpflegung bei der Berechnung des pfändbaren Einkommens 
des Gefangenen, weil er sonst besser stünde als ein freier Bürger und das doch dem An-
gleichungsgrundsatz widerspreche (OLG Frankfurt NStZ 1993, 559; OLG Hamburg Zf-
StrVo 1995, 370), Ablehnung einer Satellitenantenne zum Empfang von Privatfernsehen 
u. a. auch deshalb, weil viele gut informierte freie Bürger ebenfalls kein Privatfernsehen 
empfangen könnten und so der Angleichungsgrundsatz keine Anwendung finde (OLG 
Hamm ZfStrVo 1995, 179). Alle diese Entscheidungen lassen sich aus anderen Gründen 
rechtfertigen. Die Sorge um eine ungerechtfertigte Privilegierung der Gefangenen leuchtet 
weniger ein (ebenso AK-Feest/Lesting Rdn. 10). Der Angleichungsgedanke verstellt eben 
auch den Blick darauf, dass manche mit dem Freiheitsentzug notwendig verbundenen Be-
schränkungen durch günstigere Gestaltung auf anderen Gebieten kompensiert werden 
müssen, um die Freiheitsstrafe noch verhältnismäßig sein zu lassen. Dies ist dann Gegen-
steuerung, die gerade nicht Angleichung, sondern Besserstellung verlangt. Eine wesentlich 
bessere Beschreibung des mit dem etwas „vollmundigen" Angleichungsgrundsatz Ge-
meinten ist in Nr. 65 EuStVollsGrds gelungen (ähnlich Laubenthal 2003, Rdn. 206). Danach 
muss sichergestellt sein, „dass die Lebensbedingungen mit der Menschenwürde vereinbar 
und mit den allgemein anerkannten Normen der Gesellschaft vergleichbar sind" und „die 
schädlichen Wirkungen des Vollzugs und die Unterschiede zwischen dem Leben im Voll-
zug und in der Freiheit, welche die Selbstachtung oder die Eigenverantwortung des Gefan-
genen beeinträchtigen können, auf ein Mindestmaß herabgesetzt werden". Dem wider-
sprechen die Unterbringung in einem Raum, mit zum Wohn- und Schlafteil unabgetrenn-
tem WC, für den zentral das Licht ein- und ausgeschaltet wird, das kleinliche Verbot des 
Besitzes eigener Sachen (Beispiel etwa OLG Koblenz ZfStrVo SH 1979,85; OLG Celle BlStV 
2/1982, 2 und ZfStrVo 1983, 181), die Ausgabe der Abendkost aus „organisatorischen 
Gründen" um 11.30 Uhr (LG Hamburg ZfStrVo SH 1978,22,23), eine restlos durchorgani-
sierte Versorgung, ein extrem aufgegliederter Tagesablauf, in dem für individuelle Entfal-
tung der Insassen kein Raum bleibt und die Hinterlassung des nach § 84 Abs. 1 durchsuch-
ten Haftraums in unaufgeräumtem Zustand mit achtlos auf dem Fußboden verstreuten 
persönlichen Besitz des Gefangenen. Dagegen entspricht es dieser Regelung, das bei Zu-
lassung eines Rundfunkgerätes mit UKW-Empfangsbereich oder eines CD-Players „ver-
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bleibende Sicherheitsrisiko, das sich nur als eine allgemeine Befürchtung darstellt, zuguns-
ten einer den allgemeinen Lebensverhältnissen angeglichenen Informationsmöglichkeit 
hinzunehmen" (OLG Frankfurt 14.11.1979 - 3 Ws 331/ 78 und ZfStrVo 1989, 245 = NStZ 
1989,343; $ 69 Rdn. 9; $ 81 Rdn. 10), Beträge vom Haus- und Taschengeld, wenn es der Ge-
fangene wünscht, auf dessen Girokonto zu überweisen (KG NStZ 2002, 53) und die von 
dem Gefangenen durch Vermittlung der Anstalt bezogenen Zeitungen möglichst am Tage 
ihres Erscheinens auszuhändigen (OLG Nürnberg ZfStrVo 1993, 116). Die Bediensteten 
dürfen (ja müssen) jederzeit die Hafträume betreten. Sie müssen aber (Ausnahme: Eilbe-
dürftigkeit, besondere Erfordernisse der Anstaltssicherheit) anklopfen. Danach brauchen 
sie keine Antwort abzuwarten, sondern dürfen unmittelbar eintreten, womit auch über-
raschende Haftraumkontrollen möglich bleiben. In Wahrheit geht es hier nicht um „An-
gleichung" (so aber OLG Celle ZfStrVo 1994, 174, weil die Höflichkeitsregeln, die allge-
mein gelten, beachtet werden müssen. - Betritt man aber „draußen" einen fremden Raum 
ohne ausdrückliche Erlaubnis?), sondern um die Frage, wieweit unter den besonderen Be-
dingungen des Vollzugs die Menschenwürde des Gefangenen im Umgang mit ihm zu ach-
ten ist (OLG Frankfurt ZfStrVo 1994,302 ff; BVerfG NStZ 1996,511). 

5 Wer den Grundsatz über die in Rdn. 4 dargestellten Bereiche ausdehnt (so besonders 
AK-Feest/Lesting Rdn. 7), gerät in Schwierigkeiten. 

6 So falsch es ist, auf ein weltfremdes Gefängnisleben vorzubereiten, so verhängnisvoll 
kann es sein, den Insassen immer wieder in ihn überfordernde, zwar den allgemeinen Le-
bensverhältnissen entsprechende, von ihm aber noch nicht zu bewältigende Situationen zu 
stellen, in denen er versagt, was ihm zum Vorwurf gemacht wird und der Abstempelung 
dient, resozialisierungsunfähig oder -unwillig zu sein. 

7 Manche Insassen leben in ausgesprochen kriminogenen allgemeinen Lebensverhält-
nissen. Diese sind etwa gekennzeichnet durch unregelmäßige und unqualifizierte Arbeit, 
mangelnde Planung der Lebensführung, hemmungslose Ausnützung gutmütiger oder 
eingeschüchterter Bezugspersonen und von Alkoholkonsum begleitetes sinnloses Freizeit-
verhalten. Niemand kann verlangen, solche „allgemeinen Lebensverhältnisse" im Vollzug 
der Freiheitsstrafe vorzufinden (OLG München ZfStrVo SH 1979,67,69; Seebode 1997,137). 

8 Im Vollzug der Freiheitsstrafe - also während der Unfreiheit und in einer unnatür-
lichen Lebenssituation - können in den „allgemeinen Lebensverhältnissen" übliche Ge-
wohnheiten und Geschehnisse eine veränderte, ja dem Vollzugsziel zuwider laufende Be-
deutung erlangen. So ist das Verbot einer wiederholten Wahl in die Gefangenenvertretung 
zur „Verhinderung einer durch mehrjährige Tätigkeit immer derselben Personen verur-
sachten schädlichen Einfluss- und Herrschaftsstruktur" für zulässig erachtet worden (LG 
Koblenz NStZ 1981,249 F). Freilich gibt es auch „draußen" Vereinssatzungen, die eine Wie-
derwahl von Vorstandsmitgliedern - freilich aus ganz anderen Gründen - ausschließen. 
Auch dass die gewählten Gefangenen für in ihre Arbeitszeit fallende Besprechungen das 
normale Arbeitsentgelt bezahlt bekommen, ist unmittelbar einleuchtend. Aber eine „An-
gleichung" etwa an Regelungen des Betriebsverfassungs- oder Personalvertretungsrechts 
kann hierfür ja kaum bemüht werden (LG Mannheim ZfStrVo 1985,254f mit Aam.Butzke= 
NStZ 1985,239f). 

9 Auch die Vergleichsgrößen sind unsicher (vgl. auch Laubenthal 2003, Rdn. 205). Ab-
gesehen von dem den allgemeinen Lebensverhältnissen entgegenstehenden und nie auf-
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zuhebenden Umstand, dass der Haftraum im geschlossenen Vollzug über Nacht und oft 
über viele Stunden des Tages abgeschlossen ist, bleibt unklar, ob er im Übrigen einem 
Hotelzimmer, einem in einem Privathaushalt gemieteten möblierten - oder teilmöblier-
ten - Zimmer, den Zimmern einer Wohngemeinschaft oder gar der eigenen Familie „an-
zugleichen" ist. Je nachdem könnten mehr oder weniger eigene Gegenstände eingebracht 
oder Einrichtungsgegenstände anders angeordnet werden (Einzelheiten $ 19 Rdn. 3f). 
Der Grundsatz versagt bei Prüfung der Frage, ob die Tierhaltung in einer Anstalt gestattet 
werden sollte (OLG Koblenz ZfStrVo 1983,315,316; vgl. auch § 70 Rdn. 8), während sich 
hier mit der Erreichung des Vollzugsziels im Einzelfall und dem Gegensteuerungsgrund-
satz argumentieren ließe. Ob ein beschränkt arbeitsfähiger Frührentner der Arbeitspflicht 
nach S 41 unterliegt, lässt sich eher aus dem Zweck der Arbeitspflicht, die auf diesen Per-
sonenkreis möglicherweise nicht zugeschnitten ist, als aus dem Angleichungsgrundsatz 
(so aber OLG Frankfurt ZfStrVo 1985, 315, 316 = NStZ 1985, 429 mit krit. Anm. Müller-
Oietz; §41 Rdn. 12) erklären. Die Anwendung der Pfändungsschutzvorschriften auf den 
Anspruch des Gefangenen auf Auszahlung seines Eigengeldes, auch soweit dieses aus gut-
geschriebener Arbeitsentlohnung besteht, ist angesichts der besonderen Lage des Gefan-
genen mit dem Angleichungsgrundsatz nicht zu rechtfertigen (BGH ZfStrVo 2004,369 ff, 
371 = StV 2004,538,540; $ 52 Rdn. 4). Und was besagt dieser Grundsatz für oder gegen die 
Gleichbehandlung arbeitender und unverschuldet nicht arbeitender Gefangener beim 
Einkauf (OLG Frankfurt ZfStrVo 1986,58 ff)? Zur Angleichung gehört gewiss, dass den In-
sassen gestattet wird, ihre individuellen Wünsche zu befriedigen und Neigungen auszule-
ben, soweit dies in einer Zwangsgemeinschaft möglich ist (Seebode 1997, 138). Dabei ist 
aber darauf zu achten, dass sich von Haus aus finanziell gut Gestellte nicht besonders be-
queme Haftbedingungen verschaffen. Die Belastungen der Freiheitsstrafe sollen die Ver-
urteilten nicht nach Vermögensverhältnissen ungleich treffen (Böhm 2003, Rdn. 18). Wie 
einerseits Nivellierung auf niedrigem Niveau vermieden, andererseits offenbare Unge-
rechtigkeit ausgeschlossen werden kann, hängt von den jeweiligen Vollzugsverhältnissen 
ab, jedenfalls erscheint es angemessen, dass Selbstverpflegung durch Bezug der Mahlzei-
ten von einer Speisegaststätte ausgeschlossen ist (a. A. AK-Feest/Lesting Rdn. 14; Bemmanti 
1987,1051, Kühne NStZ 2004,607). 

c) Die Einschränkung „soweit möglich" und „soll" ist offenbar eingeführt worden, 10 
damit Insassen aus dem Grundsatz nicht unmittelbar Rechte herleiten können (BT-Drucks. 
7/3998, 6). Als Grundsatz, der die Ausübung von Ermessen bei einer Einzelfallentschei-
dung beeinflusst, muss der Angleichungsgrundsatz aber auch in seiner eingeschränkten 
Formulierung beachtet werden. Da der Insasse Anspruch auf eine ermessensfehlerfreie 
Entscheidung hat (gerichtliche Überprüfung der Ermessensentscheidung § 115 Rdn. 19f), 
kann er im Ergebnis aus dem Angleichungsgrundsatz ebenso - mittelbar - Rechte herlei-
ten wie aus den anderen Vollzugsgrundsätzen (Seebode 1997,140). Auch die Einschränkung 
„soweit möglich" betrifft alle Vollzugsgrundsätze, und mit dieser Einschränkung sind 
nicht nur die durch die Sicherheitsaufgabe gezogenen Grenzen gemeint (so offenbar C/MD 
Rdn. 4) - der Sicherungsaufgabe muss ja sogar das Vollzugsziel Tribut zollen sondern 
auch die finanziellen und personellen (zu Kriterien der vorzunehmenden Abwägung der 
Interessen: OLG Koblenz ZfStrVo 1987, 246 f) Möglichkeiten der Vollzugsbehörde. Aus 
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dem Recht, eine Bücherei zu benutzen ($ 67), folgt nicht der Anspruch des Gefangenen, 
dass die Anstaltsbücherei als Freihandbibliothek eingerichtet wird (OLG Nürnberg ZfStrVo 
1993,311 ff; a. A. C/MD Rdn. 1). In den allgemeinen Lebensverhältnissen findet man neben 
der Freihandbibliothek die Möglichkeit der Fernleihe (§ 67 Rdn. 24). Wichtiger als die Form 
der Ausleihe ist aber eine fachliche Beratung des Lesers. Bei all dem spielen die baulichen 
und personellen Möglichkeiten der Anstalt eine Rolle, die auch in der Entscheidung frei ist, 
ob sie die Benutzung der Bücherei verbessert oder z. B. das Sportangebot erhöht. Gesetz-
liche Aufgaben dürfen nicht im Hinblick auf fehlende Mittel vernachlässigt werden. Das 
Ausmaß ihrer Erfüllung hängt aber natürlich von den zur Verfügung stehenden Mitteln 
ab, bei deren Einsatz vor allem das Vollzugsziel zu beachten ist (vgl. auch A/L-Arloth Rdn. 5). 

1 1 2. Der Gegensteuerungsgrundsatz ist in der Praxis das wichtigste Prinzip. Er hat 
auch für die Insassen Bedeutung, für die das Vollzugsziel nicht verwirklicht werden muss 
oder kann (§ 2 Rdn. 2). „Schädlich" sind Wirkungen des Freiheitsentzugs, die die Errei-
chung des Vollzugsziels ($ 2 Rdn. 10 ff) behindern, aber auch Wirkungen, die die Lebens-
möglichkeiten der bereits zu Beginn der Haft Eingegliederten verschlechtern. Zu denken 
ist an das Verlernen beruflicher Fähigkeiten, das Nicht-auf-dem-Iaufenden-Bleiben, Ver-
lust oder Lockerung menschlicher Beziehungen, Nichtwahrnehmung von Rechten und 
Verdienstmöglichkeiten. Deshalb ist bei der Zuweisung von Arbeit und Ausbildung auf 
Kenntnisse und Fähigkeiten zu achten ($ 37 Rdn. 13), sind Weiterbildungsmöglichkeiten 
zu gewähren (§ 37 Rdn. 16), sind die Kontakte mit der Außenwelt zu pflegen (z. B. $§ 10 ff; 
SS 23 ff) und ist der Gefangene in seinen persönlichen und geschäftlichen Angelegenheiten 
zu beraten. Zur Konkretisierung der Beratung vgl. insb. § 74. In allen diesen Punkten über-
schneidet sich der Gegensteuerungsgrundsatz mit dem Integrationsgrundsatz. Dem 
Gegensteuerungsgrundsatz entspricht es, dass Gefangenen mit sehr langen Strafen zur 
Einrichtung des Haftraums und zur Gestaltung der Freizeit weitergehende Genehmigun-
gen erteilt werden als den anderen Insassen (Gestattung der sonst in der Anstalt unter-
sagten Tierhaltung für Langstrafige: OLG Saarbrücken ZfStrVo 1994, 51). Ob die 
Substitutionsbehandlung einer drogenabhängigen Gefangenen fortgesetzt oder abgebro-
chen wird, richtet sich nicht nach S 3, sondern nach medizinischen Gesichtspunkten (a. A. 
OLG Hamburg ZfStrVo 2002,312 = StV 2002,265 mit krit. Anm. Kubnik 266 ff und Ullmann 
293 ff). 

1 2 Aber der Vollzug der Freiheitsstrafe hat noch ganz typische Gefahren. Sie werden in der 
vollzugskundlichen Wissenschaft mit den Schlagworten „Prisonisierung" und (negative) 
„Subkultur" (vgl. z. B. Weis Schwind/Blau 239ff; Walter 1999, Rdn. 258-266 ,271 ; Lauben-
thal 2003, Rdn. 207-233) umschrieben. Der Vorgang der Prisonisierung, vor allem an den 
Einlieferungsprozeduren beschrieben, geht mit dem Verlust von Selbstwertgefühl einher; 
der Gefangene fühlt sich als Objekt, nicht oder gering geachtet, weniger wertvoll. Der In-
sasse gerät in ein System totaler Versorgung (Rdn. 4), in dem ihm keine Eigenbetätigung 
mehr möglich ist. Die Folge dieser totalen Versorgung ist unter anderem das Verlernen, für 
die eigenen Dinge Verantwortung zu tragen und das - mitunter als angenehm erlebte -
Sich-Abfinden mit dieser Situation (Eisenberg psychosozial III/1996,95 ff). Gegensteuerung 
fordert eine Vollzugsentwicklung, in der der Insasse (oder die Insassengruppe) für Versor-
gung und Pflege der Person und der eigenen Sachen verantwortlich ist, wo nicht jeden Tag 
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Gestaltung des Vollzuges S3 

alles geregelt wird, wo der Insasse selbst bestimmt, wann und wie oft er sich reinigt, seine 
Kleider pflegt, seine Wäsche wechselt und an Wochenenden isst (ζ. Β.) und wie die dafür 
bereitstehenden Mittel zu verwenden sind, und in der er angstfrei leben kann. In seinen 
Angelegenheiten soll er beraten werden, aber in einer Weise, dass er die Dinge selbst zu er-
ledigen lernt und nicht bequem auf andere abschieben kann. Bei längeren Strafen kann 
auch eine Illusionsbildung eintreten. Es geht in der genauen Ordnung alles gut. Der Ge-
fangene meint, dann würden auch draußen wohl keine Probleme auftreten. Vollzugslocke-
rungen und Verlegung in den offenen Vollzug dienen deshalb auch der Gegensteuerung 
(OLG Celle ZfStrVo 1986,114). In der Haft entstandenen deformierenden Persönlichkeits-
veränderungen muss gegebenenfalls auf dem Wege des S 65 Abs. 2 durch anstaltsexterne 
Behandlung entgegengewirkt werden (BVerfG NStZ 1996,614). 

3. Der Integrationsgrundsatz deckt sich auf der einen Seite mit dem Vollzugsziel. Er 13 
bedeutet aber darüber hinaus, dass auch der bereits Eingegliederte oder der anscheinend 
nicht Eingliederungswillige der Hilfen bedarf, sich nach der Haft wieder in die Gesellschaft 
einzugliedern. Diese Hilfen sind von Beginn der Haft an, nicht erst gegen deren Ende, zu 
leisten (OLG Hamm ZfStrVo 1985,373,374 = NStZ 1985,573). Der Freiheitsentzug ist not-
wendigerweise eine „Ausgliederung" auf Zeit, die möglichst reibungslos wieder in die 
Freiheit übergeleitet werden muss. Es ist deshalb auch nur folgerichtig, dass für jede Frei-
heitsentziehung die Vollzugsgrundsätze gelten, unabhängig vom Vollzugsziel (Beispiel: 
Zivilhaft SS 171-175 Rdn. 5). 

ΠΙ. Beispiel 

In einer Anstalt bekommen die Strafgefangenen zwei Arbeitsanzüge („Blaumann"), 14 
von denen sie einen für die Arbeit, den anderen als Oberbekleidung für die Freizeit ver-
wenden sollen. Nach dem OLG Celle (ZfStrVo SH 1978,20,21) widerspricht diese Form der 
Berücksichtigung des S 20 Abs. 1, wonach der Gefangene für die Freizeit eine besondere 
Oberbekleidung erhalten soll, dem Angleichungsgrundsatz. Besondere Oberbekleidung 
sei nicht schlicht eine weitere Garnitur, sondern eine auch im Schnitt und der Art andere 
Garnitur, weil dies so auch in den allgemeinen Lebensverhältnissen üblich sei. Die Ent-
scheidung ist richtig, wenngleich es den allgemeinen Lebensverhältnissen sicher nicht ent-
spricht, dass sich die Insassen für ihre Freizeit gleichmäßig kleiden. Da sie dies (der Gefan-
gene trägt Anstaltskleidung) tun müssen, könnte man durchaus auch die Auffassung ver-
treten, es sei nun auch gleichgültig, ob sich die Arbeits- von der Freizeitkleidung unter-
scheide, wenn sie nur zweckmäßig sei (s. auch Rdn. 2 zu § 20). Die Entscheidung kann auch 
mit dem Gegensteuerungsgrundsatz (Erhaltung des Selbstwertgefühls des Gefangenen) 
gerechtfertigt werden. 
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Zweiter Abschnitt. Vollzug der Freiheitsstrafe 

$4 

Stellung des Gefangenen 

(1) Der Gefangene wirkt an der Gestaltung seiner Behandlung und an der Errei-
chung des Vollzugszieles mit. Seine Bereitschaft hierzu ist zu wecken und zu för-
dern. 

(2) Der Gefangene unterliegt den in diesem Gesetz vorgesehenen Beschrän-
kungen seiner Freiheit. Soweit das Gesetz eine besondere Regelung nicht enthält, 
dürfen ihm nur Beschränkungen auferlegt werden, die zur Aufrechterhaltung der 
Sicherheit oder zur Abwendung einer schwerwiegenden Störung der Ordnung der 
Anstalt unerlässlich sind. 

Schrifttum: Franke Vom Behandlungsvollzug zum Rechtsvollzug? in: BIStV 1/1981, lff;Jung Behand-
lung als Rechtsbegriff, in: ZfStrVo 1987,38 ff, 42 ff; Kruis/Cassardt Verfassungsrechtliche Leitsätze zum Voll-
zug von Straf- und Untersuchungshaft, in: NStZ 1995, 521ff; Kruis/Wehowsky Fortschreibung der verfas-
sungsrechtlichen Leitsätze zum Vollzug von Straf- und Untersuchungshaft, in: NStZ 1998,593 ff; Mey Zum 
Begriff der Behandlung im Strafvollzugsgesetz (aus psychologischer Sicht), in: ZfStrVo 1987,42ff; Miiller-
Oietz Grundfragen des strafrechtlichen Sanktionensystems, Heidelberg/Hamburg 1979,130ff;Mäller-Dietz 
Die Rechtsprechung der Strafvollstreckungskammern zur Rechtsgültigkeit der WStVollzG, in: NStZ 1981, 
409 ff; ders. Zehn Jahre Strafvollzugsgesetz - Bilanz und Perspektiven, in: BewHi 1986,33 Iff; Rotthaus Der 
Schutz der Grundrechte im Gefängnis, in: ZfStrVo 1996,3 ff; Schwind Strafvollzug in der Konsolidierungs-
phase, in: ZfStrVo 1988,259ff. 

Übersicht 

Rdn. 
I. Allgemeine Hinweise 

Status des Gefangenen 1 
II. Erläuterungen 2-26 

1. Integrationsstatus (Abs. 1) 2-11 
a) Mitwirkungspflicht des Gefangenen 

nur in dem durch besondere 
gesetzliche Regelung bestimmten 
Umfang 2-3 

b) Keine weitergehende Mitwirkungs-
pflicht des Gefangenen. Aber Pflicht 
der Vollzugsbehörde zur Motivation 
des Gefangenen 4-7 

c) Auswirkungen der Mitwirkungs-
bereitschaft auf Vollzugsentschei-
dungen 8-10 

d) Anspruch des Gefangenen auf 
resozialisierende Behandlung . . 11 

2. Abwehrstatus (Abs. 2) 12-25 
a) Rechtsbeschränkungen nur kraft 

Gesetzes zulässig 13 

Rdn. 
b) Keine zusätzlichen Beschränkungen 

durch W erlaubt 14-18 
aa) Zur Entstehung der W . . . . 15 
bb) Einzelfall und Vereinheit-

lichung 16-17 
cc) Selbstbindung der Ver-

waltung 18 
c) Rechtsbeschränkungen durch die 

Generalklausel (Abs. 2 Satz 2) . .19-25 
aa) Begriff der „Sicherheit" in 

Abs. 2 Satz 2 20 
bb) Enge Auslegung der Klausel. 

Subsidiarität. Erfordernis der 
„Unerläßlichkeit" 21-24 

cc) Verbot einer Rechtsbeschrän-
kungen begründenden 
Analogie 25 

3. Besonderheiten bei Grundrechts-
einschränkungen 26 
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